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Der vorliegende Bericht gibt Auskunft über
das Max-Planck-Institut für ausländisches
und internationales Sozialrecht und dessen
Tätigkeiten in den Jahren 2001 bis 2003.

Der etwas ungewöhnliche Berichtszeitraum
musste gewählt werden, um einerseits an
den letzten Tätigkeitsbericht für die Jahre
1999/2000 anschließen, andererseits unter
Berücksichtigung des Turnus der Beirats-
sitzungen einen möglichst aktuellen Über-
blick präsentieren zu können. Künftig wird
wieder in Zweijahreszeiträumen berichtet
werden.

Die vergangenen Jahre waren für das Institut
gekennzeichnet durch eine Situation des
Wandels: aufgrund des Wechsels in der Lei-
tung, exakt zur „Halbzeit“ des Berichtszeit-

raums, und der weitreichenden Änderungen
im Bestand der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Der Aufbau neuer Referate, die bei
grundsätzlicher Beibehaltung einer landes-
spezifischen Basis in Zukunft nach Reform-
prozessen zusammengefaßt und projekt-
orientiert arbeiten werden, begann im Laufe
des Jahres 2003. Die Neukonzeption ist
gegenwärtig noch nicht abgeschlossen.
Schon deshalb knüpft der Aufbau des fol-
genden Berichts weitgehend an die aus den
früheren Berichten bekannte Anlage an, in
deren Rahmen die weitergeführten und die
neu begonnenen Projekte aufgenommen
worden sind.

München, im Januar 2004

Ulrich Becker
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I. Einführung



I. Einführung

1. Aufgabe, Geschichte und Struktur des
Instituts

a) Das Institiut ist satzungsgemäß der For-
schung auf dem Gebiet des ausländischen
und internationalen Sozialrechts gewidmet.

Nachdem der damalige Präsident des
Bundessozialgerichts, Prof. Dr. Georg Wan-
nagat, im Jahre 1972 die Gründung eines
Max-Planck-Instituts für internationales So-
zialrecht angeregt hatte, entschied die Max-
Planck-Gesellschaft zwei Jahre später, eine
Projektgruppe für internationales und ver-
gleichendes Sozialrecht in München zu er-
richten. Diese Projektgruppe nahm 1976 ih-
re Tätigkeit auf. Mit der Leitung war Prof.
Dr. Dr. h.c. mult. Hans F. Zacher beauftragt
worden. Zunächst waren fünf, später sechs
wissenschaftliche Mitarbeiter beschäftigt.
Bereits vor Ablauf der ursprünglich vorgese-
henen Befristung wurde die Umwandlung in
das Max-Planck-Institut für ausländisches
und internationales Sozialrecht beschlossen
und 1980 vollzogen.

Das Institut wurde ab dem 1.1.1980 von sei-
nem Gründer, Hans F. Zacher, geleitet, der
im Jahre 1990 das Amt des Präsidenten der
Max-Planck-Gesellschaft übernahm und die
Leitung kommissarisch fortführte. Ihm folg-
te als Institutsdirektor am 1.2.1992 Prof. Dr.
Bernd Baron von Maydell nach. Ab dessen
Emeritierung am 31.7.2002 ging die Leitung
auf Prof. Dr. Ulrich Becker, LL.M., über, der
seit dem 1.9.2002 hauptamtlich als wissen-
schaftliches Mitglied und geschäftsführen-
der Direktor des Instituts tätig ist.

b) Das Institut besteht gegenwärtig aus einer
Abteilung. Nach der Beendigung der unab-
hängigen Nachwuchsgruppe (vgl. unten, I.
2.) verfügt es über keine organisatorische
Untergliederung mehr. Die am Institut täti-
gen Referentinnen und Referenten beob-
achten und analysieren die sozialrechtlichen
und sozialpolitischen Entwicklungen in ver-
schiedenen europäischen und außereuropäi-
schen Ländern. Die Gliederung nach Län-
dern wird durch Sachzuständigkeiten und
Zuständigkeiten für die Beobachtung inter-
nationaler Organisationen ergänzt. Sie wird
auch in den nächsten Jahren im Grundsatz
aufrechterhalten, weil nach wie vor Recht

überwiegend nationalstaatlich geprägt ist.
Länderspezifische gesellschaftliche, wirt-
schaftliche und kulturelle Hintergründe
spielen deshalb für das Rechtsverständnis
eine wesentliche Rolle, und in diesem Sinne
kann die Expertise, die sich viele Mitarbeiter
des Instituts im Laufe ihrer langjährigen
Tätigkeit erworben haben, fruchtbar ge-
macht werden. Bei Neubesetzungen wird al-
lerdings – auch angesichts der nur befristet
zu vergebenden Stellen – vor allem darauf
Wert gelegt, dass das Sozialrecht der Länder
in die Forschung einbezogen werden kann,
das für die unterschiedlichen Reformprozes-
se besondere Bedeutung gewinnt. Darüber
hinaus verliert die länderspezifische organi-
satorische Gliederung aufgrund des Prozes-
ses der Europäisierung und Internationali-
sierung etwas an Bedeutung, wenn auch in
sehr viel geringerem Maße als in den
Rechtsmaterien, die stärker als das Sozial-
recht durch Unitarisierungstendenzen ge-
prägt sind. Im übrigen wird die Kenntnis
ausländischen Rechts selbstverständlich da-
durch ergänzt, dass in einzelnen Projekten
Forscher aus dem Ausland einbezogen oder
Projekte nur mit ausländischen Koopera-
tionspartnern durchgeführt werden.

2. Personelle Veränderungen

Ein erster personeller Umbruch ergab sich
im Berichtszeitraum durch den Wechsel im
Direktorat des Instituts. Aus diesem Wech-
sel folgt gerade bei einer Einrichtung, die
aus einer einzigen Abteilung besteht, eine
Reihe von Veränderungen, deren Umsetzung
eine gewisse Zeit und Energie in Anspruch
nimmt.

Zahlreiche personelle Veränderungen waren
daneben im Kreis der Referenten zu ver-
zeichnen. Dr. Andreas Hänlein und Dr. An-
gelika Nußberger habilitierten sich im Laufe
der vergangenen Jahre, und beide übernah-
men 2002 Lehrstühle an deutschen Univer-
sitäten. Herr Hänlein ist seit dem WS
2002/03 Inhaber des Lehrstuhls für Wirt-
schafts-, Arbeits- und Sozialrecht an der
Universität Kassel, Frau Nußberger seit De-
zember 2002 Direktorin des Instituts für
Ostrecht an der Universität zu Köln. Ebenso
erfolgreich wurde die Tätigkeit der Nach-
wuchsgruppe (vgl. unten, II. 3. a) beendet.
Deren Leiter, Prof. Dr. Yves Jorens, wurde am
1.10.2001 zum Professor für Sozialrecht und
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Europäisches Arbeits- und Sozialrecht an
der Universität Gent (Belgien) ernannt.
Herr Dr. Alexander Graser, LL.M., wurde
2003 mit dem Bayerischen Habilitations-
förderpreis ausgezeichnet und ist seit dem
1.10.2003 zu Zwecken der Habilitation be-
urlaubt. Herr Dr. Hans-Joachim Reinhard
wurde 2003 zum Professor an der Fachhoch-
schule Fulda ernannt und ist seitdem nur
noch halbtags für das Institut tätig. Neu als
Referenten sind am Institut beschäftigt Dr.
Barbara Darimont (seit 1.10.2002), George
Mpedi, LL.M. (seit 1.8.2003), Dr. Christina
Walser (seit 1.10.2003) und Ass. Friso Ross
(seit 1.12.2003). Ferner konnte eine Stelle
mit der Aufgabe des Aufbaus einer funk-
tionsfähigen Internetpräsenz und dem Aus-
bau des Korrespondentennetzes mit Carlos
L. Cota (seit 1.9.2002) besetzt werden.

Seit dem Sommer 2002 bzw. Herbst 2003
sind drei Doktorandinnen und ein Dok-
torand am Institut beschäftigt (Ariane
Wiedmann, Ass. Monika Goller, Claudia
Matthäus und Ass. Martin Landauer). Frau
Goller ist im Rahmen des Brückenpro-
gramms der Volkswagen-Stiftung zur Zeit im
Bundesministerium für Gesundheit und so-
ziale Sicherheit tätig. Die Zahl der Dokto-
randen wird ab 2004 erweitert, um mit ver-
schiedenen Dissertationsprojekten die Pro-
zesse zur Reform der sozialen Sicherungs-
systeme zu erforschen.

3. Forschungsschwerpunkte am Institut

a) Wie schon im vorangegangenen Berichts-
zeitraum lag auch in den Jahren 2000 bis
2003 ein Schwerpunkt der Forschungs-
tätigkeit auf der wissenschaftlichen Beglei-
tung des europäischen Integrationsprozesses
(vgl. unten, II. 1. a.). Dieser gewinnt gerade
für die soziale Sicherung zunehmend an Be-
deutung. Nach wie vor stellt die Moderni-
sierung der Koordinierungsverordnungen in
diesem Zusammenhang einen wichtigen As-
pekt dar, und zwar sowohl vor dem Hinter-
grund des Ausbaus der Personenfreizügigkeit
in der Europäischen Union, aber auch ange-
sichts der Osterweiterung und den mittler-
weile zum Teil realisierten ersten Schritten
für eine europäische Einwanderungspolitik.
Sehr viel tiefergehend berührt die europäi-
sche Integration darüber hinaus Grund-
fragen der Gestaltung und Organisation von
Sozialleistungssystemen. Denn in dem Ma-

ße, in dem die Vollendung von Binnenmarkt
und Währungsunion voranschreitet, die Eu-
ropäische Union integrierende Strategien
verfolgt und versucht, durch einen Ver-
fassungsvertrag eine neue und umfassende-
re Basis für den Integrationsprozeß zu legen,
stellt sich immer mehr die Frage, wie die
Mitgliedstaaten ihre Verantwortung für die
soziale Sicherung weiterhin wahrnehmen
können und welche Kompetenzen künftig
auf die europäische Ebene zu verlagern sind.
Dabei besteht zwar im Grundsatz Einigkeit
darüber, dass eine Harmonisierung der na-
tionalen Leistungssysteme nicht angestrebt
werden soll. Diese geraten aber durch die
angesprochene Entwicklung unter Druck,
Berührungen, wenn nicht gar Konflikte mit
dem europäischen Wirtschaftsrecht treten
stärker zutage, das Ineinandergreifen der
verschiedenen Regelungsebenen wirft neue
Abstimmungsprobleme und Fragen nach der
Legitimation des jeweiligen Handelns auf.

b) Auf internationaler Ebene sind die vorste-
hend skizzierten Prozesse der wechselseiti-
gen Durchdringung von auf verschiedenen
Ebenen angesiedelten Rechtsordnungen
nach wie vor weniger ausgeprägt, weil das
Völkerrecht kaum unmittelbar wirkende, die
Gestaltungsbefugnis der Staaten einschnei-
dend berührende sozialrechtliche Normen
enthält. Es ist im Hinblick auf die sozialpo-
litische Verantwortung der Staaten durch
Zurückhaltung geprägt. Dennoch sind völ-
kerrechtliche Einwirkungen auf die soziale
Sicherheit spürbar. Zudem wird sich künftig
auch die Frage stellen, wie auf internationa-
ler Ebene sozialer Schutz mit dem Aus-
tausch von Waren, Dienstleistungen und
Kapital sowie Wanderungsbewegungen ver-
einbart werden kann. Angesichts dessen
nahm und nimmt auch die Internationali-
sierung einen gewichtigen Raum in der For-
schungstätigkeit des Instituts ein (unten, II.
1. b. und II. 2. g.).

c) Ungeachtet der vorstehend geschilderten
Prozesse sind es in erster Linie interne Fak-
toren, die Reformprozesse in den verschie-
denen Staaten auslösen. Hier spielen wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Verände-
rungen in Übergangsgesellschaften (vgl. un-
ten, II. 1. c.) ebenso eine Rolle wie in ent-
wickelten Staaten, wobei dort zum einen die
demographischen Entwicklungen (unten, II.
1. d.) und die Veränderungen der Gesell-
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schaftsstruktur (unten, II. 2. d. und e.) im
Mittelpunkt stehen, aber auch die Bemüh-
ungen um Flexibilisierung auf dem Arbeits-
markt (unten, II. 1. e.).

Gerade weil der rechtsvergleichende Ge-
winn von Erkenntnissen eine detaillierte Be-
trachtung unter Einbeziehung der außer-
rechtlichen Bedingungen erfordert, er-
scheint es als sinnvoller Ansatz, in einer län-
gerfristigen Zusammenarbeit den insti-
tutionellen Rahmen zu schaffen, um ver-
schiedene nationale Entwicklungen unter-
suchen zu können. Dies geschah im Be-
richtszeitraum vor allem im Verhältnis zur
Türkei, wobei hier der Aufbau umfassender
Sicherungssysteme einen Schwerpunkt bil-
dete (unten, II. 2. c.), sowie im Verhältnis zu
Japan, weil Japan und Deutschland bei ver-
gleichbaren gesellschaftlichen Verände-
rungsprozessen intensiv mit der Reform ih-
rer sozialen Sicherungssysteme beschäftigt
sind (unten, II. 2. a. und b.). Von großer Be-
deutung für den Aufbau intensiverer Ko-
operationsverhältnisse waren und sind na-
turgemäß auch die Vergabe längerfristiger
Stipendien und die Aufnahme ausländischer
Gäste für längerfristige Forschungsaufent-
halte. Ferner kooperiert das Institut eng mit
im Ausland tätigen Wissenschaftlern im
Rahmen eines Korrespondentennetzes (vgl.
unten, I. 4. a.).

d) Neben den genannten Schwerpunkten hat
sich das Institut zum einen mit besonders ak-
tuellen Themen beschäftigt, wie der Teilhabe
behinderter Menschen an der Gesellschaft
(vgl. unten, II. 2. a. und f.). Hintergrund ist
das Bemühen, die am Institut erworbenen
Kenntnisse über Grundlagen und Methodik
für auch in der Öffentlichkeit diskutierte
Problemstellungen fruchtbar zu machen
oder, je nach Anlage des Projekts, die Aktua-
lität nur zum Anlass zu nehmen, um tieferge-
hende Erkenntnisse zu gewinnen. Zum ande-
ren sieht das Institut seine Aufgabe darin, un-
ter Berücksichtigung seiner primär rechts-
vergleichend ausgerichteten Tätigkeit die
Entwicklung des Sozialrechts in Deutschland
wissenschaftlich zu begleiten (vgl. unten, II.
1. f.). Dem kommt nicht zuletzt deshalb be-
sonderes Gewicht zu, weil das Sozialrecht an
deutschen Universitäten sehr viel weniger als
etwa das Völker- und Europarecht oder auch
das Arbeits- und Internationale Privatrecht
vertreten ist.

4. Sonstige Tätigkeiten und Aufgaben
des Instituts

a) Das Institut verfügt über eine Fach-
bibliothek mit mittlerweile mehr als 77.000
Bänden (vgl. näher unten, VII. 2.). Die Bü-
cher und Zeitschriften decken vor allem das
Sozialrecht der Internationalen Organisa-
tionen, der Europäischen Union, Deutsch-
lands und ausgesuchter europäischer und
außereuropäischer Staaten ab, wobei sozial-
politische, sozialwissenschaftliche und öko-
nomische Beiträge ebenso einbezogen sind
wie rechtsgeschichtliche und rechtsphiloso-
phische Grundlagen und allgemeine Dar-
stellungen des Verfassungs-, Verwaltungs-,
Zivil- und Arbeitsrechts. Zugang zu weiteren
Informationen besteht zudem über Daten-
banken und Internetpublikationen.

Damit bietet das Institut Arbeitsmöglichkei-
ten für die Durchführung sozialrechtlicher
und sozialpolitischer Forschungsarbeiten,
wie sie sich kaum anderweitig in vergleich-
barer Weise inner- oder außerhalb Deutsch-
lands finden lassen. Dementsprechend ist
das Institut auch im Berichtszeitraum An-
ziehungspunkt für in- und ausländische
Gastwissenschaftler gewesen, die zum Teil
gefördert durch das Institut, zum Teil geför-
dert durch andere Institutionen, für unter-
schiedliche Zeiträume ihre Forschungsarbei-
ten am Institut durchgeführt haben (vgl. un-
ten, VI.).

Die Förderung von Gastaufenthalten trägt
ebenso wie die Veranstaltungen von Work-
shops und Tagungen zu einem sowohl inter-
nationalen als auch interdisziplinären Aus-
tausch bei. Auch in diesem Sinne ist das In-
stitut zugleich Stätte der Begegnung. Das ist
nicht zuletzt deshalb wichtig, weil das Insti-
tut schon aufgrund seiner Größe nicht alle
Sozialrechtsordnungen in gleichem Maße
selbst beobachten kann. Es stützt sich des-
halb auf die Zusammenarbeit mit ausländi-
schen Kooperationspartnern, die in Zukunft
durch engere Knüpfung eines Korrespon-
dentennetzes ausgebaut werden soll, um
dann Reformprozesse in verschiedenen Re-
gionen genauer erfassen zu können.

b) Als aus öffentlichen Mitteln geförderte
Einrichtung sieht es das Institut auch als
seine Aufgabe an, die im Rahmen der
Grundlagenforschung gewonnenen Er-
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kenntnisse anderen Einrichtungen zur Ver-
fügung zu stellen und in der Öffentlichkeit
darüber zu berichten. Nicht zuletzt aus
Gründen der besseren Präsentation der Ak-
tivitäten und Ergebnisse wurde im Jahr 2003
der Internetauftritt grundlegend umgestaltet
(vgl. unten, VII. 3.).

Dabei bemüht sich das Institut um die Ver-
mittlung von Kenntnissen des deutschen,
europäischen und internationalen Sozial-
rechts im In- und Ausland, vor allem durch
die Teilnahme an verschiedensten Tagungen
und Workshops. In diesem Zusammenhang
wird ganz gezielt der Austausch mit Prakti-
kern aus Ministerien, Verbänden und Sozial-
leistungsträgern wie mit Politikern gesucht:
Damit kann das Institut nicht nur eine ge-
wisse Beratungsfunktion erfüllen, sondern
es werden die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ebenso in die Lage versetzt, prak-
tische Probleme zum Anlaß weitergehender
Forschung und zur Überprüfung theore-
tischer Annahmen zu nehmen.

Wie die meisten juristischen Max-Planck-
Institute fertigt das Institut für Sozialrecht
auch Gutachten für Gerichte über ausländi-
sches Recht an (vgl. auch unten, VIII. 2.).
Allerdings ist diese Funktion von unterge-
ordneter Bedeutung, zum einen, weil die
Nachfrage aufgrund offensichtlich geringer
Fallzahlen beschränkt ist, zum anderen, weil
das Institut keine weltweit flächendeckende
Kenntnis aller sozialrechtlichen Einzelpro-
bleme vorzuhalten in der Lage oder über-
haupt bestrebt ist.

c) Last but not least nehmen Ausbildung und
Nachwuchsförderung einen besonderen
Platz in der Arbeit des Instituts ein.

Die Direktoren des Instituts waren und sind
auch als Hochschullehrer tätig, und diese
Tätigkeit schafft zugleich eine Anbindung an
die Juristische Fakultät der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München, wobei der Aus-
tausch durch die räumliche Nähe zwischen
Institut und Universität begünstigt wird.
Das Sozialrecht als Fach der universitären
Ausbildung wird schon seit geraumer Zeit in
München ausschließlich vom Institut getra-
gen; Mitglieder des Instituts (v. Maydell,
Hänlein, Becker) und die dem Institut ver-
bundenen Lehrbeauftragten (Kruse, Adolf)
führen alle sozialrechtlichen Lehrveranstal-

tungen durch und nehmen die mündliche
Wahlfachprüfung im Ersten Staatsexamen
ab. Natürlich wäre es wünschenswert, die
Kooperation durch eine an der Juristischen
Fakultät angesiedelte Stelle mit einem sozi-
alrechtlichen Schwerpunkt auf eine breitere
Basis zu stellen. Dafür besteht allerdings
schon angesichts der gegenwärtigen Haus-
haltslage wenig Aussicht, so dass das Institut
auch in Zukunft eine besondere Verantwor-
tung für die Aufrechterhaltung der Lehre im
Sozialrecht trifft. Inwieweit sich die Zusam-
menarbeit durch Einrichtung der sog.
Schwerpunktfächer im Zuge der Aus-
bildungsreform intensivieren lässt, ist noch
nicht absehbar.

Dazu kommen verschiedene Lehrtätigkeiten
im Ausland: durch regelmäßige Veranstal-
tungen an der Universität Straßburg (Kauf-
mann), durch Gastvorlesungen an verschie-
denen Universitäten (v. Maydell, Becker)
und durch Dozententätigkeit im Rahmen
des Programms „European Master in Social
Security“ der Katholieke Universiteit Leuven
(Becker). In Zukunft wird sich das Institut
auch an einem vom DAAD geförderten Aus-
tausch zwischen den Universitäten Frank-
furt am Main und der Rand Afrikaans Uni-
versity Johannesburg sowie an dem Sokra-
tes-Austausch zwischen der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München und der Uni-
versität Athen aktiv beteiligen.
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II. Forschung



1. Schwerpunkte

a) Europäisierung

Die voranschreitende Europäisierung des
Sozialrechtes ist ein Schwerpunktthema der
Forschung am Institut. Dabei spielen eine
besondere Rolle, wie das Instrument des
europäischen koordinierenden Sozialrechtes
eingesetzt werden kann und wie sich die zu-
nächst auf die wirtschaftliche Integration
ausgerichtete Gemeinschaft im neuen Zu-
sammenspiel von Binnenmarkt und sozialer
Sicherheit bewährt. Letzteres wird auch bei
der Diskussion um soziale Grundrechte
deutlich. Daneben waren der neue Ansatz
der Offenen Methode der Koordinierung
ebenso von Bedeutung wie die anstehende
Erweiterung der Europäischen Union.

Europäisches koordinierendes Sozial-
recht

Das europäische koordinierende Sozialrecht
– heute geregelt durch die Verordnungen
(EWG) Nr. 1408/71 und 574/72 – hat seit
jeher einen Schwerpunkt der Institutsarbeit
gebildet, so im Rahmen regelmäßiger Be-
richterstattung über die Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs zum Sozialrecht
und in Abhandlungen zur sozialen Sicher-
heit der Wanderarbeitnehmer. 

Anfang der 1990er Jahre hat das Institut in
Zusammenarbeit mit dem Bundesministeri-
um für Arbeit und Sozialordnung Veranstal-
tungen durchgeführt, die nicht zuletzt das
Ziel hatten, die seinerzeit heftige Kritik an
der Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs in Fragen der europäischen
Sozialrechtskoordinierung zu versachlichen.
Ende der 1990er Jahre war die Durch-
führung nationaler Seminare über die Um-
setzung des europäischen koordinierenden
Sozialrechts in allen 15 Mitgliedstaaten Teil
der Bemühungen der Europäischen Kom-
mission, die einschlägigen gemeinschafts-
rechtlichen Instrumente zu vereinfachen
und zu modernisieren.

Die in den vergangenen Jahren durchgeführ-
ten Änderungen der Verordnungen (EWG)
Nr. 1408/71 und 574/72 über die soziale Si-
cherheit der Wanderarbeitnehmer bezogen
sich auf den räumlichen, persönlichen und
sachlichen Anwendungsbereich. Räumlich

gelten die Verordnungen über die 15 EU-
Staaten hinaus auch für die weiteren Staa-
ten des Europäischen Wirtschaftsraumes
(Island, Liechtenstein, Norwegen) und über
die sog. sektoriellen Abkommen für die
Schweiz. Daneben wird sich der Geltungs-
bereich ab dem 1. Mai 2004 auf 10 weitere
Staaten der Europäischen Union ausdehnen
(siehe dazu unter EU-Erweiterung). Die Er-
weiterung des persönlichen Anwen-
dungsbereiches hat nicht nur Konsequenzen
für die Grenzgängerproblematik, welche auf
einer Tagung des Bundesministeriums für
Arbeit und Sozialordnung sowie einer
rechtsvergleichenden Tagung in Gent be-
handelt worden ist (Jorens, Schulte). Viel-
mehr werden auch Angehörige von Dritt-
staaten, die sich rechtmäßig in einem Mit-
gliedstaat aufhalten, vom persönlichen An-
wendungsbereich der EWG-Verordnungen
erfasst, so dass beispielsweise in Deutsch-
land lebende türkische Arbeitnehmer bei
Wanderung nach Frankreich ihre Sozialver-
sicherungsansprüche dort wie Inländer gel-
tend machen können. Diese Neuerung ist
Gegenstand zahlreicher Abhandlungen von
Institutsmitgliedern geworden (Schulte, von
Maydell, Jorens) und wurde ausführlich auf
der 8. Konferenz der Minister für Soziale
Angelegenheiten in Bratislava besprochen
(Schulte). Im Gegensatz zu den räumlichen
und persönlichen Anwendungsbereichen
sind die Neuerungen im sachlichen An-
wendungsbereich mit größeren rechtsdog-
matischen Schwierigkeiten verbunden. Im
Kern besteht die Problematik darin, dass
neue Sozialleistungen, wie etwa die flämi-
sche, luxemburgische und österreichische
Pflegeversicherung oder die deutsche Rie-
ster-Rente, der Verordnung 1408/71 zu-
geordnet werden müssen, wobei das Ein-
stimmigkeitsprinzip die Anpassung der Ko-
ordination derartiger neuer Entwicklungen
in den Mitgliedstaaten erschwert. Beacht-
lich ist hierbei auch die Rechtsprechung
zum sachlichen Anwendungsbereich: In
mehreren Urteilen, die im Berichtszeitraum
besprochen worden sind (Hohnerlein), präzi-
sierte der EuGH den Begriff der Familien-
leistungen im Rahmen des koordinierenden
Sozialrechts.

Was die konkreten Überlegungen zur Fort-
entwicklung der gemeinschaftsrechtlichen
Sozialrechtskoordinierung angeht, so be-
steht bei aller Kritik im einzelnen Einver-
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nehmen darüber, dass sich das Instrument
dieser Koordinierung im wesentlichen be-
währt hat. Dies ist auch ein Ergebnis des
von Mitarbeitern des Instituts (Jorens,
Schulte) im Auftrag der Europäischen Kom-
mission durchgeführten „Observatoriums
über die soziale Sicherheit der Wanderar-
beitnehmer in der Europäischen Union“,
welches das Ziel verfolgt, die Dienststellen
der Europäischen Kommission über die Um-
setzung der Verordnungen (EWG) Nr.
1408/71 und 574/72 in den 15 Mitglied-
staaten zu unterrichten. Fußend auf natio-
nalen Berichten aus allen 15 Mitglied-
staaten werden jeweils in einem europäi-
schen Bericht eine Auswertung vorgenom-
men und Vorschläge zur Verbesserung der
Koordinierung unterbreitet.

Im November 2003 hat der Rat mit der
grundsätzlichen politischen Einigung über
eine vereinfachte und modernisierte Ver-
ordnung zur Koordinierung der Systeme der
sozialen Sicherheit einen wesentlichen
Schritt in Richtung auf ein effizienteres Ko-
ordinierungssystem gemacht. Dadurch wur-
den nicht nur der Wortlaut gestrafft, der
Umfang des Verordnungstextes deutlich ver-
ringert und die Handhabbarkeit der Normen
verbessert, sondern es ist auch gelungen, die
Verordnungen besser auf aktuelle Entwick-
lungen in den Systemen der sozialen Sicher-
heit der Mitgliedstaaten abzustimmen. Mit-
arbeiter des Instituts haben durch die Tätig-
keit in Arbeitsgruppen der Europäischen
Kommission, die Teilnahme an Fachtagun-
gen sowie jüngst – im April 2003 – aus An-
lass einer Anhörung durch den Ausschuss
für Beschäftigung und soziale Angelegen-
heiten des Europäischen Parlaments an
diesem Reformprozess teilgehabt (Jorens,
Schulte). Auch die Durchführung des vorste-
hend erwähnten Observatoriums für die so-
ziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer
durch Mitarbeiter des Instituts stellt einen
Beitrag zu dieser Reform insofern dar, als auf
diese Weise die von Land zu Land unter-
schiedliche Umsetzung, Anwendung und
Auslegung der Verordnungen EWG 1408/71
und 574/72 offenkundig wurden.

Binnenmarkt und soziale Sicherheit

Die europäische Sozialpolitik hat sich in den
letzten fünf Jahrzehnten seit Gründung der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft von

rein flankierenden Maßnahmen eines Ge-
meinsamen Marktes hin zu einem der zen-
tralen Bereiche der Europapolitik mit er-
heblichem Konfliktpotential entwickelt.

Während in einer ersten Phase soziale
Sicherheit nur als Annex konzipiert wurde
(Koordinierungsverordnung; gleiches Ent-
gelt für Männer und Frauen) und sonstige
Harmonisierungen außen vor blieben, be-
gann seit dem Gipfeltreffen von Paris 1972
eine neue Ära mit dem Auftrag der Staats-
und Regierungschefs an die EG-Kom-
mission, ein erstes sozialpolitisches Aktions-
programm der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft zu erstellen. Vertieft wurde die
europäische Sozialpolitik 1989, als die –
rechtlich unverbindliche – Gemeinschafts-
charta der sozialen Grundrechte der Arbeit-
nehmer als sozialpolitische Reaktion auf das
Programm zur Schaffung des Binnen-
marktes proklamiert wurde. War diese noch
eng mit der Definition der Freizügigkeit von
Arbeitnehmern verbunden, so markierte der
Vertrag von Amsterdam den Anfang einer
dritten Phase europäischer Sozialpolitik, die
den Weg für die Schaffung einer europäi-
schen Sozialgemeinschaft bereitet hat, die
den Zielen der Wirtschaftsgemeinschaft
grundsätzlich nicht mehr untergeordnet ist.

Die neue Qualität europäischer Sozialpolitik
juristisch einzuordnen, ist seitdem ein An-
liegen des Instituts. Im Mittelpunkt steht
hierbei die Auseinandersetzung mit dem Zu-
sammentreffen von Binnenmarkt und euro-
päischem Wirtschaftsrecht einerseits und
national gestalteter, auch künftig primär na-
tional verantworteter Sozialstaatlichkeit an-
dererseits. So lässt sich in den letzten Jahren
ein zunehmendes Spannungsverhältnis zwi-
schen den Konzepten sozialer Sicherheit
und den wirtschaftlichen Grundfreiheiten
wie Prinzipien des Gemeinsamen Marktes
(Waren-, Kapital- und Personenverkehrsfrei-
heit, Wettbewerb) verzeichnen. Folge ist,
dass die national fundierte Sozialstaat-
lichkeit der Mitgliedstaaten einer zu-
nehmenden Europäisierung ausgesetzt ist.

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung
wurde besonders intensiv bezüglich der Ent-
wicklung im Krankenversicherungsrecht ge-
führt (Becker, von Maydell, Schulte, Hänlein).
Seit 1998, beginnend mit den Urteilen in
den Rechtssachen Decker und Kohll und
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jüngst im Mai 2003 in der Rechtssache
Müller-Fauré/van Riet, hat der Europäische
Gerichtshof unter Berufung auf die gemein-
schaftsrechtlichen Grundfreiheiten den
Weg gebahnt für die grenzüberschreitende
Inanspruchnahme von Gesundheitsleistun-
gen in der Europäischen Union. In Anbe-
tracht der neuen Herausforderungen des
EG-Rechts im Lichte der Judikatur des Eu-
ropäischen Gerichtshofs widmete sich eine
belgisch-deutsch-niederländische Tagung
frühzeitig der rechtsvergleichenden Per-
spektive, um die Konsequenzen für die Fort-
entwicklung der nationalen Gesundheits-
systeme aufzuzeigen (Jorens/Schulte, Grenz-
überschreitende Inanspruchnahme von Ge-
sundheitsleistungen im Gemeinsamen
Markt, 2003). Nicht zuletzt durch das neue
Gesundheitsmodernisierungsgesetz, wel-
ches die Leistungsinanspruchnahme Versi-
cherter von Leistungen im EU- und EWR-
Ausland ausdrücklich regelt, den grenzüber-
schreitenden Internethandel mit Humanarz-
neimitteln gestattet und Verträge von Kran-
kenkassen mit ausländischen Leistungs-
erbringern zulässt, wurde sowohl auf die
einschlägige Judikatur des Europäischen
Gerichtshofs als auch auf die Diskussion
darüber in der Fachöffentlichkeit reagiert,
an der Mitglieder des Instituts intensiv teil-
genommen haben.

Soziale Grundrechte und Verfassungsent-
wicklung

Die Grundrechtscharta der Europäischen
Union, zur Zeit noch rechtlich unverbindlich,
schreibt unter dem Kapitel IV „Solidarität“
soziale Grundrechte fest, wie etwa Gleich-
behandlung von Mann und Frau, Verbot von
Diskriminierungen (ethnische Herkunft, Be-
hinderung, Alter), sowie Rechte auf soziale
Sicherheit und soziale Unterstützung, auf
Gesundheitsschutz sowie auf Zugang zu
Dienstleistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichen Interesse. Der Verabschiedung
dieser unverbindlichen Charta gingen eine
Reihe von Diskussionen voraus, die das Für
und Wider sowie das Wie der Einbeziehung
von sozialen Grundrechten zum Gegenstand
hatten. Das Institut hat hierzu in Zusammen-
arbeit mit dem ehemaligen Bundesministeri-
um für Arbeit und Sozialordnung eine Tagung
veranstaltet und deren Ergebnisse publiziert
(BMA/MPI, Soziale Grundrechte in der
Europäischen Union, 2001).

Nach den Vorstellungen des Verfassungs-
konvents soll die Grundrechtscharta Be-
standteil der Verfassung werden. Vor diesem
Hintergrund gewinnt auch die Frage nach
der Bedeutung des sog. „Europäischen So-
zialmodells“ eine neue rechtliche Relevanz,
wird es doch sowohl durch die europäischen
sozialen Grundrechte rechtlich als auch
durch die „Offene Methode der Koor-
dinierung“ politisch konkretisiert und präzi-
siert. Nach den Vorstellungen der Europäi-
schen Kommission umfasst dieses Sozial-
modell die Politikbereiche allgemeine und
berufliche Bildung, Beschäftigung, Gesund-
heitsschutz, Wohlfahrt und Sozialschutz,
Gesundheitsschutz und Sicherheit am Ar-
beitsplatz, sozialer Dialog. Seinen Nieder-
schlag findet es in den Wohlfahrtssystemen,
den Sozialdiensten und den Kollektivverein-
barungen. Zugleich wird das Sozialmodell in
den verschiedenen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union in unterschiedlicher
Weise konzipiert und in die Praxis umge-
setzt.

Der Anteil des Rechts an diesem Prozess ist
Gegenstand verschiedener interdisziplinärer
Tagungen gewesen, an denen Mitglieder des
Instituts teilgenommen haben (Becker,
Schulte). An den Juristen richtete sich in
diesem Zusammenhang die Frage von Histo-
rikern, Politikwissenschaftlern und Soziolo-
gen, welche rechtlichen Vorgaben geeignet
seien, das nach ihrem Verständnis vor allem
kulturell fundierte und historisch gewachse-
ne Europäische Sozialmodell in bestimmter
Weise zu formieren und künftig in eine be-
stimmte Richtung zu lenken.

Offene Methode der Koordinierung

Zu den wichtigsten Entwicklungen aus jüngs-
ter Zeit gehört die Einführung der sog. Offe-
nen Methode der Koordinierung, die als neue
politische Strategie im Bereich der sozialen
Ausgrenzung (Armutsbekämpfung) bereits
praktiziert wird und nun in der Alters-
sicherung eingeführt worden ist. Diese neue
Strategie strebt unter Respektierung des Sub-
sidiaritätsprinzips ein freiwilliges Zusam-
menwirken der Mitgliedstaaten unter Assis-
tenz der Europäischen Kommission an. Ihre
Ausweitung ist geplant: So sollen demnächst
Gesundheitssicherung und Pflege älterer
Menschen sowie die Integration von Migran-
ten nach dem Vorbild der Europäischen Be-
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schäftigungspolitik von den Mitgliedstaaten
in der Weise gemeinsam gestaltet werden,
dass jeweils gemeinsame Zielvorstellungen
auf europäischer Ebene festgelegt, ihre Um-
setzung auf nationaler Ebene anhand spezifi-
scher Indikatoren in nationalen Berichten
dargestellt und gegebenenfalls in Gestalt ei-
nes Benchmarking ein Prozess des wechsel-
seitigen Lernens eingeleitet werden.

Die Grenzen und Möglichkeiten der Of-
fenen Methode der Koordinierung waren
Gegenstand von Tagungen, die gemeinsam
vom VDR, dem zuständigen Bundesmini-
sterium und dem Institut organisiert wurden
und weitergeführt werden. Ergebnisse zu
Teilbereichen liegen nun auch als Publika-
tion vor (VDR/BMA/MPI, Offene Koordi-
nierung der Alterssicherung in der Europäi-
schen Union, 2002; VDR/BMA/MPI, Of-
fene Methode der Koordinierung im Bereich
der Alterssicherung – Quo vadis?, 2003).

EU-Erweiterung

Für die Beitrittstaaten gewinnt der gemein-
schaftsrechtliche ‚acquis communautaire’, al-
so der gemeinschaftliche Rechtsbestand der
EU, auch in Ansehung ihrer sozialen Di-
mension stetig an Gewicht. Daraus ergeben
sich Rückwirkungen für die Mitgliedstaaten,
deren Sozialpolitik verstärkt die gemein-
schaftlichen Vorgaben zu beachten hat.
Dementsprechend steigt die Nachfrage
nach der Prüfung der Vereinbarkeit der So-
zialgesetzgebung und insbesondere der aktu-
ellen Reformgesetzgebung mit dem europäi-
schen Gemeinschaftsrecht.

Im Auftrag der Europäischen Kommission
(„Consensus I“ und „II“-Programme), deut-
scher Ministerien und Organisationen – u.a.
der Gesellschaft für Versicherungswissen-
schaft und -gestaltung e.V. (GVG) – haben
Mitarbeiter des Instituts zu einschlägigen
Themen referiert und sind in den Beitritts-
und Transformationsstaaten beratend tätig
geworden. Überdies hat sich das Institut in
Zusammenarbeit mit dem ifo-Institut für
Wirtschaftsforschung dem Teilproblem der
Arbeitskräftemigration zugewandt (EU-Er-
weiterung und Arbeitskräfteemigration,
2001).

Daneben gewinnt das Verhältnis der EU zur
Türkei immer mehr an Bedeutung, zumal

deren Beitritt diskutiert wird. Die Folgen des
Assoziationsrechtes im Bereich der sozialen
Sicherung sind daher Gegenstand der For-
schung geworden. Denn das Diskrimi-
nierungsverbot des Assoziationsrechtes be-
deutet, dass die sozialrechtliche Position tür-
kischer Migranten nicht etwa von zusätz-
lichen aufenthaltsrechtlichen Bestimmun-
gen abhängig gemacht werden darf, sondern
sich unmittelbar aus der Arbeitnehmer-
eigenschaft im Sinne des europäischen
Sozialrechtes ergeben kann. Diese sozial-
rechtliche Verbesserung ist Konsequenz der
jüngsten Rechtsprechung des EuGH über
die unmittelbare Anwendung des Assozia-
tionsratsbeschlusses Nr. 3/80.

b) Internationalisierung

Die Globalisierung der Kapitalmärkte, die
zunehmende Mobilität von Waren, Dienst-
leistungen und Menschen sowie das damit
verbundene Ende der im Grundsatz auf ein
Staatsgebiet beschränkten Volkswirtschaften
sind nicht die einzigen, aber wohl die mar-
kantesten Konsequenzen der Transnatio-
nalisierung und Internationalisierung der
Lebensverhältnisse. Diese Phänomene ha-
ben Auswirkungen auf die traditionell natio-
nal geprägten und entsprechend begrenzten
Sozialsysteme, sind diese doch mit ihren
Rechtsregeln, sozialen Transfers und bereit-
gestellten öffentlichen Gütern staatlich ge-
setzte Rahmenbedingungen für den weltwei-
ten Standortwettbewerb. Zugleich ist das je-
weilige soziale Sicherungssystem für das po-
litische Gemeinwesen als Solidaritäts- und
Reziprozitätshorizont der jeweiligen Bevöl-
kerung ein zentraler Bezugspunkt gesell-
schaftlicher Identität.

Die Reaktionen von Staaten mit unter-
schiedlichen sozialen Sicherungssystemen
auf diese und andere Herausforderungen
waren bereits ein Aspekt des Forschungsvor-
habens des Instituts zum „Kernbereich des
Sozialstaats“, welches herauszufinden such-
te, an welchen Elementen sozialen Schutzes
bei allem Wandel festgehalten wird und in
welchen Bereichen bevorzugt Änderungen
vorgenommen werden. Dabei wurden drei
Grundfunktionen sozialstaatlichen Handelns
unterschieden: Gewährleistung eines als
fundamental begriffenen Mindeststandards,
(darüber hinausgehende) Garantie allgemei-
ner Teilhabe am Wohlstand einer Gesell-
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schaft sowie Förderung individueller Sicher-
heit durch Ermöglichung von Vorsorge und
Verrechtlichung sozialer Garantien. Ange-
sichts des durch Globalisierung und Inter-
nationalisierung herbeigeführten Schwin-
dens der Möglichkeiten politischer Aufga-
benbewältigung auf der Ebene des National-
staates stellt sich die Frage der Neuausta-
rierung sozialpolitischer Prioritäten für den
„postsouveränen Sozialstaat“ in besonderer
Weise.

Unter rechtsvergleichenden Vorzeichen ist
in diesem Zusammenhang der Frage nachzu-
gehen, welche Veränderungen in unter-
schiedlichen Systemen der sozialen Sicher-
heit angesichts weitgehend gleichartiger
Herausforderungen festzustellen sind und in
welchen Punkten sich die sozialen Si-
cherungssysteme aus welchen Gründen und
in welcher Weise als veränderungsresistent
erweisen. Neben verfassungs- und interna-
tionalrechtlichen Garantien sozialer Schutz-
positionen ist auch nach anderen Erklä-
rungen für die Existenz nicht angetasteter
Positionen zu suchen. In diesem Zusam-
menhang ist es auch von Interesse, der Be-
standskraft sozialer Positionen interdiszipli-
när – beispielsweise aus dem Blickwinkel
der Rechts- und der Politikwissenschaft –
nachzugehen, um nicht nur verschiedene
rechtliche Formen sozialen Bestandsschut-
zes, sondern auch außerrechtliche Äquiva-
lente berücksichtigen zu können. Diese Pro-
blematik ist Gegenstand eines Gedanken-
austausches des Instituts mit dem Max-
Planck-Institut für Gesellschaftsforschung
sowie Gegenstand der institutsübergreifen-
den Forschungsinitiative „Politik und Recht
unter den Bedingungen der Globalisierung
und Dezentralisierung“, die unter Beteili-
gung von Mitarbeitern des Instituts (Graser,
v. Maydell, Reinhard) drei Workshops durch-
geführt hat (vgl. den Forschungsband „Euro-
pean and International Regulation after the
National State: Different Scopes and Multi-
ple Levels, 2004”).

Naturgemäß gewinnt die zunehmende Inter-
nationalisierung dort an Bedeutung, wo zwi-
schenstaatliche Normsetzung zum Einsatz
kommt. Zu nennen ist das Haager Überein-
kommen über den Schutz von Kindern und
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
internationalen Adoption vom 29.5.1993,
das im Berichtszeitraum in Deutschland in

Kraft getreten ist. Im Verhältnis zu anderen
Staaten ändert sich dadurch nicht nur das
materielle Adoptionsrecht, sondern vor al-
lem die Adoptionsvermittlung als solche, die
in Deutschland als Teil des besonderen So-
zialrechtes verstanden wird. Am Beispiel
deutsch-brasilianischer Adoptionsfälle konn-
ten neben rechtsvergleichenden Aspekten
die neue Rechtslage anhand des Haager
Übereinkommens und deren Konzepte zur
Sicherung des Kindeswohls herausgearbeitet
werden (Hohnerlein).

Sozialstandards im Völkerrecht

Dem Fragenkomplex der internationalen
Rahmenbedingungen widmete sich auch das
Habilitationsprojekt „Sozialstandards im
Völkerrecht. Eine Studie zu Entwicklung
und Bedeutung der Normsetzung der Ver-
einten Nationen, der Internationalen Ar-
beitsorganisation und des Europarats zu Fra-
gen des Sozialschutzes“ von Angelika Nuß-
berger. In Anlehnung an die vom Institut
bisher schon durchgeführten grundlegenden
Studien zum internationalen Sozialrecht
(Zacher, Köhler, Schuler), schränkt das Pro-
jekt von vornherein die Begrifflichkeit „inter-
nationales Sozialrecht“ stärker ein, indem es
nur die Normen internationalen, nicht aber
die Normen nationalen Ursprungs einbe-
zieht. Andererseits fasst es die Begrifflich-
keit auch weiter, indem es Grundrechtsnor-
mierungen, auch soweit sie den Freiheits-
rechten zugerechnet werden, mitberück-
sichtigt und den speziell sozialrechtlichen
Normierungen gegenüberstellt. Untersu-
chungsgegenstand ist die im engeren Sinne
völkerrechtliche Normsetzung durch Euro-
parat, Vereinte Nationen und Internationale
Arbeitsorganisation. Die Analyse des Nor-
menbestandes zeigt, dass die Staaten nur in
geringem Maße bereit sind, sich völkerrecht-
lich im sozialen Bereich zu binden. Konkrete
Verpflichtungen werden entweder nicht
übernommen oder durch Vorbehalte einge-
schränkt. Bei der Normierung sozialrecht-
licher Standards wird – soweit dies über-
haupt in der Form von Konventionen ge-
schieht – den potentiellen Vertragsstaaten
eine Vielzahl von Wahlmöglichkeiten zwi-
schen verschiedenen Regelungskomplexen
eingeräumt und in weitem Umfang auf offe-
ne Begriffe zurückgegriffen. Dies macht
deutlich, dass die internationalen Organisa-
tionen grundsätzlich einen quantitativen
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und nicht einen qualitativen Ansatz verfol-
gen: Ziel ist eine möglichst hohe Zahl von
Ratifikationen, nicht die Definition von in
allen Details einheitlichen Standards.

Der Einsatz der internationalen Sozialstan-
dards seit Mitte der 1980er Jahre als „opera-
tional standards“ zur Kontrolle der Rechts-
entwicklung in den Vertragsstaaten macht
das Dilemma einer Rechtsetzung auf inter-
nationaler Ebene deutlich: Die Normen sind
entweder als Allgemeinklauseln zu offen for-
muliert und bieten so zu wenig Anhalts-
punkte für rechtlich argumentativ abgesi-
cherte Kontrollentscheidungen oder sie ent-
halten konkrete, in ihrer Bedeutung zum
Teil nur historisch erklärbare Einzelrege-
lungen, die inflexibel sind und dazu zwin-
gen, Grundsatzfragen an Details festzuma-
chen. Die dezentrale Rechtsetzung und die
dynamische Interpretation von Sozialstan-
dards führt – so wird in der Arbeit im Ein-
zelnen dargelegt – nicht nur zu Überschnei-
dungen und Doppelungen von Normen,
sondern auch zu offenen und versteckten
Normenkonflikten, Divergenzen und kon-
zeptionellen Widersprüchen, die der Her-
ausbildung eines einheitlichen Rechts nicht
förderlich sind. Die Zunahme, Vervielfälti-
gung und Ausdifferenzierung internationaler
Sozialstandards wird als Teil eines umfas-
senden, auch auf internationaler Ebene
stattfindenden „Verrechtlichungsprozesses“
und damit als Ausdruck der Überzeugung
begriffen, mit Mitteln des Rechts von außen
steuernd in gesellschaftliche Abläufe ein-
greifen zu können. Ob und inwieweit dies
möglich ist, wird im theoretischen Teil der
Arbeit kritisch reflektiert.

Europäische Menschenrechtskonvention
und Sozialrecht

Eine weitere Tendenz der Internationali-
sierung untersuchte Angelika Schmidt in ih-
rem Dissertationsprojekt „Europäische
Menschenrechtskonvention und Sozial-
recht“. Ausgangspunkt war hierbei ein Urteil
des Europäischen Gerichtshofes für Men-
schenrechte (EGMR) aus dem Jahre 1996
(Gaygusuz), worin der Gerichtshof die
Nichtgewährung der österreichischen Not-
standshilfe allein aufgrund der Staatsange-
hörigkeit als unzulässige Diskriminierung
wertete. Dies entfachte eine kontroverse
Debatte um die Bedeutung der Europäi-

schen Menschenrechtskonvention (EMRK)
für das Sozialrecht. Die diesbezüglich rele-
vante Rechtsprechung zu bewerten und die
von ihr entwickelten Anforderungen an das
europarechtliche und das deutsche Sozial-
recht genauer zu untersuchen, war Ziel der
Dissertation.

Die Rechtsprechungsanalyse offenbarte:
Obwohl die EMRK keine diesbezüglichen
Garantien enthält, hat vor allem der EGMR
wichtige Aspekte der sozialen Sicherheit
aufgegriffen und unter einzelne Rechte der
EMRK gezogen. So wurden insbesondere
die Verfahrensrechte des Art. 6 EMRK auf
alle sozialrechtlichen Verfahren ausgedehnt.
Der Art. 1 des 1. Zusatzprotokolls bietet ei-
nen - allerdings sehr schwach ausgestalteten
- Bestandsschutz verfestigter und vermö-
genswerter sozialrechtlicher Anwartschaf-
ten, jedenfalls wenn für sie Beiträge er-
bracht wurden. Soweit Sozialleistungen von
einer materiellen Garantie der EMRK be-
rührt werden, ist auf sie das (akzessorische)
Diskriminierungsverbot anwendbar. In den
als besonders schwer wiegende Diskrimi-
nierung (suspect category) eingestuften Fäl-
len – v.a. Geschlecht und Staatsangehörig-
keit – sind Differenzierungen nur unter rela-
tiv strengen Voraussetzungen zulässig.

Die Anwendung der im ersten Teil darge-
stellten Grundsätze auf das Sozialrecht der
Europäischen Union zeigte allerdings, dass
der Straßburger Rechtsprechung hier nur
sehr begrenzte Bedeutung zukommen wird.
Allenfalls der – mittlerweile beseitigte –
Ausschluss Drittstaatsangehöriger von der
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 begegnet
Zweifeln, insbesondere für Angehörige aus
Abkommensstaaten.

Auch für das deutsche Sozialrecht wird die
Bedeutung der Straßburger Rechtsprechung
wohl limitiert bleiben, vor allem weil das
Grundgesetz bereits verfahrensrechtliche
Garantien sowie Bestandsschutz und Schutz
vor geschlechtsbedingten Diskriminierun-
gen bietet. Dagegen besteht für Differen-
zierungen aufgrund der Staatsangehörigkeit
Potenzial für einen Einfluss der EMRK. Ins-
besondere die §§113, 114 SGB VI, § 62
Abs. 2 EStG, § 1 Abs. 3 BKGG und § 1 Abs.
1a BErzGG begegnen insoweit Bedenken.
Darüber hinaus besteht eine Vielzahl von in-
direkt nach Geschlecht oder Staatsange-
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hörigkeit differenzierenden Vorschriften, für
die die EMRK allerdings nur relevant wer-
den könnte, wenn der EGMR diese Diffe-
renzierungen ebenfalls als suspect category
einstufen würde.

Insgesamt erweitert die Straßburger Recht-
sprechung sozialrechtliche Ansprüche nicht
nur, weil sie den internationalen Rechts-
schutz des Einzelnen im Sozialrecht aus-
dehnt, sondern auch, weil sie sozialrechtli-
che Positionen als subjektive Rechte mit er-
heblicher Bedeutung für den Einzelnen an-
erkannt und eine Verbindung bürgerlicher
und politischer mit wirtschaftlichen und so-
zialen Menschenrechten herstellt. Aller-
dings bleibt der gewährte Schutz noch hin-
ter seinem Potenzial zurück, so dass seine
Auswirkungen derzeit (noch) limitiert sind.

Kontrolltätigkeit des Sachverständigen-
ausschusses der IAO

Einem spezielleren Thema der Internatio-
nalisierung widmete sich das Dissertations-
projekt von Niklas Wagner (Internationaler
Schutz sozialer Rechte: Die Kontrolltätigkeit
des Sachverständigenausschusses der IAO,
2002). Die Untersuchung befasst sich mit
einer der ältesten internationalen Institu-
tionen zur Überwachung der Einhaltung völ-
kerrechtlicher Normen, dem Sachverstän-
digenausschuss für die Anwendung der
Übereinkommen und Empfehlungen der
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO).
Dessen Aufgabenstellung und Arbeitsweise
haben trotz zunehmender Bedeutung inter-
nationaler sozialer Schutzstandards im Zeit-
alter der Globalisierung im wissenschaft-
lichen Schrifttum bislang kaum Nieder-
schlag gefunden. Die Dissertation legt dar,
inwieweit der Sachverständigenausschuss zu
einer wirksamen Umsetzung und Einhal-
tung der von der IAO verabschiedeten
Rechtsakte durch die Mitgliedstaaten der
IAO tatsächlich beitragen kann. Hierfür
wurden vor allem Archivmaterialien der
IAO, des Auswärtigen Amtes sowie des
Bundesarchivs in Koblenz ausgewertet. Es
werden die Zielsetzungen der IAO und de-
ren normsetzende Tätigkeit dargestellt, das
System der IAO zur Durchsetzung ihrer
Rechtsakte veranschaulicht sowie auf die
theoretische Konzeption der Kontrolltätig-
keit des Sachverständigenausschusses unter
Hervorhebung seiner Entstehungsge-

schichte und seiner grundlegenden Prin-
zipien eingegangen. Die Arbeit enthält zu-
dem eine exemplarische Heranziehung meh-
rerer Verfahren gegen die Bundesrepublik
Deutschland.

c) Entwicklung von Staaten in Transfor-
mation

Der gesellschaftliche und staatsorganisatori-
sche Umbruch in Osteuropa war bisher ei-
ner der Schwerpunkte der Institutsarbeit.
Dementsprechend wurde der Auf- und Um-
bau der Sozialsysteme in den Staaten des
ehemaligen Warschauer Paktes wissen-
schaftlich begleitet (Nußberger). Das Insti-
tut widmet sich nun vermehrt den Entwick-
lungen außereuropäischer Staaten, die sich
ebenfalls in Transformation befinden. Hier-
zu wurden im Oktober 2002 ein Länder-
referat für China (Darimont) und im Herbst
2003 ein Länderreferat für Südafrika
(Mpedi) eingerichtet.

Einen ersten Überblick über das Sozialver-
sicherungsrecht in der VR China gibt das
abgeschlossene Dissertationsprojekt von
Barbara Darimont (Sozialversicherungsrecht
der VR China unter besonderer Berücksich-
tigung der Rentenversicherung und ihrer
Reformfragen, im Druck), das vor allem die
Entwicklung von einem Betriebsversiche-
rungssystem hin zu einem umfassenden So-
zialversicherungssystem westlicher Prägung
skizziert. Dabei hat es sich herausgestellt,
dass sich der Aufbau einer Sozialver-
sicherung ohne leistungsfähige Verwaltung
als äußerst schwierig gestaltet. Weitere Stu-
dien zum deutschen und chinesischen Sys-
tem der Streitbeilegung in der sozialen Si-
cherung (Cheng/Darimont) haben offenbart,
dass der mangelnde Rechtsschutz nicht nur
ein Hemmnis für den Aufbau des Rechts-
staates, sondern insbesondere für denjeni-
gen des Sozialversicherungssystemes ist.

Angesichts der aufgezeigten Schwierigkeiten
ist es beachtlich, welcher Lösungsansätze
man sich in der VR China bedient. Einer-
seits tritt China lediglich als Rezipient west-
europäischer Sozialrechtsmodelle auf. An-
dererseits wird mit den unterschiedlichen
Modellen unkonventionell experimentiert,
so dass die Resultate einer solchen Vor-
gehensweise Anregung für andere Staaten
zur Rezeption sein könnten. Gerade diese
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Doppelstrategie ist für die Auseinander-
setzung mit Schwellenländern wissenschaft-
lich interessant, weil sie die komplexen Me-
chanismen von Rezeption verdeutlicht. Um
dem nachgehen zu können, ist für das Jahr
2004 eine Deutsch-Chinesische Konferenz
geplant, auf der Rezeption eingehender be-
trachtet werden soll.

d) Demographische Entwicklung und so-
ziale Sicherheit

Das Alter wird in der Literatur bisweilen
nicht als soziales Risiko angesehen, sondern
als „risque heureux“, dessen Eintritt für jeden
erstrebenswert sein sollte. Allerdings zeigt
sich – gerade vor der aktuellen Debatte des
Umbaus des Sozialstaates – immer deut-
licher, dass die Befindlichkeit im Alter ganz
entscheidend von der finanziellen Absiche-
rung Alter abhängt. Der rapide Anstieg der
Zahl derer, die ein hohes oder gar ein sehr
hohes Lebensalter, d.h. über 85 Jahre errei-
chen, ist ein Grund dafür, dass die traditio-
nellen Sicherungssysteme an die Grenzen
ihrer Belastbarkeit gelangt sind. Diese finan-
zielle Schieflage betrifft allerdings vor allem
solche Systeme, die – wie in Deutschland –
erwerbstätigkeitszentriert konzipiert sind, al-
so den Aufbau der Sicherung ausschließlich
an die vorausgehende Erwerbstätigkeit und
eine damit verbundene Beitragszahlung an-
binden. Steuerfinanzierte Alterssicherungs-
systeme sind bislang von der demographi-
schen Entwicklung kaum betroffen, nicht
zuletzt deshalb, weil eine hohe Arbeits-
losenquote sich nicht unmittelbar auf die Fi-
nanzierung der Alterssicherung durch-
schlägt. In den erwerbstätigkeitszentrierten
Systemen kumulieren mithin zwei für die Fi-
nanzierung abträgliche Faktoren, nämlich
hohe Lebenserwartung sowie Arbeitslosig-
keit.

Alterssicherung und demographische Ent-
wicklung

Das Institut hat sich schon frühzeitig rechts-
vergleichend mit Alterssicherung als einem
zentralen Thema der sozialen Sicherung be-
schäftigt. In ersten Arbeiten ging es zu-
nächst vornehmlich darum, eine Bestands-
aufnahme der Systeme vorzunehmen und
ihre verschiedenen Facetten, etwa bei der
Absicherung von (älteren) Hinterbliebenen,
aufzuzeigen. Darauf aufbauend hat sich das

Institut der sozialpolitischen Reformdiskus-
sion zugewandt. Ausgehend von der Frage,
ob angesichts des Reformbedarfs und der er-
heblichen Finanzierungsnöte ein Mindest-
oder Kernbereich sozialer Sicherung garan-
tiert wird und unangetastet bleibt, wurden
im Kontext des demographischen Wandels
die sozialpolitischen Maßnahmen in der
Rentenpolitik von neun europäischen Län-
dern und den USA untersucht (Reinhard,
Kaufmann, Hohnerlein, Köhler, Graser,
Schulte). Es hat sich im Vergleich gezeigt,
dass sich trotz aller öffentlichen Diskussion
beinahe sämtliche Gesetzgeber bis dahin ge-
scheut hatten, strukturelle Reformen der Al-
terssicherungssysteme anzupacken. Die bis-
herigen Reformen verdienten diesen Namen
nicht, da sie allenfalls in Randbereichen zu
Änderungen führten, nicht aber am grund-
sätzlichen Problem der Unterfinanzierung
etwas änderten. Zudem wurden oftmals nur
einzelne Ungereimtheiten oder gewisse Pri-
vilegien für bestimmte Gruppen beseitigt.
Allein für Personen, die aus gesundheit-
lichen Gründen ihre Erwerbstätigkeit vorzei-
tig beenden müssen, kam es zu teilweise gra-
vierenden Leistungseinbußen.

Andererseits haben die Untersuchungen
auch ergeben, dass Leistungseinschnitte
teilweise durch Leistungserweiterungen
kompensiert werden, etwa bei der Anerken-
nung von Familienarbeit. Zunehmend wer-
den die Erziehung von Kindern und die Pfle-
ge von Angehörigen nicht nur als persönli-
ches sondern als gesamtgesellschaftliches
Problem erkannt. Versicherungsrechtliche
Lücken aufgrund von Kindererziehungs-
oder Pflegezeiten werden im Rentenrecht
teilweise ausgeglichen. Trotz aller Anstren-
gungen bleiben aber die Leistungen im Alter
für Personen, die Kinder erzogen oder Ange-
hörige gepflegt haben, weit hinter den Lei-
stungen für durchgängig beschäftigte Perso-
nen zurück. In einem Tagungsbeitrag für die
internationale Konferenz „Reform der sozia-
len Sicherungssysteme in Japan und
Deutschland“ im September 2001 wurden
die Gründe für die Reform der Alterssiche-
rung von Frauen im Rahmen der deutschen
Rentenreform 2001 herausgearbeitet und
die Tendenzen zur Stärkung der eigenständi-
gen Alterssicherung von Frauen vor allem
durch weitere Anerkennung von Erziehungs-
arbeit behandelt (Hohnerlein). In der Re-
form der Hinterbliebenenversicherung, die
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im Wesentlichen eine Umschichtung von
Aufwendungen der Rentenversicherung zu-
lasten von Kinderlosen bezweckt, finden
sich weitere Elemente zur Anerkennung von
Erziehungsarbeit. Immerhin lässt sich mit
dieser Ausweitung der Anerkennung von
Kindererziehungs- und Pflegezeiten ein
Schritt hin auf eine Modernisierung des so-
zialen Sicherungssystems erkennen. Eine
ausreichende soziale Absicherung im Alter
wird nicht mehr allein an eine vorausgehen-
de Erwerbstätigkeit angeknüpft, sondern
wird zunehmend als eine Art „Bürgerrecht“
verstanden, das jedem in einem Mindest-
maß unabhängig von seiner Erwerbsbiogra-
phie zugestanden wird. Die im Zusammen-
hang mit der Rentenreform in Deutschland
eingeführte Grundsicherung verfolgt ebenso
dieses Ziel.

Zusätzliche Alterssicherung

In zahlreichen Ländern ist die Alterszusatz-
sicherung seit langem ein fester Bestandteil
der Alterssicherung, wobei deren Ausgestal-
tungen unterschiedlich sind. In manchen
Ländern finden sich nur zusätzliche Siche-
rungsmöglichkeiten auf freiwilliger Grund-
lage, in anderen ist eine solche obligatorisch.
Dabei ist es nicht unerheblich, ob es sich
um eine dritte Stufe der Sicherung oder um
eine auf die Basisalterssicherung aufbauen-
de zweite Stufe handelt. Die dritte Stufe der
Alterssicherung ist wohl in allen Ländern ka-
pitalgedeckt organisiert, sei sie nun obligato-
risch oder freiwillig. Neben dem berühmten
schweizerischen Modell der drei Säulen
scheint das schwedische Modell eines der
interessantesten zu sein (Köhler).

Die Ausweitung der Alterssicherung durch
kapitalgedeckte Systeme war und ist ein zen-
trales Thema der politischen Debatte, in
Deutschland wie im Ausland, wenn die Re-
sonanz auch je nach Land unterschiedlich
ist. Ein Kernpunkt der deutschen Rentenre-
form 2001 war die partielle Substitution der
gesetzlichen Rentenversicherung durch Ein-
führung einer kapitalgedeckten, steuersub-
ventionierten privaten Rentenversicherung,
der sog. „Riesterrente“. Sie erweitert als frei-
willige Altersvermögensbildung auch das
Spektrum der betrieblichen Altersvorsorge.
Zugleich wurde eine bekannte Praxis, die
Entgeltumwandlung, ein vom Gesetz vorge-
sehenes Mittel der Altersvorsorge. Als 

Novum ist die „Riesterrente“ im Ausland auf
großes Interesse gestoßen. Angesichts der
überaus komplizierten Regelungen war es
ein Anliegen einiger Mitarbeiter, das neue
Recht zu analysieren und aufzubereiten. Aus
dem Institut sind eine Veröffentlichung über
die Reform der Rentenversicherung und die
Einführung der Altersvermögensbildung
hervorgegangen (Kaufmann, Köhler), sowie
Beiträge dazu und Vorträge anlässlich von
internationalen Kongressen, etwa in Japan
(Reinhard). In einem Kooperationsprojekt
mit dem Humboldt-Forschungspreisträger
Carmelo Mesa-Lago (Pittsburgh), Forscher
auf dem Gebiet lateinamerikanischer Ren-
tenreformen, entstand eine umfangreiche
Studie, in der die deutsche Rentenreform
von 2001 im Lichte der Reformerfahrungen
Lateinamerikas und Osteuropas mit kapital-
gedeckten privaten Rentensystemen be-
trachtet und kritisch analysiert wurde (Hoh-
nerlein). Der anhaltende Reformdruck auf
das deutsche Rentensystem war Thema ei-
nes Kurzberichts über Modernisierungsstra-
tegien unter dem Motto: Länger leben, län-
ger arbeiten und mehr privat vorsorgen. Er
behandelte neben den Reformstrategien von
2001 vor allem den aktuellen Hintergrund
und Inhalt der Reformvorschläge, welche
die Rürup-Kommission im Sommer 2003
vorstellte (Hohnerlein).

Weitere Fragen stellen sich zu Form und Fi-
nanzierung der zusätzlichen Alterssicherung.
Diese kann allein dem Versicherten über-
lassen werden; es kann aber auch der Ar-
beitgeber in die Pflicht genommen werden.
Schließlich ist zu fragen, ob eine kapitalge-
deckte Alterssicherung desselben Typs nicht
allen Interessierten unabhängig von einem
Beschäftigungsverhältnis zugänglich ge-
macht werden könnte. Kapitaldeckung sagt
noch nichts über die Form des Siche-
rungspakets aus. Sicher ist nur, dass Pen-
sionsfonds risikoreich sind. Im Gegensatz zu
der verschiedentlich geäußerten Auffassung
ist die zusätzliche kapitalgedeckte Alters-
sicherung nicht vor demographischen Risi-
ken sicher. Denn wenn die Bevölkerungsent-
wicklung negativ verläuft, wird wie beim
Umlageverfahren der Zeitpunkt kommen, zu
dem mehr alte Anleger ihre Rendite einfor-
dern, als junge neues Geld anlegen. Die Ali-
mentierung des Kapitalmarktes ist dann
nicht mehr garantiert, der Kapitalzustrom
wird geringer als der Kapitalabruf. Diese
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Entwicklungen sind insgesamt noch lange
nicht an ihr Ende angelangt. In mehreren
Ländern, wie Frankreich, Österreich, Italien
und Deutschland, sind in einer weiteren
Stufe wiederum Reformen geplant oder be-
reits umgesetzt, die nunmehr tatsächlich tie-
fer greifende Leistungseinschnitte mit sich
bringen. Die Alterssicherung und die zusätz-
liche Sicherung und Vorsorge im Alter wer-
den damit Forschungsschwerpunkte blei-
ben. Ein aktuelles Projekt beschäftigt sich
mit Länderstudien, gefolgt von einer rechts-
vergleichenden Übersicht (Kaufmann, Köh-
ler).

Internationale Tendenzen der Alterssiche-
rung

Die sog. „Riesterrente“ ist Ausdruck einer
zunehmend erkennbaren Tendenz im Be-
reich der sozialen Sicherung, und hier vor al-
lem der Alterssicherung, die finanzielle Ab-
sicherung stärker zu privatisieren. Einen
weiteren Schritt in diese Richtung ist
Schweden gegangen, dass als einziges Land
tatsächlich sein Alterssicherungssystem in
der Struktur umgebaut hat und die Anlage
eines Teils der für die Alterssicherung vorge-
sehenen Beiträgen in börsennotierten Pa-
pieren zwingend vorschreibt. Diese Vor-
gehensweise ist bislang beispiellos und die
Aufarbeitung dieser sozialpolitischen Neue-
rung der schwedischen Alterssicherung
(Köhler) stößt auf großes Interesse im Aus-
land.

In der Diskussion um die Reform des deut-
schen Alterssicherungssystems wird immer
wieder die Frage an das Institut herangetra-
gen, welche Lösungsmöglichkeiten auslän-
dische Rechtsordnungen für die demogra-
phischen und finanziellen Probleme ihrer
Alterssicherungssysteme diskutieren und
umsetzen. Die Kenntnis ausländischer
Sicherungssysteme und ihrer Verankerung
in der jeweiligen Rechtsordnung ist eine
zentrale Aufgabe des Instituts und kann un-
mittelbar zu anwendungsbezogenen Infor-
mationen der Fachöffentlichkeit führen. Da-
her wurden immer wieder Mitarbeiter zu
Vorträgen und Stellungnahmen über auslän-
dische Sicherungssysteme von Verbänden
(z.B. Verband Deutscher Rentenversiche-
rungsträger), Parteien und den Medien ein-
geladen (Becker, Graser, Köhler, Kaufmann,
Reinhard, Schulte). Ein besonderes Informa-

tionsbedürfnis besteht seitens der Gerichte,
die verpflichtet sind, im Rahmen des Ver-
sorgungsausgleichs ausländische Rentenan-
wartschaften einzubeziehen. Für die Ge-
richte ist das Institut häufig die einzige Stel-
le in Deutschland, wo die entsprechenden
Informationen vorgehalten und vermittelt
werden (Reinhard).

Schließlich ist bei allen Systemen das Ver-
hältnis von Regelsicherung und Zusatzsi-
cherungssystemen neu zu bewerten. Bedingt
durch ihre historische Entwicklung erfüllen
Regelsicherungssysteme und Zusatzsiche-
rungssysteme im Bereich der Alterssiche-
rung differenzierte Funktionen und sind
auch in einem sehr unterschiedlichen Maße
ausgebaut. Während Zusatzversorgungssys-
teme neben dem gesetzlichen Regelsystem,
etwa in Deutschland und in Österreich, bis-
her nur eine eher marginale Rolle spielten,
kommt ihnen beispielsweise in den angel-
sächsischen Ländern, den Niederlanden
oder in Frankreich eine große Bedeutung zu
(Reinhard). Dieser Bedeutung wurde etwa
dadurch Rechnung getragen, dass die fran-
zösischen Zusatzsicherungssysteme in die
europäischen Koordinierungsregeln einbezo-
gen wurden (Kaufmann). Ohnehin wird es
im Rahmen der von den Mitgliedstaaten
durchzuführenden Offenen Methode der
Koordinierung zu einer verstärkten Europäi-
sierung der Alterssicherungssysteme kom-
men.

Letzterer Aspekt führte zu einer erneuten
Beschäftigung mit sozialrechtlicher Rechts-
vergleichung anlässlich der Tagung der Ge-
sellschaft für Rechtsvergleichung in Dres-
den 2003. Die Fachgruppe für Arbeits- und
Sozialrecht, an der Institutsangehörige mit-
wirkten, widmete sich dem Verhältnis von
Regelsystem und Zusatzsicherung. Auf der
Grundlage von Beiträgen zur Situation in
Deutschland, den Niederlanden, der
Schweiz, Großbritanniens und Schwedens
wurden die unterschiedlichen Funktionen
erörtert, welche die Zusatzsicherungssys-
teme einnehmen. In Deutschland ist die Zu-
satzsicherung vor allem bei Banken, Groß-
unternehmen und dem öffentlichen Dienst
vorzufinden. Hingegen hat im angelsächsi-
schen Raum die Zusatzsicherung eine ande-
re Funktion, da dort die öffentliche Siche-
rung nur in Form einer Mindestsicherung
konzipiert ist, die notwendigerweise durch
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weitere Leistungen aufgestockt werden
muss. In der Schweiz gibt es keine Haupt-
altersversorgung; die Tendenz geht vielmehr
hin zu einem Bedürftigkeitsprinzip im maß-
vollen Rahmen.

Die zweite Säule der betrieblichen Vorsorge
ist ebenfalls dem Demographieproblem aus-
gesetzt. In den Niederlanden wird derzeit in
der öffentlichen Sicherung die Anhebung des
Rentenalters auf 67 Jahre und die Ein-
führung einer Bedürfnisprüfung diskutiert,
bei den Betriebsrenten mehr Flexibilität und
eine verbesserte Indexierungspolitik gefor-
dert. Schweden ist bislang das einzige Land,
welches tatsächlich eine grundlegende Re-
form durchgeführt hat (Köhler). Dazu hat es
sieben Jahre Diskussion gebraucht, bis ein
Konsens, dann aber über alle gesellschaft-
lichen Gruppen hinweg, erzielt wurde. Die
Leistung wird über die Rentenformel an die
wirtschaftliche Lage und die demographische
Entwicklung angepasst, was dazu führen
kann, dass die Renten in Zukunft auch sin-
ken könnten. Im Vereinigten Königreich ist
der demographische Druck weniger stark als
im restlichen Europa, weil die öffentliche Si-
cherung nur als Mindestsicherung ausgestal-
tet ist. Auch die zweite und dritte Säule sind
vielfach unzureichend, so dass Altersarmut in
Großbritannien weit verbreitet ist.

Im Generalbericht (Becker) wurde der Frage
nachgegangen, ob die Zusatzsicherung über-
haupt als staatliche Aufgabe zu werten sei.
Als problematisch wurde angesehen, dass
die betriebliche Altersversorgung wegen der
Anbindung an das Arbeitsverhältnis einen
stark selektionistischen Charakter hat. Hin-
sichtlich der Organisationsformen ist festzu-
stellen, dass bei obligatorischen Zusatzsyste-
men die Wahl sehr eingeschränkt ist. Insge-
samt zeigt der Weg zu Ergänzungsleistungen
den Rückzug des Staates, doch besteht im-
mer noch überall ein Zusammenspiel zwi-
schen staatlicher und nichtstaatlicher Siche-
rung. Unterschiede und Probleme gibt es
vor allem beim Risiko der Invalidität und der
Sicherung der Hinterbliebenen, der Leis-
tungsgerechtigkeit durch Anerkennung von
Kindererziehungszeiten und der Gleichbe-
handlung, etwa durch Unisextarife. Ebenso
ist die Freizügigkeit der Gesicherten bei ei-
nen Wechsel zwischen den Sicherungssyste-
men und bei Grenzüberschreitung unzurei-
chend geregelt.

e) Arbeitsmarkt und soziale Sicherheit

Arbeitslosigkeit ist ein sozialpolitisches und
sozialrechtliches Forschungsthema. Als
Grundziele bei der Absicherung gegen Ar-
beitslosigkeit sind die Sicherung bei unfrei-
willigem Verlust der Arbeit, die Fortführung
der Wiedereingliederung in die aktive Ar-
beitswelt und Maßnahmen gegen Exklusion
zu sehen. Allerdings ist die Realisierung die-
ser Ziele in verschiedener Weise gefährdet.
Zum einen sind die spezifischen Sicherungs-
systeme aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit
grundsätzlich nicht mehr in der Lage, die Zie-
le in vollem Umfang zu erfüllen; entschei-
dend ist, wo und inwieweit Abstriche ge-
macht werden. Zum anderen erweisen sich
die zumeist in einer Vollbeschäftigungssitua-
tion geschaffenen Sicherungssysteme auch
als strukturell ungeeignet, da der Ausgangs-
punkt, der den Sicherungssystemen zugrunde
liegt, ein unbefristetes Arbeitsverhältnis ist,
das gegenwärtig eher die Ausnahme als die
Regel darstellt. Dadurch wird  die Frage ge-
stellt werden müssen, was geschieht, wenn
ein soziales Problem nur zeitlich verlagert
wird, wenn mangels fehlender Möglichkeit,
Anwartschaften im sozialen Sicherungssys-
tem zu erwerben, die Konsequenzen ungenü-
gender sozialer Sicherung im Alter gezogen
werden müssen.

In vielen Ländern wächst die Bereitschaft,
Systemveränderungen vorzunehmen, um
den gesellschaftlichen und arbeitsmarktpoli-
tischen Veränderungen im Schutzsystem zu
begegnen. Zudem sind die tradierten Sozial-
versicherungssysteme nur noch teilweise a-
däquat, weil ihr persönlicher Geltungsbe-
reich unzulänglich geworden ist. Auf dem
Prüfstand steht die soziale Solidarität. Das
Arbeitsrecht spielt dabei mit seinen Flexibi-
lisierungs- und Deregulierungsmaßnahmen
eine bedeutende Rolle, weil es den Rahmen
vorgibt, in welchem sich das Sozialrecht ent-
falten kann.

Schutz bei Arbeitslosigkeit und Umbau
des spezifischen Sicherungssystems

Im Anschluss an Arbeiten über Probleme
der Exklusion und der Mindestsicherung vor
dem hier berücksichtigten Zeitraum (Kauf-
mann, Schulte) wurde das Thema Arbeits-
losigkeit in verschiedenen Veröffentlichun-
gen in allgemeiner und rechtsvergleichender
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Art bearbeitet und auch länderspezifisch
(Frankreich, USA, Deutschland) angegan-
gen (Kaufmann, Graser). In den verschiede-
nen nationalen Systemen kommt der
Arbeitslosenversicherung – in Deutschland
die Arbeitsförderung – ein je vom spezifi-
schen Kontext bestimmter Stellenwert zu.
Daraus resultieren die unterschiedlichen
Lösungen in den verschiedenen Ländern. Es
scheint sich aus dem internationalen Ver-
gleich eine Tendenz zur Verlagerung von rei-
ner Versicherung gegen das Risiko Arbeitslo-
sigkeit hin zu einer Kombination von Fremd-
und Eigenleistungen abzuzeichnen. Gene-
rell scheinen Eingliederungsmaßnahmen
und im Vorfeld vorsorgliche Förder- und
Weiterbildungsmaßnahmen zu einem zen-
tralen Instrument der Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit zu werden. Insofern kommt
die Abkehr vom alleinigen oder überwiegend
passiven, auf Versicherungszeiten beruhen-
den Leistungsanspruch einer tief greifenden
Reform gleich.

Die Zusammenarbeit zwischen dem Institut
und der Türkei hat ebenfalls auf diesem Ge-
biet Ergebnisse gezeitigt (Hänlein, Kauf-
mann, von Maydell). Nach einem rechtsver-
gleichenden Kolloquium in Cesme in 2000
über das Thema Arbeitslosigkeit und ihre
Bekämpfung in Deutschland und der Türkei
erschien in diesem Jahr der Tagungsband in
deutscher und türkischer Sprache. Dieses
Kolloquium verdeutlichte, dass die sozialen
Probleme in Ländern wie der Türkei, wo ei-
ne Arbeitslosenversicherung kürzlich einge-
führt worden ist, und Deutschland, wo die
überkommene Arbeitslosenversicherung ih-
re Grenzen erreicht hatte, unterschiedlicher
Art sind; auch die möglichen Problem-
lösungen sind anders gelagert. Solcherart
rechtsvergleichende Gegenüberstellungen
belegen auch, dass arbeitsrechtliche Instru-
mente die Funktionalität der sozialen Si-
cherheit haben können.

In Zeiten, in denen Liberalisierung, Flexibi-
lisierung und Deregulierung zentrale The-
men der politischen Debatte sind, werden
gerade die USA immer wieder zum sozialpo-
litischen Referenzpunkt. Insbesondere im
Hinblick auf die Zusammenlegung von Ar-
beitslosen- und Sozialhilfe – ein Thema, das
im Institut ebenfalls Forschungsgegenstand
war (Reinhard) - sowie auf die damit verbun-
dene Betonung „aktivierender“ Maßnahmen

dienten die USA oft als Vorbild in der hiesi-
gen Reformdiskussion in (zumeist Wirt-
schafts-)Wissenschaft und Politik. Das Insti-
tut hat sich bemüht, einen Beitrag zur Sub-
stantiierung dieser Diskussionen zu leisten.
So hielt im November 2002 Robert I. Ler-
man, Arbeitsmarktökonom vom Urban In-
stitute sowie der American University in
Washington, einen öffentlichen Vortrag über
die arbeitsmarktpolitischen Auswirkungen
der Fürsorge-Reform in den USA. Ein Mit-
arbeiter des Instituts referierte anlässlich ei-
ner Podiumsdiskussion zur hessischen
Bundesratsinitiative an der Universität
Frankfurt über die möglichen Lehren aus
den US-amerikanischen Erfahrungen mit
Maßnahmen der aktivierenden Arbeits-
marktpolitik. Die wissenschaftliche Arbeit
des Instituts zu diesem Thema hat ferner in
einer Reihe von Veröffentlichungen Nieder-
schlag gefunden, die sich aus vergleichender
Perspektive mit dem rechtlichen Rahmen
des US-amerikanischen Niedriglohnsektors
befassen, insbesondere mit den Zielen und
Wirkungen der Fürsorgereform und dem
verstärkten Einsatz negativer Einkommen-
steuern (Graser).

Arbeitsplatz und Kündigungsschutz

Auch bei den Erwägungen zur Reform des
Kündigungsschutzrechts wird häufig auf die
US-amerikanischen Regelungen Bezug ge-
nommen. Mit dieser Facette der arbeits-
marktpolitischen Diskussion setzt sich das
Institut bereits seit einigen Jahren auseinan-
der. Dabei ging es zunächst darum, den vor-
herrschenden Stereotypen über das dortige
Recht ein differenzierteres Bild entgegenzu-
setzen. Vor allem aber stand gerade im Be-
richtszeitraum ein spezieller Aspekt des dor-
tigen Systems im Vordergrund, nämlich der
gezielte Einsatz bestandsschützender An-
reize über die Berechnung der Beiträge zur
Arbeitslosenversicherung. Aufbauend auf ei-
ner ausführlicheren Studie dieser Besonder-
heit des US-amerikanischen Systems sind
im Berichtszeitraum einige Veröffentli-
chungen entstanden, welche die möglichen
Lehren für eine Reform des hiesigen Sys-
tems erörtern (Graser).

Aus diesen konkret reformbezogenen Arbei-
ten ist zugleich eine allgemeinere und stär-
ker grundlagenorientierte Forschungsfrage
hervorgegangen, nämlich die nach den funk-
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tionalen Kongruenzen von Arbeitslosenver-
sicherung, Kündigungsschutz und einer Rei-
he weiterer, auf die Beendigung des Arbeits-
verhältnisses bezogener Rechtsinstitute im
Grenzbereich zwischen Arbeits- und Sozial-
recht. Hierfür gibt es eine Fülle interessan-
ter Betrachtungsgegenstände in sowohl
rechtshistorischer als auch -vergleichender
Perspektive. Eine erste Auseinandersetzung
des Instituts hiermit fand im Rahmen der
Veranstaltung „Kündigungsschutz und sozia-
le Sicherheit“ im April 2003 statt, bei der
nicht nur das US-amerikanische und das
deutsche Recht beleuchtet wurden, sondern
vor allem auch die in dieser Hinsicht auf-
schlussreichen Reformen in der Türkei, wo
zu der seit langem bestehenden „Dienst-
altersentschädigung“ in den letzten Jahren
sowohl eine Arbeitslosenversicherung als
auch ein allgemeiner Kündigungsschutz hin-
zugetreten sind.

Arbeitszeit und soziale Sicherung

Die soziale Sicherung und das Instrument
der Arbeitszeitregelung können sich wech-
selseitig beeinflussen. Denn die konkrete
Ausgestaltung der sozialen Sicherung wird
in sozialversicherungsrechtlichen Sys-
temen, die in erster Linie über beschäfti-
gungsabhängige Beitragszahlungen finan-
ziert werden, unmittelbar tangiert. Auch
diese Problematik war Gegenstand einer
Reihe von Vorträgen (Kaufmann, Köhler).
Das Thema Flexibilisierung der Arbeitszeit
wurde auf einer weiteren deutsch-türki-
schen Tagung im Jahre 2003 in Antalya
rechtsvergleichend behandelt (Kaufmann).
Gerade am Beispiel der in Deutschland gel-
tenden Arbeitszeitregelung zeigt sich, wie
wichtig die sozialrechtlichen Regelungen
für die soziale Absicherung der betroffenen
Personen sind. Die Formen der Teilzeit-
beschäftigung können positive Auswir-
kungen auf die Vereinbarkeit von Beruf und
Familienleben zeitigen. Die Schattenseite
ist die schwächere soziale Sicherung insbe-
sondere im Alter. Hier besteht ein Bedarf
an innovativen Ansätzen. Auf der Tagung in
Antalya wurde die Flexibilisierung der Ar-
beitszeit im Übrigen nicht nur im deutsch-
türkischen Vergleich behandelt, sondern
auch der Zusammenhang zum Ge-
meinschaftsrecht dargestellt.

f) Beiträge zum deutschen Sozialrecht

Die Erforschung ausländischen Sozialrechts
baut ebenso wie der Rechtsvergleich auf der
Kenntnis des nationalen Rechts auf. Nur so
lassen sich die Fragestellungen für einen
funktionalen Rechtsvergleich entwickeln.
Zugleich war es stets das Anliegen der juri-
stischen Max-Planck-Institute, gleichsam
im Gegenzug das deutsche Recht für aus-
ländische Interessenten zugänglich zu ma-
chen. Die Beschäftigung mit dem deutschen
Sozialrecht gehört aus diesen Gründen seit
jeher zu den ständigen Arbeitsgebieten des
Instituts.

Im Berichtszeitraum sind hierzu diverse grö-
ßere Publikationen hervorzuheben: Primär
zu nennen sind die umfängliche Habilita-
tionsschrift „Rechtsquellen im Sozialver-
sicherungsrecht“ (Hänlein), die Aktualisie-
rung des Kommentars des Mutterschutz-
und Bundeserziehungsgeldgesetzes (Becker),
sowie eine monografische Kommentierung
des Bundessozialhilfegesetzes (Reinhard). In
einem Leitfaden zur Rentenreform (ein-
schließlich der „Riesterrente“) wurde ver-
sucht, dieses komplizierte Rechtsgebiet all-
gemein verständlich darzustellen (Kauf-
mann, Köhler). Die Darstellung des deut-
schen Arbeits- und Sozialrechts in französi-
scher Sprache wurde in einer Neuauflage
auf den neuesten Stand gebracht (Kauf-
mann, Köhler).

Daneben befasste sich das Institut mit der
Zusammenlegung von Arbeitslosen- und So-
zialhilfe. Eine solche institutionelle Ände-
rung wirft eine Reihe von verfassungsrecht-
lichen Problemen, etwa zum Sozialstaats-
prinzip oder zur Gesetzgebungskompetenz
bei der Finanzierung sozialer Leistungen auf.
Das Institut wurde vom damaligen Bundes-
ministerium für Arbeit und Sozialordnung
gebeten, zu diesen Fragen eine Stellungnah-
me für die weitere politische Diskussion ab-
zugeben (von Maydell, Reinhard).

In einem Teil- und zugleich Dissertations-
projekt widmete sich Markus Hollich der
„Absicherung von Arbeitszeitguthaben für
den Fall der Insolvenz des Arbeitgebers“.
Ausgangspunkt sind Bestrebungen nach fle-
xibleren Arbeitszeiten im Interesse der Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer sowie des Ar-
beitsmarktes. Diese haben zur Einführung
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von Arbeitszeitkonten geführt, die im Ar-
beits- und Sozialrecht eine Reihe von recht-
lichen Problemen aufwerfen. Eine dieser
bislang noch unbefriedigend beantworteten
Fragen geht dahin, wie „Guthaben“ des Ar-
beitnehmers aus solchen Konten für den
Fall der Insolvenz des Arbeitgebers abgesi-
chert werden können; eine Fragestellung,
die in Zeiten unzähliger Firmeninsolvenzen
von besonderem Interesse ist. Der Ge-
setzgeber hat eine – offensichtlich noch
nicht abschließende – Regelung in § 7d
SGB IV geschaffen. Voraussetzungen und
Rechtsfolgen dieser Vorschrift sind jedoch
umstritten. In dem Projekt wird die beste-
hende Rechtslage aufgearbeitet und mit
dem Ergebnis interpretiert, dass Arbeitszeit-
guthaben auch über die neu eingeführte In-
solvenzschutzregelung des § 7d SGB IV ge-
gen einen insolvenzbedingten Ausfall kei-
nesfalls ausreichend geschützt werden. Viel-
mehr weist die Insolvenzschutzregelung des
§ 7d SGB IV Lücken auf und bleibt im Er-
gebnis faktisch nutzlos. Eine Korrektur des §
7d SGB IV wird als unerlässlich angesehen,
und es werden für die gesetzgeberische
Weiterentwicklung Vorschläge erarbeitet.

Das deutsche Sozialrecht und das Recht des
öffentlichen Dienstes waren auch Gegen-
stand von Vorlesungen an der Universität
Straßburg und Rennes. Eine ganze Reihe
von Vorträgen auf verschiedenen Veranstal-
tungen im In- und Ausland reflektierte ins-
besondere Fragen der Übereinstimmung des
deutschen Rechts mit dem immer dichter
werdenden Netz des EU-Rechts, viele davon
wurden in Aufsätzen und Sammelbänden
veröffentlicht.

2. Einzelprojekte

a) Menschen mit Behinderung in Sozial-
recht und Sozialpolitik

Nicht nur in der sozialpolitischen sondern
auch in der öffentlichen Diskussion spielt
die Frage, wie Menschen mit Behinderung
in die Gesellschaft eingegliedert werden
können, gegenwärtig eine wichtige Rolle,
wie gerade die Ausrufung des Jahres 2003
zum „Europäischen Jahr der Menschen mit
Behinderung“ gezeigt hat. Die Diskussion
hat in Deutschland zur Einfügung des Dis-

kriminierungsverbots in Artikel 3 Absatz 3
Satz 2 Grundgesetz und zur Kodifikation des
Rehabilitationsrechts im Neunten Buch des
Sozialgesetzbuchs (SGB IX) geführt. Auf eu-
ropäischer Ebene wurden eine allgemeine
Antidiskriminierungsklausel in Artikel 13
des EG-Vertrages aufgenommen und eine
Richtlinie zur Festlegung eines allgemeinen
Rahmens für die Verwirklichung der Gleich-
behandlung in Beschäftigung und Beruf er-
lassen.

Nach der Schaffung von Rechtsnormen
stellt sich die Frage nach ihrer Umsetzung in
die Praxis. In einer durch Globalisierung ge-
prägten Welt wird hierbei der internationale
Vergleich immer wichtiger. Der Rechts- und
Sozialvergleich unter Einbezug der verglei-
chenden Verwaltungswissenschaften vermag
jene regulatorischen Felder zu identifizieren,
die für die Entwicklung einer Sozialrechts-
infrastruktur auch aus dem Blickwinkel der
Wirkungsorientierung berücksichtigt wer-
den müssen. Es geht dabei auf der Grund-
lage eines funktionalen Behindertenbegriffs
um die Begründung von „Teilhabe“ von
Menschen mit Behinderung an Bildung, Ar-
beit und sozialer Sicherung bei gleichzei-
tigem Abbau von sozialen Hindernissen so-
wie um den Zugang zu Leistungen in einer
besonderen Lebenslage. So ist denn auch
die Nachfrage nach den europäischen Lö-
sungen für eine Integration von Behinderten
in die Gesellschaft, wie sie an das Institut
aus asiatischen  Ländern herangetragen wor-
den ist, einer der Auslöser und Anstöße für
das Forschungsprojekt „Behinderung in Eu-
ropa und Asien“ gewesen (von Maydell,
Schulte, Pitschas). Die Thematik der Integra-
tion von Menschen mit Behinderung berei-
tet einem vergleichenden Forschungsansatz
spezifische Schwierigkeiten. Bestehende
religiöse und weltanschauliche Wertvorstel-
lungen sowie kulturell bedingte Vorverständ-
nisse prägen beispielsweise die Auffassun-
gen darüber, ob es Aufgabe des Einzelnen
selbst und seiner Familie, der Gesellschaft
oder aber auch des Staates sein soll, den Be-
hinderten zu betreuen und in die Gesell-
schaft einzugliedern. Zusammen mit den
sonstigen vorrechtlichen Unterschieden wie
wirtschaftlichen und politischen Verhältnis-
sen führt dies dazu, dass schon die Voraus-
setzungen und Rahmenbedingungen für die
Schaffung von Behindertenrecht von Land
zu Land verschieden sind.
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Hiervon ausgehend organisierte das Institut
in Zusammenarbeit mit der Hochschule für
Verwaltungswissenschaften Speyer zwei
Konferenzen in Speyer und in Berlin. Auf
der Speyerer Konferenz im Herbst 2001
standen Landesberichte aus europäischen
und asiatischen Staaten über die Lage be-
hinderter Menschen im Mittelpunkt. (Pit-
schas/von Maydell/Schulte, Teilhabe behin-
derter Menschen an der Bürgergesellschaft
in Asien und Europa). Aus der Diskussion
dieser Berichte ergaben sich eine Reihe zen-
traler Fragestellungen, die einem Frage-
bogen zugrunde gelegt wurden. Aufgrund
dieses Fragebogens wurden die Landes-
berichte überarbeitet bzw. neue Berichte er-
stellt. Außerdem wurden weitere Länder,
insbesondere die USA, in den Vergleich ein-
bezogen. Diese Berichte waren dann zu-
gleich Grundlage für die Berliner Konferenz
im Frühjahr 2002. Die Konferenz wurde 
in Zusammenarbeit mit dem Japanisch-
Deutschen Zentrum Berlin (JDZB) in des-
sen Räumlichkeiten veranstaltet. Im Mittel-
punkt standen nun nicht mehr einzelne na-
tionale Berichte, sondern Querschnittsthe-
men, in die durch analysierende Referate
eingeführt wurde. Die nationalen Berichte
und Querschnittsreferate sind in einem wei-
teren Band in der Schriftenreihe des Insti-
tuts veröffentlicht worden (von Maydell/
Pitschas/Schulte, Behinderung in Asien und
Europa im Politik- und Rechtsvergleich).

Die Ergebnisse des Forschungsprojektes las-
sen sich wie folgt zusammenfassen: Wäh-
rend sich im letzten Jahrzehnt Organisatio-
nen von Menschen mit Behinderung welt-
weit für einen neuen Stellenwert der Behin-
dertenthematik im breiteren Rahmen der
Menschen- und Bürgerrechte eingesetzt ha-
ben, konnte in Europa ein Paradigmen-
wechsel verzeichnet werden: Anstatt die phy-
sischen oder geistigen Beeinträchtigungen
eines Menschen als zentrales Problem zu be-
trachten (Defizit-Modell), steht nunmehr
das Potenzial behinderter Menschen zur Be-
teiligung am gesellschaftlichen Leben und
insbesondere am Erwerbsleben sowie nicht
nur die Achtung, sondern die Einlösung ihrer
Menschenrechte im Vordergrund. Dies hat
eine größere Bedeutung interdisziplinärer
Forschung der Sozialrechtsinfrastruktur für
die Integration behinderter Menschen zur
Folge. Das Recht übernimmt dabei eine spe-
zifische Verantwortung für die Integration

mit verschiedenen Funktionen: Zum einen
sucht es Ungleichheiten zwischen Behinder-
ten und Nichtbehinderten auszugleichen,
zum anderen obliegt ihm die rechtliche Steu-
erung der nichtrechtlichen Interventionen,
etwa durch soziale Dienstleistungen; und
schließlich sorgt das Recht dafür, dass seine
Verheißungen durch entsprechende Institu-
tionen und Verfahren auch tatsächlich reali-
siert werden. Deshalb gilt es, nach den Wir-
kungen der rechtlichen Steuerung und damit
nach den Erfolgen der Implementation von
Recht zu fragen. Behindertenrecht ist „law in
action“. Der Schutz der Menschenrechte be-
hinderter Personen steht in einer doppelten
Abhängigkeit, nämlich einerseits in der Ab-
hängigkeit von ihrer Behinderung und ande-
rerseits in der Abhängigkeit von denjenigen
Akteuren und Institutionen, die solche Kom-
plexität atypischer Lebenslagen in der jewei-
ligen Gesellschaft durch Rechtsetzung und 
-anwendung verträglich machen wollen.

b) Deutsch-japanische Kooperation

Die deutsch-japanische Kooperation auf
dem Gebiet des Sozialrechts und der Sozial-
politik, die unter maßgeblicher Beteiligung
des Institutes seit 1997 besteht, ist in den
Jahren 2001 bis 2003 fortgesetzt worden.
Über die Arbeit in den ersten Jahren, insbe-
sondere die beiden Veranstaltungen im Jah-
re 1998 in Deutschland, gibt ein For-
schungsband Auskunft (v. Maydell/Shimo-
mura/Tezuka, Entwicklung der Systeme sozi-
aler Sicherheit in Japan und Deutschland).

Im Jahr 2001 fand ein weiteres Symposiun
in Deutschland statt, das von dem japa-
nisch-deutschen Zentrum in Berlin doku-
mentiert worden ist (Reform der sozialen Si-
cherungssysteme in Japan und Deutschland,
2003). Außerdem beteiligten sich der ausge-
schiedene Direktor und der gegenwärtige
Direktor an Seminaren in Japan in den Jah-
ren 2002 und 2003. Die Besuche japani-
scher Wissenschaftler, die am Institut für ei-
nige Tage, teilweise auch Monate arbeiteten,
wurden fortgesetzt (u.a. Tezuka, Motozawa,
Matsumoto, Arai, Tanaka u.a.)

In Anbetracht der bereits über viele Jahre
dauernden Kooperation, die sich zudem in
einer Vielzahl unterschiedlicher Maß-
nahmen realisiert, werden in diesem Bericht
nicht die einzelnen Aktivitäten isoliert ge-
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schildert. Vielmehr soll versucht werden, die
spezifischen Elemente und Besonderheiten
dieser Kooperation zu kennzeichnen.

Die Kooperation ist im Kern bilateral, sie
umfasst Japan und Deutschland. Das
schließt allerdings nicht aus, dass der Blick
auf andere europäische Staaten und die Eu-
ropäische Union erweitert wird. Der Rechts-
und Politikvergleich zwischen Japan und
Deutschland wird nicht primär auf die Lite-
ratur gestützt, sondern erfolgt, indem die In-
formationen über die tatsächliche und
rechtliche Situation in beiden Staaten durch
Wissenschaftler und Praktiker aus diesen
beiden Staaten eingebracht werden und auf
dieser Grundlage eine Analyse und Bewer-
tung erfolgen. An der Kooperation sind auf
beiden Seiten Institutionen und Einzelper-
sonen beteiligt. Auf der japanischen  Seite
sind vor allem der Verband der Betriebs-
krankenkassen (Kemporen), die japanische
Kulturstiftung und die Univers-Stiftung zu
nennen, während auf der deutschen Seite
das Institut steht.

In dem durch diese Institutionen geschaffe-
nen Rahmen – zunächst durch einen drei-
jährigen Kooperationsvertrag und danach
durch Einzelabsprachen – werden Wissen-
schaftler und Praktiker aus beiden Ländern
tätig. Dabei treten zu einer Kerngruppe je
nach der behandelten Thematik weitere Ex-
perten hinzu. Vertreten sind sehr verschie-
dene Disziplinen, vor allem Rechtswissen-
schaft, Ökonomie, Medizin und Sozialwis-
senschaften. Die Kerngruppe auf japani-
scher Seite setzt sich wesentlich aus Wis-
senschaftlern und Praktikern zusammen, die
sich regelmäßig über die Rechtsentwicklung
in Deutschland durch Forschungsaufent-
halte am Institut informieren.

Die Arbeitsformen im Rahmen der Koopera-
tion sind flexibel. Neben Symposien und
Konferenzen in Japan und Deutschland ste-
hen wechselseitige Forschungsaufenthalte
und Vorträge. Dabei erweist sich der durch
die ursprüngliche Kooperationsvereinbarung
geschaffene Rahmen als sehr hilfreich. Die
behandelten Themen kreisen vor allem um
Probleme der Kranken-, Pflege- und Alters-
sicherung, aber auch Fragen des Arbeits-
marktes und der Arbeitslosenversicherung
sind behandelt worden.

Ausgehend von der Analyse, dass Japan und
Deutschland vor sehr ähnlichen Herausfor-
derungen stehen, was die Reform der sozia-
len Sicherungssysteme anbelangt (demogra-
phische Entwicklung, Verteuerung der Ge-
sundheitsversorgung, Veränderungen auf
dem Arbeitsmarkt, etc.), ist untersucht wor-
den, wie die Reaktionen auf diese Heraus-
forderungen geartet sind. Dabei stehen ne-
ben grundsätzlichen Fragestellungen auch
Untersuchungen über konkrete Reformen,
etwa bezüglich der Finanzierung des statio-
nären Krankenhaussektors oder der Organi-
sation der Pflege.

Da die Kooperation bereits über viele Jahre
besteht, können die konkreten Reformmaß-
nahmen in beiden Ländern auf der Grund-
lage der bereits vorhandenen Kenntnisse
über die Verhältnisse im jeweils anderen
Land sehr viel detaillierter und gründlicher
analysiert werden, als dies bei einem punk-
tuellen Vergleich möglich wäre.

c) Deutsch-türkische Kooperation

Die Einrichtung eines Länderreferates für
die Türkei (Hänlein) geschah konsequenter-
weise aus den Aspekten des möglichen Bei-
trittes zur EU, der hohen Anzahl von
Bundesbürgern türkischer Provenienz und
der in der Türkei betriebenen Rezeption
westlichen Rechtes. Für die aus dem Län-
derreferat hervorgehende deutsch-türkische
Kooperation zeichneten das Institut, die
Türkische Sektion wie die Deutsche Sektion
der Internationalen Gesellschaft für das
Recht der Arbeit und der sozialen Sicher-
heit. Im Vordergrund der Forschung standen
hierbei die europarechtlichen Regelungen
des Arbeits- und Sozialrechtes und ihre Be-
deutung für das nationale türkische und
deutsche Recht.

Nachdem Tagungen bereits 1999 in Mün-
chen und 2000 in Cesme stattgefunden hat-
ten und deren Ergebnisse publiziert worden
waren (von Maydell, Ekonomi, Centel, Aktu-
elle Probleme des Arbeits- und Sozialrechts,
Istanbul 2001; von Maydell, Ekonomi, Ar-
beits- und sozialrechtliche Probleme der Ar-
beitslosigkeit, Ankara 2003), organisierten
die Kooperationspartner im Berichtszeit-
raum weitere Konferenzen auf Schloss Ring-
berg 2001 und in Antalya 2003.
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Die Ringberger Konferenz widmete sich ins-
besondere dem Einfluss internationalen und
supranationalen Rechtes auf das Arbeits-
und Sozialrecht beider Staaten. Dabei wur-
den auch die Bedingungen und Möglichkei-
ten bilateraler Abkommen und des Assozia-
tionsrechtes thematisiert (Ekonomi, von
Maydell, Hänlein, Der Einfluss internationa-
len Rechts auf das türkische und das deut-
sche Arbeits- und Sozialrecht). Die Konfer-
enz von Antalya hingegen beschränkte sich
auf das spezielle rechtsdogmatische wie
rechtstatsächliche Problem, inwieweit Ar-
beitszeitflexibilisierungen sich auf das natio-
nale Arbeitsrecht auswirken.

d) Ein-Eltern-Familien

Alleinstehende Eltern – in der großen Mehr-
heit Mütter, die ohne die Unterstützung ei-
nes Partners mit Elternverantwortung Kinder
großziehen –, gelten in den meisten euro-
päischen Staaten als besonders schutzbedürf-
tige Familienkategorie. Der Anteil dieser Fa-
milienform an den Familien mit Kindern
wächst beständig, tendenziell sind sie häufi-
ger auf Sozialleistungen angewiesen als ande-
re Familien. Einelternfamilien sind insofern
ein Prüfstein für die sozialstaatliche Einstel-
lung gegenüber Familien, als bei ihnen zen-
trale Probleme im Zusammenhang mit fami-
liären Veränderungsprozessen gebündelt auf-
treten, etwa die Frage der Vereinbarkeit von
bezahlter Erwerbstätigkeit und unbezahlter
Erziehungsarbeit, die Anerkennung unbe-
zahlter Familienarbeit, aber auch die Entlas-
tung von Familien mit unterhaltspflichtigen
Kindern gegenüber kinderlosen Personen
und damit letztlich die Frage nach Art und
Ausmaß staatlicher Verantwortung zur Unter-
stützung von Elternschaft generell.

In dem vergleichenden Projekt über den
Schutz der Einelternfamilie im Sozialstaat
wird – in Kooperation mit ausländischen
Sozialrechtlern – untersucht, in welcher
Weise verschiedene europäische Verfas-
sungsstaaten (Deutschland, Österreich, Ita-
lien, Schweiz) ihre Verantwortung gegen-
über Einelternfamilien definieren und ob
sich in dieser Hinsicht eine bestimmte Ent-
wicklungsdynamik erkennen lässt. Im
Gegensatz zu anderen vergleichenden Stu-
dien des Instituts ist das Thema nicht auf
einen Leistungsbereich oder Sicherungs-
zweig beschränkt, sondern es berührt ein

breites Spektrum rechtlicher Regelungen im
Sozial- und Steuerrecht, aber auch im Fami-
lien-, Unterhalts- und Arbeitsrecht ein-
schließlich der verfassungsrechtlichen Vor-
gaben. Im Vordergrund stehen die staat-
lichen Transferleistungen sowie die sozialen
Dienstleistungen und infrastrukturellen An-
gebote zur Kinderbetreuung, die den allein
erziehenden Eltern/Müttern eine eigene Er-
werbstätigkeit erlauben und dadurch die fi-
nanzielle Unabhängigkeit dieser Familien
fördern (Hohnerlein).

Im Berichtszeitraum entstanden die Länder-
berichte zu Deutschland (Hohnerlein),
Österreich (Marhold/Kapuy) und Schweiz
(Murer/Rumo-Jungo), die 2003 in der ZIAS
veröffentlicht wurden. Eine Italienstudie
(Ales) und ein vergleichender Abschlussbe-
richt sind für 2004 geplant.

e) Die Dritte Generation

Immer weniger Menschen in unserer Ge-
sellschaft leben mit Kindern. Dies führt in
einer Zeit, in der die Menschen älter werden
und in der Kinder zu einem relativ kleinen
Teil der Bevölkerung geworden sind, zu Po-
larisierungen. Zahlreiche sozialwissenschaft-
liche Forschungen weisen darauf hin, dass
das „System Familie“ nicht voraussetzungs-
los funktioniert, sondern Rücksichtnahme
und Unterstützung benötigt. Welche Art von
Unterstützung Familien mit Kindern zugute
kommen soll, ist im einzelnen höchst kon-
trovers. Die Förderkonzepte in der Familien-
politik sind in Bewegung, und in einem zu-
sammenwachsenden Europa nimmt man
mehr als früher zur Kenntnis, dass es in an-
deren Ländern deutliche Unterschiede in
der öffentlichen Sensibilisierung für An-
liegen von Kindern und Eltern und in den
sozialen und rechtlichen Bedingungen gibt,
unter denen Elternverantwortung ermög-
licht wird. Die bisherigen Forschungen auf
diesem Gebiet entstammen anderen Wis-
senschaftsdisziplinen, behandeln oftmals
nur Teilaspekte (wie etwa die Erwerbstätig-
keit von Müttern) und stellen eher die Fa-
milie als Institution denn die Kinder in den
Mittelpunkt.

In dem neuen Institutsprojekt (Becker, Hoh-
nerlein, Kaufmann, Köhler), das im Berichts-
zeitraum konzipiert wurde, sollen nun erst-
mals die rechtlichen Grundlagen und Rege-
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lungszwecke von Leistungen und Förder-
konzepten im Zusammenhang mit dem
Unterhalts-, Erziehungs- und Ausbil-
dungsbedarf der nachwachsenden Genera-
tion thematisiert werden. Die leitende Fra-
gestellung gilt den normativen Fundamen-
ten und Begründungen einer kindorientier-
ten Lebensweltpolitik, die sich erst in der
Zusammenschau sehr heterogener Rechts-
gebiete – Sozialleistungsrecht, Steuerrecht,
Familienrecht, Arbeitsrecht – erschließen.
Die vergleichende Mehrländerstudie, die
nach der derzeitigen Planung die Länder
Deutschland, Frankreich, Italien und
Schweden umfasst, hat zum Ziel, die recht-
lichen Grundlagen, d.h. die relevanten
Rechtsnormen in ihrer tatsächlichen Durch-
führung vor ihrem jeweiligen kulturellen
und gesellschaftlichen Hintergrund umfas-
send und verlässlich darzustellen. Ein be-
sonderes Augenmerk gilt der Frage, wo die
Grenzlinien zwischen der primären Eltern-
verantwortung im Rahmen der elterlichen
Unterhaltspflichten für Barunterhalt, Be-
treuungsunterhalt und Ausbildungsunterhalt
und der öffentlichen Verantwortung für die
Lebens- und Entwicklungsbedingungen von
Kindern in den verschiedenen Ländern ge-
zogen werden, bzw. inwieweit – analog zur
Alterssicherung – der vielfältige Bedarf von
Kindern in den Vergleichsländern „soziali-
siert“ wird. Im Berichtszeitraum entstanden
Länderstudien zu Deutschland, Frankreich
und Schweden, die 2004 veröffentlicht wer-
den sollen.

f) Schulische Integration von Kindern
mit Behinderung

Im Behindertenrecht gab es in den letzten
Jahren zahlreiche Veränderungen auf Lan-
des-, Bundes- und europäischer Ebene. Vor
allem ein behindertenpolitisches Ziel ist da-
bei stärker noch als bisher in den Vor-
dergrund gehoben worden. Es handelt sich
um das Ziel der Integration – oder, in der
Diktion des Gesetzgebers: um das Ziel, die
gleichberechtigte Teilhabe von Menschen
mit Behinderung am Leben in der Gesell-
schaft zu fördern (§ 1 SGB IX). Freilich be-
darf es, bis eine solche gesetzliche Akzent-
verschiebung reale Wirkungen zeitigt, nicht
nur einer gewissen Anpassungszeit, sondern
vor allem auch der konkreten Umsetzung in
zahllosen Einzelbereichen des sozialen Le-
bens.

Einen Bereich, in dem eine solche Um-
setzung des Ziels verstärkter Integration ak-
tuell zur Debatte steht, hat das Institut zum
Zwecke einer vertieften Untersuchung her-
ausgegriffen. Es geht um die Frage der schu-
lischen Integration von Kindern mit Be-
hinderung. Die entsprechenden Regelungen
werden gegenwärtig in vielen Bundeslän-
dern kontrovers diskutiert und sind speziell
im bayerischen Landesschulrecht 2003 no-
velliert worden. Die Fragestellung erlaubte
zudem die Möglichkeit der Kooperation mit
dem MPI für Bildungsforschung (Powell).

An diesem Betrachtungsgegenstand lassen
sich viele für Behindertenrecht und -politik
typische Problemkonstellationen studieren.
So ist die Kommunikation der zuständigen
Disziplinen untereinander höchst defizitär.
Ein Dialog zwischen Sonderpädagogik und
Behindertensoziologie einerseits und
Rechtswissenschaft andererseits findet bis-
lang kaum statt. Selbst die innerdisziplinä-
ren Schranken zwischen Schul- und Sozial-
recht sind ein spürbares Hemmnis. Zudem
herrscht auf institutioneller Ebene ein
schwer zu durchdringendes Zuständigkeits-
geflecht. Nicht selten gibt es dabei Unklar-
heiten über die Aufgaben und Spielräume
von Gesetzgebung, Verwaltung und Justiz,
auf Bundes- wie Landesebene. Darüber hin-
aus kann dieser Bereich als rechtswissen-
schaftlich relativ wenig durchdrungen gelten
– und, was die Rechtsvergleichung angeht,
sogar als terra incognita.

Das Institut hat sich diesem Thema des-
wegen zunächst im Rahmen einer Tagung
genähert, bei der ein Fächer- und Landes-
grenzen übergreifender Dialog initiiert wer-
den sollte (Graser, Becker). Drei allgemeinen
Eröffnungsbeiträgen aus pädagogischer, so-
ziologischer und juristischer Perspektive
folgten zwei Berichte aus den USA und
Österreich, wo man auf langjährige Erfah-
rungen mit schulischer Integration zurück-
blicken kann. Im Lichte dessen wurde ab-
schließend die Situation in Deutschland dis-
kutiert, und zwar insbesondere am Beispiel
der bayerischen Novelle, deren Entstehung
und Inhalte zwei Experten aus dem zustän-
digen Ministerium erläuterten. Die Veröf-
fentlichung des Tagungsbandes ist für Früh-
jahr 2004 vorgesehen.
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g) Kernarbeitsnormen in Verträgen der
Entwicklungszusammenarbeit

Die Einführung von Sozialklauseln im Rah-
men der Welthandelsordnung wird seit eini-
gen Jahren zwischen Entwicklungsländern
und Industriestaaten intensiv diskutiert. Mit
der verbindlichen Einhaltung von Sozial-
klauseln sollen nach Sicht zahlreicher In-
dustriestaaten menschenwürdige Arbeitsbe-
dingungen und ein hinreichender sozialer
Schutz gewährleistet werden. Dabei greift
man in der Regel auf die sog. Kernarbeits-
normen zurück, die in einer Deklaration der
Internationalen Arbeitsorganisation aufge-
führt und in insgesamt acht Abkommen der
ILO niedergelegt sind. Es handelt sich dabei
um die Bereiche Zwangsarbeit (Nr. 29, 105),
Vereinigungsfreiheit (Nr. 87), Vereinigungs-
recht / Kollektivverhandlungen (Nr. 98),
gleiche Entlohnung (Nr. 100), Nichtdis-
kriminierung am Arbeitsplatz (Nr. 111), Be-
schäftigungsmindestalter (Nr. 138) und Be-
seitigung der schlimmsten Formen der Kin-
derarbeit (Nr. 182). Einige Entwicklungs-
länder sehen in solchen Vorgaben jedoch
den Versuch der Industriestaaten, einen we-
sentlichen Wettbewerbsvorteil der Entwick-
lungsländer, nämlich günstige Löhne, auszu-
hebeln.

Im Rahmen der Entwicklungszusammenar-
beit stellt sich für die Bundesrepublik als
Geberland die Frage, inwieweit die Beach-
tung der Kernarbeitsnormen bei der Durch-
führung von Projekten der Entwicklungszu-
sammenarbeit rechtlich verbindlich vorge-
schrieben werden kann und soll. Hinter-
grund ist die zunehmende Besorgnis, dass
im Rahmen der Entwicklungszusammenar-
beit Projekte gefördert werden könnten, bei
denen – ähnlich wie im Umweltbereich –
gewisse Mindeststandards nicht eingehalten
und damit in der Öffentlichkeit negativ be-
wertet werden. Denn anders als noch vor ei-
nigen Jahren werden Projekte der Entwick-
lungszusammenarbeit ganzheitlicher be-
trachtet und die Bereiche Umweltverträg-
lichkeit und Auswirkungen auf die Lebens-
situation der Betroffenen eingehender ge-
prüft.

Das Institut wurde von der Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) beauf-
tragt, eine Studie zur rechtlichen Zulässig-
keit der Aufnahme von Kernarbeitsnormen

in Verträgen der Entwicklungszusammenar-
beit zu erarbeiten. Auf der Grundlage eines
vorgegebenen Problemkatalogs war zunächst
die Frage zu prüfen, ob eine rechtsverbind-
liche Verpflichtung der Vertragspartner zur
Einhaltung der Kernarbeitsnormen ange-
sichts der Tatsache, dass es sich um völker-
rechtliche Normen handelt, überhaupt mög-
lich ist. Darüber hinaus war zu erörtern, wie
eine Kontrolle wirksam durchgeführt wer-
den kann und welche Sanktionen rechtlich
zulässig sind.

In einer Studie (von Maydell, Nußberger,
Reinhard, Höveler) wurden mehrere Aspekte
des Völkerrechts, etwa zur Verbindlichkeit
und Durchsetzbarkeit internationaler Nor-
men, untersucht. Ferner waren Fragen des
internationalen Handelsrechts und des Ver-
gaberechts zu klären. Diese Rechtsgebiete
zählen zwar nicht zu den „klassischen“ Be-
reichen des Sozialrechts. Doch vor allem das
Vergabe- und Wettbewerbsrecht erlangt im
Bereich der sozialen Sicherheit, wie das Bei-
spiel des Gesundheitswesens zeigt, eine im-
mer größere Bedeutung. Denn mit der zu-
nehmenden Globalisierung der Wirtschaft
wird die Überlegung, inwieweit über das
Handelsrecht Sozialstandards durchgesetzt
werden können, weiter an Bedeutung gewin-
nen. So hat die Europäische Union bereits
1998 die Beachtung von Sozialstandards mit
der Einräumung von Zollpräferenzen ver-
knüpft. Bei einer Revision der Klauseln im
Jahre 2002 wurde dieser Zusammenhang
vertieft und die Zusammenarbeit mit der
ILO verstärkt. Die zu beobachtende Ent-
wicklung auf internationaler Ebene zeigt,
dass die Um- und Durchsetzung von Sozial-
klauseln in mehreren Ländern Gegenstand
einer heftigen Debatte ist, die sich im Rah-
men der weiteren Globalisierung noch ver-
schärfen wird, da die Grundlagen eines so-
zial abgesicherten Lebens tangiert werden.
Wegen dieser grundsätzlichen Bedeutung
der (Weiter-) Entwicklung von Sozial-
klauseln wird die Thematik der Kernarbeits-
normen weiterhin Forschungsgegenstand
des Instituts sein.
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3. Andere Arbeitsbereiche

a) Nachwuchsgruppe

Im Oktober 1998 wurde eine Nachwuchs-
gruppe am Max-Planck-Institut eingerichtet.
Leiter dieser Gruppe war Yves Jorens. Die
Gruppe befasste sich mit dem Einfluss in-
ternationaler rechtlicher Normen auf die So-
zialpolitik und das Sozialrecht vor allem
auch hinsichtlich der Europäisierung. Das
Projekt wurde im Frühjahr 2002 beendet, als
der Leiter der Forschungsgruppe eine Pro-
fessur an der Universität Gent in Belgien
übernahm.

Seminare

Im Berichtszeitraum veranstaltete die Nach-
wuchsgruppe zwei internationale Seminare,
die sich mit den Forschungsschwerpunkten
dieser Gruppe befassten. Das erste Seminar
fand in Antwerpen statt, das zweite in Ber-
lin.

Das Seminar in Antwerpen befasste sich mit
einem äußerst aktuellen Thema mit dem Ti-
tel „Der Einfluss internationaler Organisa-
tionen auf das nationale Recht der sozialen
Sicherheit in der Europäischen Union am
Beispiel der Alterssicherung“. Ziel dieses Se-
minars war es, die Entscheidungsprozesse
aller Parteien zu klären, die mit Alterssiche-
rungspolitik befasst sind. Besondere Beach-
tung galt auch der europäischen Sozialpoli-
tik, insbesondere dem Prozess der offenen
Methode der Koordinierung in der Alterssi-
cherung. Vertreter internationaler Organisa-
tionen, nationaler Mitgliedstaaten und ande-
rer in diesen Prozess der Alterssicherungspo-
litik eingebundener Organisationen waren
bei diesem Seminar zugegen. Die Seminar-
berichte wurden veröffentlicht (Jorens, In-
fluence of international Organizations on
National Social Security Law in the Euro-
pean Union: the Example of Old-Age
Pensions).

Das Seminar in Berlin war einem zweiten
aktuellen Thema gewidmet. Es trug den Ti-
tel „Die offene Methode der Koordinierung
– Ziele der Europäischen Gesundheitspo-
litik“. Zweck dieses Seminars war es, die
Diskussion über den weiteren Einfluss der
Europäischen Union im Bereich der Euro-
päischen Gesundheitspolitik in Gang zu

bringen. Im Gegensatz zur Alterssicherung
war die offenen Methode der Koordinierung
im Bereich der Gesundheitspolitik noch
nicht akzeptiert. Mit diesem Seminar wollte
die unabhängige Nachwuchsgruppe den
Vertretern internationaler Organisationen,
nationaler Sozialversicherungsträger und
der Mitgliedstaaten ein Forum anbieten.
Zum Abschluss des Seminars legten die
Mitarbeiter der Nachwuchsgruppe Schluss-
folgerungen ihrer Forschung vor. Die Ergeb-
nisse dieses Seminars wurden ebenfalls
publiziert (Jorens, Open Method of Co-
ordination - Objectives of European Health
Care Policy).

Ziel dieser beiden Seminare war auch, den
Austausch zwischen wissenschaftlicher For-
schung und praktischen Erfahrungen zu för-
dern. Dies ist für eine Forschungsgruppe,
die sich mit dem Einfluss der internationa-
len Organisationen auf die nationale Sozial-
politik befasst, zweifellos wichtig. Bei bei-
den Tagungen waren Vertreter internationa-
ler Organisationen wie der Weltbank, der
Europäischen Union, der Internationalen
Arbeitsorganisation und des Europarats zu-
gegen. Ferner behandelten die Seminare
zwei in der Europäischen Union aktuelle
Themen. Hier ist hervorzuheben, dass die
Nachwuchsgruppe mit ihrer Forschung die
aktuelle politische Diskussion der Europäi-
schen Union aufgriff.

Tätigkeiten des Leiters der Nachwuchs-
gruppe

Von Beginn der Nachwuchsgruppe an war
Jorens in verschiedenen Projekten der Euro-
päischen Gemeinschaft und des Europarats
tätig.

Insbesondere sind in diesem Zeitraum die
folgenden drei Projekte des Europarats zu
erwähnen: „Hilfe bei der Ausgestaltung der
Rahmengesetzgebung der sozialen Sicher-
heit in Albanien, unter Berücksichtung des
EG-Rechts“; „Hilfe bei der Ausgestaltung
der Rahmengesetzgebung der sozialen Si-
cherheit in Moldawien, unter Berücksich-
tung des EG-Rechts“ und „Hilfe bei der Aus-
gestaltung der Rahmengesetzgebung der so-
zialen Sicherheit in Rumänien, unter Be-
rücksichtung des EG-Rechts“. Diese drei
Projekte befassten sich speziell mit der Fra-
ge, inwiefern die oben genannten Länder ein
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System der sozialen Sicherheit aufbauen,
das mit den vom Europarat festgelegten
Mindestnormen in Einklang steht.

Der Leiter der Nachwuchsgruppe war und
ist auch Projektleiter des Projekts „Europäi-
sches Observatorium der sozialen Sicherheit
der Wanderarbeitnehmer“, ein Projekt der
Europäischen Kommission, Generaldirek-
tion für Beschäftigung und Soziales, mit des-
sen Durchführung das Max-Planck-Institut
für ausländisches und internationales Sozial-
recht beauftragt wurde.

Der Auftrag umfasst die Leitung und den Ar-
beitsablauf des Europäischen Observatori-
ums für die soziale Sicherheit der Wanderar-
beitnehmer. Das Observatorium besteht aus
einem Netzwerk von 15 nationalen Experten
in allen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union. Seine Aufgabe ist es, über die Ent-
wicklung in der Gesetzgebung, Verwaltung
und Gerichtsbarkeit bezüglich der Praxis,
Durchführung und Anwendung der Koordi-
nierungsverordnungen 1408/71 und 574/72
über die soziale Sicherheit für Wanderar-
beitnehmer in den Mitgliedstaaten zu be-
richten. Die Arbeit und ihre unmittelbare
Kontrolle liegen in der Verantwortung der
vorgenannten Generaldirektion.

Tätigkeiten der Mitarbeiter

Während des Berichtszeitraums arbeiteten
zwei Mitarbeiter der Nachwuchsgruppe,
Marcus Goebel und Roland Klein, an ihrer
Doktorarbeit.

Goebel beendete seine Dissertation 2002
(Von der Konvergenz-Strategie zur offenen
Methode der Koordinierung). Die Unter-
suchung widmet sich einer bedeutenden
Entwicklung in der europäischen Normge-
bung: Die Europäische Gemeinschaft be-
fasste sich zu Beginn der 90er Jahre mit der
Notwendigkeit einer einheitlicheren Sozial-
politik in den Mitgliedstaaten über eine „Po-
litik der Konvergenz“. Dabei sollte über die
Definition gemeinsamer Ziele erreicht wer-
den, dass sich die nationalen Sozialschutz-
systeme in Zukunft einheitlicher entwick-
eln, wenn sie bei anstehenden Reformen
gemeinsame Zielvorgaben berücksichtigen.
Etwa zehn Jahre später kam es zu einem
Strategiewechsel: Die ursprüngliche Kon-
vergenzpolitik wurde in Teilbereichen der

Sozialpolitik durch die neu eingeführte „of-
fene Methode der Koordinierung“ abgelöst.

Das Dissertationsprojekt widmete sich des-
wegen der Frage, ob das von der Europäi-
schen Gemeinschaft verfolgte Ziel eines
„Mehr“ an Gemeinsamkeit in den Sozialpoli-
tiken der Mitgliedstaaten erreicht wurde
bzw. mit der neu eingeführten offenen Me-
thode der Koordinierung zukünftig erreicht
werden kann. Ein inhaltlicher Schwerpunkt
lag dabei in der Untersuchung und Gegen-
überstellung der von der Europäischen Ge-
meinschaft hintereinander eingesetzten Ver-
fahren. Zunächst wurde die Entwicklung der
europäischen Sozialpolitik und die daraus
resultierende Konzeption der Konvergenzpo-
litik dargestellt und auf die konkrete Ausge-
staltung der Strategie eingegangen (1). Hier-
nach wurde untersucht, ob im Bereich der
Sozialpolitik überhaupt konvergente Ent-
wicklungen in den Mitgliedstaaten feststell-
bar sind, so etwa bei der Rentenpolitik (2).
Im Anschluss daran wird ein aktueller Über-
blick gegeben, wie die derzeit von der Euro-
päische Gemeinschaft entwickelte Strategie,
die unter der Bezeichnung „offenes Koordi-
nierungsverfahren“ bereits im Bereich der
sozialen Ausgrenzung angewandt wird, in
weiteren Bereichen der Sozialpolitik zur An-
wendung kommen soll (3). Zuletzt werden
beide Methoden der Normgewinnung noch-
mals gegenübergestellt und gefragt, ob die
Koordinierung nur eine verbesserte Form
der Konvergenzpolitik oder ein neuartiges
Verfahren darstellt, von dem ein größerer Er-
folg zu erwarten sei (4).

Im Ergebnis dürfte die offene Methode der
Koordinierung erfolgreicher sein als die Kon-
vergenzstrategie: Denn die Mitgliedstaaten
sind offensichtlich nicht bereit, weitergehen-
de sozialpolitische Kompetenzen auf die Ge-
meinschaft zu übertragen und sich von der
Kommission überwachen zu lassen. Dies
kann als Lehre aus dem ausgebliebenen Er-
folg der Konvergenzpolitik und ihres faktisch
schwach ausgeprägten Überwachungsverfah-
rens gezogen werden. Die Ansiedlung des
Überwachungsverfahrens bei dem von den
Mitgliedstaaten dominierten Rat und die da-
mit einhergehende Umgehung der Kom-
mission als Kontrollinstanz ist insoweit als
Voraussetzung anzusehen, dass die Mitglied-
staaten ihre Sozialpolitik im Rahmen der of-
fenen Methode der Koordinierung einem
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weitergehenden Konvergenzprozess zu
unterziehen bereit sind.

Im Oktober 2000 begann Klein mit seinem
Dissertationsprojekt “Die Anwendung der
Kollisionsnormen des Europäischen Sozial-
rechts auf das Rechtsverhältnis von Arbeit-
geber und Arbeitnehmer”. Diese Untersu-
chung befasst sich mit den Kollisionsnor-
men der Europäischen Sozialpolitik und ih-
rem Einfluss auf das Internationale Arbeits-
recht. Insbesondere wird die wechselseitige
Beziehung und der mögliche Wettbewerb
zwischen den Kollisionsnormen der Euro-
päischen Sozialpolitik und des Inter-
nationalen Arbeitsrechts erörtert.

Ferner waren drei studentische Hilfskräfte
in der Unabhängigen Nachwuchsgruppe tä-
tig (Schenk, Heimerer, Christiansen).

b) Emeritus-Arbeitsplatz Prof. Dr. Hans F.
Zacher

(1) Die Arbeiten standen zu einem großen
Teil im Zeichen des Wohlfahrtsstaates (des
Sozialstaates) – vor allem des Versuches, die
Problematik des Wohlfahrtsstaates gesamt-
haft zu verstehen und darzustellen. Der
Grund dieser spezifischen Zielsetzung bildet
die „lebenslange“ Erfahrung, dass der Wohl-
fahrtsstaat gemeinhin selektiv wahrgenom-
men, verstanden und bewertet wird. Das
heißt, dass einzelne Elemente hervorge-
hoben – nur allzu oft: pars pro toto gesetzt
werden –, während andere vernachlässigt
werden. So etwa,

- indem die korrigierende, gezielt „soziale“
Intervention (die soziale Leistung, der soziale
Schutz usw.) mit dem Wohlfahrtsstaat iden-
tifiziert, die Prämisse einer positiven sozialen
Normalität jedoch vernachlässigt wird;

- indem das soziale Wirken des Staates mit
dem Wohlfahrtsstaat identifiziert wird, der
für einen freiheitlichen Sozialstaat stets we-
sentliche Beitrag privater und gesellschaft-
licher Akteure und Abläufe zum Sozialen je-
doch vernachlässigt wird;

- indem die das individuelle und familiäre Le-
ben (im Sinne der Grundformel von Arbeit,
Einkommen, Bedarfsdeckung und Unter-
halt) begleitenden Systeme sozialer Leistung
und sozialen Schutzes mit dem Wohlfahrts-
staat identifiziert und die Systeme überindi-
vidueller Daseinsvorsorge und Lebensgestal-
tung (der Bildung, der Gesundheit, der
Kommunikation, der Umwelt, der Infra-
struktur, der Sicherheit, der Wirtschaft, der
regionalen, sektoralen, strukturellen Förde-
rung usw.) vernachlässigt werden;

- indem das Geben von Leistungen mit dem
Wohlfahrtsstaat identifiziert wird, das Neh-
men der Mittel (insbesondere auch das
„Wie“ des Nehmens durch Steuern und Bei-
träge) dagegen vernachlässigt wird.

Zwei Ungleichungen dieser Art sind dabei
von besonderer Bedeutung:

- Die Überschätzung der normativen Steue-
rung des Sozialen (vor allem durch allgemei-
ne Formeln wie Menschenwürde, soziale
Gleichheit, soziale Gerechtigkeit, Solidari-
tät, soziale Teilhabe, sozialer Einschluss, so-
ziale Sicherheit) im Verhältnis zur Unter-
schätzung der institutionellen Bedingungen
sozialer Politik (die konkrete Gestaltung der
Demokratie, des Bundesstaates (Der soziale
Bundesstaat, 2003/2003), des Rechtsstaates
usw.) und der entsprechenden strukturell-
prozeduralen Bedingungen privaten und ge-
sellschaftlichen Handelns (z.B. der Koaliti-
onsfreiheit, der selbständigen Erwerbstätig-
keit, der Marktwirtschaft).

- Das Entwicklungsdilemma des Wohlfahrts-
staates (Die Dilemmata des Wohlfahrts-
staates, 2001). Alle Entwicklungsschritte
des Sozialen erzeugen Pfadabhängigkeit. Sie
vermitteln den normativen Formeln des
Wohlfahrtsstaates den Anschein inhaltlicher
Bestimmtheit und den durch sie begründe-
ten Rechten und Interessen („sozialen Er-
rungenschaften“) eine grundsätzliche Un-
umkehrbarkeit. Auf der anderen Seite ver-
langt die Geschichte des Sozialstaates stets er-
neut die Korrektur des Pfades. Jeder Entwick-
lungsschritt des Sozialen verändert die Be-
dingungen, auf die er antwortet. Aber auch
weit darüber hinaus verändern sich die Vor-
aussetzungen und Wirkungen des Sozialen.
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Diese immer nur begrenzte Wahrnehmung
des Wohlfahrtsstaates spiegelt sich umfas-
send im Phänomen der „begrenzten Rationa-
lität“ des Bewertens und Entscheidens ge-
genüber dem Wohlfahrtsstaat – anders ge-
wendet: der topischen Auflösung der Wahr-
nehmungs-, Verstehens-, Bewertungs- und
Entscheidungszusammenhänge im Wohl-
fahrtsstaat (Die Herausforderungen des So-
zialstaates und die Interpretation des sozia-
len Staatsziels, 2002). Die Normen, von de-
nen her der Wohlfahrtsstaat bewertet wird,
sind jedoch (wie etwa das soziale Staatsziel,
die „soziale Gerechtigkeit“ oder die „Solida-
rität“) allgemeiner und umfassender Natur.
Ihre topisch isolierte Anwendung auf be-
grenzte Zusammenhänge hin verfälscht und
entkräftet sie. Ihre Praxis war und ist a prio-
ri irritiert. Nicht sie entscheiden darüber,
wie das Soziale auf die Veränderung seiner
Bedingungen reagiert, sondern die institutio-
nellen Bedingungen der Sozialpolitik, die ge-
sellschaftlichen Bedingungen ihrer Wirk-
samkeit und die historischen Bedingungen
des Entwicklungspfades. Die Schwierigkei-
ten der Reform des Sozialstaates der Bundesre-
publik Deutschland haben darin einen we-
sentlichen Grund (Zur Lage des deutschen
Sozialstaates, 2002; Der Sozialstaat an der
Wende, 2002).

Eine umfassende Darstellung dieser Zusam-
menhänge wird sich in der Neuauflage des
„sozialen Staatszieles“ (Das soziale Staats-
ziel, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.),
Handbuch des Staatsrechts, Bd. 1 1988, S.
1045 – 1111) finden, die für Band 1 (neuer-
dings wohl Band 2 oder 3) des Handbuches
des Staatsrechts erstellt wurde. Das Manu-
skript wurde nicht zuletzt auf intensives
Drängen der Herausgeber hin bereits im Ja-
nuar 2002 an den Verlag gegeben.

(2) Eine gesamthafte Reflexion des Wohl-
fahrtsstaates schließt die Vergegenwärtigung
seiner Geschichte ein. Dazu ergab die Be-
teiligung an dem Vorhaben „Geschichte der
Sozialpolitik in Deutschland seit 1945“ eine
einzigartige Gelegenheit. Das Vorhaben be-
ginnt mit der Besatzungszeit, setzt sich dann
in getrennten Darstellungen der Entwick-
lung in der Bundesrepublik und der Deut-
schen Demokratischen Republik fort und
endet mit dem vereinigten Deutschland (im
sich integrierenden Europa und der „globa-
len“ Welt). Die Beteiligung erfolgt auf zwei

Ebenen: durch die wissenschaftliche Be-
treuung des Gesamtwerkes (im „Beirat“ zu-
sammen mit Hans Günter Hockerts, Franz
X. Kaufmann und Gerhard A. Ritter); und
durch eine „Darstellung der Grundlagen der
Sozialpolitik in der Bundesrepublik
Deutschland“ (Grundlagen der Sozialpolitik
in der Bundesrepublik Deutschland, 2001).

(3) Der letzte Grund des Wohlfahrtsstaates
ist die Menschenwürde. Dieser Ansatz ist
ein a priori universaler. Wohlfahrtsstaatlich-
keit ist aber erst mit dem modernen Natio-
nal- und/oder Verfassungsstaat denkbar ge-
worden. So stand Wohlfahrtsstaatlichkeit
von Beginn an in einem Spannungsverhält-
nis von Einschluss und Ausschluss: von
Ordnungen, die Inländern den sozialen Ein-
schluss im Inland gewähren, und Ordnun-
gen, die regeln, welchen Anteil Fremde dar-
an haben und welcher Anteil den Eigenen in
die Fremde folgen kann, von gemeinsamen
Ordnungen der Staaten schließlich, die die-
sen Gegensatz relativieren und ein gewisses
Maß von Einschluss über eine Staatenge-
meinschaft, einen Kontinent oder die ganze
Welt breiten. Die deutsche Geschichte war
in der Abfolge dieser Gestaltungen extrem
vielfältig. Das wurde zum Gegenstand einer
ganzen Sequenz von Arbeiten (Zuerst schon
in: Grundlagen der Sozialpolitik, 2001, S.
615-650; sodann: Die Bundesrepublik
Deutschland als Sozialstaat, 2002; Deutsch-
land den Deutschen?, 2003).

(4) Die europäische Entwicklung konnte
freilich nicht nur auf diesem Nenner unter-
sucht werden. Sie bedurfte auch einer struk-
turellen Erörterung (Wird es einen europäi-
schen Sozialstaat geben?, 2001, 2002; Di-
mensionen eines sozialen Europa, 2002).

(5) Die Arbeiten zur Globalisierung wurden
demgegenüber komparativ und internatio-
nal-rechtlich vertieft (Social Insurance and
Human Rights, 2002; Seguridade Social e
Direitos Humanos, 2002). Das spiegelt sich
vor allem in der Mitarbeit an den For-
schungsprojekten der Päpstlichen Akademie
für Sozialwissenschaften: die „Zukunft der
Arbeit“ (The Living Conditions of the
Unemployed and the Effect of Alternative
Social Security Systems, 2003), „Implikatio-
nen der Globalisierung“ (Globalisierung,
Governance und Wissen, in: The Governan-
ce of Globalization, im Druck) und „Demo-
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kratie“ (Democracy – Reality and Responsi-
bility, 2001; Der Stand der Arbeiten der Aka-
demie zur Demokratie, 2001). Diese Arbei-
ten – von denen die „Demokratie“ in einer
besonderen Verantwortung des Berichten-
den steht – zeichnen sich ganz besonders
durch ihren interdisziplinären Charakter
und ihren weltweiten Erfahrungshorizont
aus.

(6) Die Arbeiten zum Sozialgesetzbuch wur-
den fortgeführt (Das Vorhaben des Sozialge-
setzbuches, 2001; Il Sozialgesetzbuch della
Repubblica Federale Tedesca, 2001). Jedoch
wurde die Kodifikation des Sozialleistungs-
rechts, wie sie das Sozialgesetzbuch dar-
stellt, erstmals in einen umfassenden histo-
rischen und rechtsvergleichenden Zusam-
menhang gestellt (Die Kodifikation des
deutschen Sozialrechts in historischer und
rechtsvergleichender Sicht, 2001; für Polen
ausgearbeitete Version, 2001; für Griechen-
land ausgearbeitete Version, 2002).

(7) Mit einer Studie zu aktuellen Entwick-
lungen des Rechts der Behinderten wurde
ein altes Arbeitsthema des Instituts unter
den Erkenntnisinteressen und -bedingungen
der Gegenwart wieder aufgegriffen (Der so-
ziale Rechtsstaat in der Verantwortung für
Menschen mit Behinderungen, 2001). Dazu
kamen Überarbeitungen zu Einzelthemen
wie zur Internationalen Sozialpolitik und
zum Internationalen Sozialrecht, zum Final-
prinzip, zum Kausalprinzip, zur Solidarität,
zum Versicherungsprinzip und zum Versor-
gungsprinzip (sämtlich 2002).
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III. Veranstaltungen
des Instituts



1. Tagungen und 
Workshops

8./9. März 2001:
Seminar der Nachwuchsgruppe „The
influence of international organizations on
national social security law in the European
Union: the example of old-age pensions“,
Antwerpen, Belgien.

24. April 2001:
Expertengespräch “Offene Koordinierung”
(zu Fragen der Fortentwicklung der Alters-
sicherungssysteme im Lichte der jüngsten
Entwicklungen auf der Ebene der Europäi-
schen Gemeinschaft) im Bundesministe-
rium für Arbeit und Sozialordnung in
Berlin, Veranstalter: MPI, VDR, BMA.

21. Juni 2001:
Expertentagung, Workshop zur Indikatoren-
bildung im Bereich Alterssicherung im
Bundesministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung, Berlin, Veranstalter: MPI, VDR,
BMA.

11. – 14. Juli 2001:
Deutsch-türkisches Seminar „Der Einfluss
des internationalen und supranationalen
Rechts auf das türkische und deutsche
Arbeits- und Sozialecht und die Bedeutung
des Rechtsvergleichs“, Schloss Ringberg,
Tegernsee.

17. – 19. September 2001:
Deutsch-japanische Tagung „Reform der
sozialen Sicherungssysteme in Japan und
Deutschland“ im Japanisch-Deutschen
Zentrum (JDZB), Berlin, Deutschland.

29. September-1. Oktober 2001:
Vorkonferenz zum Projekt „Teilhabe behin-
derter Menschen an der Bürgergesellschaft
in Asien und Europa. Eingliederung im So-
zial- und Rechtsvergleich“, Deutsche Hoch-
schule für Verwaltungswissenschaften
(DHV) Speyer.

9./10. November 2001:
Internationale Tagung „Offene Koordinie-
rung der Alterssicherung in der Europäi-
schen Union“, Berlin, Veranstalter: VDR,
BMA, MPI.

5. – 9. Juni 2002:
Projekt „Sozialrechtsformen im Kontext
europäischer Integration“ zusammen mit
der Rechtsfakultät der Universität Rijeka,
Kroatien.

1./2. März 2002:
Abschlussseminar der Nachwuchsgruppe
„Open method of coordination – objectives
of European healthcare policy), Harnack-
Haus, Berlin.

9. Juli 2002:
Workshop „Aktuelle Probleme der Alters-
sicherung in Deutschland unter Berück-
sichtigung lateinamerikanischer Erfahrun-
gen“, Literaturhaus, Frankfurt/M., Veran-
stalter: MPI/VDR/Hans-Böckler-Stiftung.

8. November 2002:
Abschiedsvorlesung Prof. Dr. Bernd Baron
von Maydell „Sozialrecht – Entwicklungen
in Wissenschaft und Praxis der letzten 30
Jahre“, Generalverwaltung der MPG,
München.

26./27. März 2003:
Internationale Tagung über die offene
Koordinierung der Alterssicherung in der
Europäischen Union, Berlin, Veranstalter:
BMA, VDR, MPI.

23. April 2003:
Tagung „Kündigungsschutz und soziale
Sicherheit“, MPI Sozialrecht, München.

26. Juni 2003:
Tagung „Perspektiven der integrativen
Beschulung von Kindern mit Behinderung“,
MPI Sozialrecht, München.

30. Juni 2003:
Wissenschaftliches Kolloquium „Reform-
perspektiven des Sozialrechts“ anlässlich
des 75. Geburtstages von Prof. Dr. Hans F.
Zacher, MPI Sozialrecht, München. 

21. November 2003:
Antrittsvorlesung Prof. Dr. Ulrich Becker,
LL.M. (EHI) „Die alternde Gesellschaft –
Recht im Wandel“, LMU München, Veran-
stalter: MPI Sozialrecht und Juristische
Fakultät der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität, München.
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2. Gastvorträge

9. Februar 2001:
Prof. Dr. Franz von BENDA-BECKMANN,
MPI für ethnologische Forschung, Projekt-
gruppe Rechtspluralismus, Halle/Saale:
„Soziale Sicherung und Rechtspluralismus:
Vergleichende Perspektiven“.

23. Februar 2001:
Dr. Guy MUNDLAK, Faculty of Law and
the Department of Labor Studies, Tel-Aviv
University: „Changes in the Israel system of
social security“.

9. April 2001:
Dr. Beatrix KARL, Karl-Franzens-Univer-
sität Graz: „Ist das österreichische System
der Kostenerstattung in der gesetzlichen
Krankenversicherung tatsächlich europa-
rechtskonform?“.

28. Juni 2001:
Prof. Dr. Ulrike DAVY, Lehrstuhl für öffent-
liches Recht, deutsches und internationales
Sozialrecht, Rechtsvergleichung, Fakultät
für Rechtswissenschaft der Universität
Bielefeld: „Arbeitslosigkeit und Staatsange-
hörigkeit“.

18. Juli 2001:
Prof. Dr. Yasushi IGUCHI, Kwansei
Gakuin Universität, Faculty of Economics,
Nishinomoya, Hyogo, Japan: „Möglichkei-
ten und Bedürfnisse älterer Arbeitnehmer –
arbeitsrechtliche und arbeitsökonomische
Aspekte einer Arbeitsmarktreform in
Japan“.

10. September 2001:
PD Dr. Claudia BITTNER, Hofheim, Ts.:
„Deutsche Pensionsfonds als Einrichtungen
zur betrieblichen Altersversorgung nach
europäischem Recht“.

21. Juni 2002:
Prof. Dr. Robert HOLZMANN, Director,
Social Protection, The World Bank,
Washington, DC/USA: „Soziale Sicherheit
als soziales Risikomanagement: Hinter-
grund, Ansatz und Erfahrungen“.

13. November 2002:
Prof. Dr. Robert I. LERMAN, Director,
Labor and Social Policy Center, Urban
Institute, Washington, DC/USA. Thema
des Seminars: “Social Policy and Labor
Market Issues in the US”.

27. November 2002:
Ioan-Alexandru ILIE, Ovidiu-Adrian
TUDORACHE, National Agency for
Employment, Bukarest, Rumänien “Arbeits-
losigkeit und Arbeitsmarktpolitik in
Rumänien“.

18. Dezember 2002:
Miryam MEILE, Lic. Jur., Freiburg,
Schweiz “Alleinerziehung im Familien- und
Sozialrecht”. 

21. Februar 2003:
Martin ÖLZ, Internationales Arbeitsamt,
Abteilung für internationale Arbeitsnormen,
Genf: „Internationale Kernarbeitsnormen
außerhalb des unmittelbaren institutionel-
len Einzugsbereichs der Internationalen Ar-
beitsorganisation“.

9. Juni 2003:
Dr. Peter HERRMANN, University College
of Cork, Irland, und Beratungsorganisation
European Social, Organizational und
Science Consultancy (ESOSC) in
Aghabullogue, Irland: „Soziale Dienste in
Europa zwischen `Allgemeininteresse´ und
`Binnenmarkt´: Versuch einer Ortsbestim-
mung“.

16. Juli 2003:
Prof. Dr. Ingo SARLET, Richter am Land-
gericht (Zivilrechtskammer), Prof. für Ver-
fassungsrecht und Grundrechtstheorie an
der Katholischen Universität und an der
Richterakademie in Porto Alegre, Brasilien,
„Rechtssicherheit und Rückschrittsverbot
für soziale Rechte“.

16. Juli 2003:
Prof. Robert F. RICH, College of Law,
University of Illinois, Champaign, Illinois
(Institute of Government and Public
Affairs); University of Illinois, Urbana,
Illinois, USA “The Jurisprudence of
Managed Care in the U.S. Health Care
System”.
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12. November 2003:
Dr. Rigmar OSTERKAMP/Dr. Wolfgang
OCHEL, ifo-Insitut für Wirtschaftsfor-
schung (München), Bereich Internationaler
Institutionenvergleich: „Vorstellung von
DICE (Data Base for Institutional
Comparisons in Europe)“.

10. Dezember 2003:
Elena HRITCU “Die Gleichbehandlung
von Männern und Frauen auf dem Gebiet
der sozialen Sicherheit bzw. Rentenversi-
cherung“.
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IV. Veröffentlichungen



1. Veröffentlichungen des
Instituts

SCHRIFTENREIHE FÜR INTERNA-
TIONALES UND VERGLEICHENDES
SOZIALRECHT, Berlin: Duncker &
Humblot, 

- Bd. 18: GRASER, Alexander, Dezentrale
Wohlfahrtsstaatlichkeit im föderalen
Binnenmarkt? Eine verfassungs- und so-
zialrechtliche Untersuchung am Beispiel
der Vereinigten Staaten von Amerika,
2001, 388 S.

STUDIEN AUS DEM MAX-PLANCK-
INSTITUT FÜR AUSLÄNDISCHES
UND INTERNATIONALES SOZIAL-
RECHT, Baden-Baden: Nomos,

- Bd. 22: Demographischer Wandel und
Alterssicherung. Rentenpolitik in neun
europäischen Ländern und den USA im
Vergleich, Reinhard, Hans-Joachim
(Hrsg.), 2001, 330 S.

- Bd. 23: WAGNER, Niklas D., Internatio-
naler Schutz sozialer Rechte. Die Kon-
trolltätigkeit des Sachverständigenaus-
schusses der IAO, 2002. 332 S.

- Bd. 24: GÖBEL, Marcus, Von der Kon-
vergenzstrategie zur offenen Methode der
Koordinierung. EG-Verfahren zur Annä-
herung der Ziele und Politiken im Be-
reich des sozialen Schutzes, 2002, 185 S.

- Bd. 25: The influence of international or-
ganization on national social security law
in the European Union. The example of
old-age pension, Yves Jorens (ed.), 2002,
152 S.

- Bd. 26: Behinderung in Asien und Euro-
pa im Politik- und Rechtsvergleich. Mit
einem Beitrag zu den USA, Bernd von 
Maydell/Rainer Pitschas/Bernd Schulte
(Hrsg.), 2003, 520 S.

- Bd. 27: Open method of coordination.
Objectives of European health care poli-
cy, Yves Jorens (ed.), 2003, 82 S.

- Bd. 28: Grenzüberschreitende Inan-
spruchnahme von Gesundheitsleistungen
im gemeinsamen Markt. Belgisch-
deutsch-niederländische Tagung in Ant-
werpen, Yves Jorens/Bernd Schulte
(Hrsg.), 2003, 247 S.

- Bd. 29: SCHMIDT, Angelika, Europäi-
sche Menschenrechtskonvention und So-
zialrecht. Die Bedeutung der Straßburger
Rechtsprechung für das europäische und
deutsche Sozialrecht, 2003, 307 S.

- Bd. 30: Der Einfluss internationalen
Rechts auf das türkische und das deut-
sche Arbeits- und Sozialrechtdeutsch-tür-
kische Tagung in Schloss Ringberg/Te-
gernsee 11. bis 14. Juli 2001, Münir Eko-
nomi/ Bernd von Maydell/Andreas Hän-
lein (Hrsg.), 2003, 245 S.

- Bd. 31: HÖVELER, Melanie, Die „Teil-
zeitrichtlinie“ 97/81/EG im Lichte des
europäischen und deutschen Rechts,
2003, 225 S.

ZEITSCHRIFT FÜR AUSLÄNDISCHES
UND INTERNATIONALES ARBEITS-
UND SOZIALRECHT (ZIAS), Hrsg.: In-
stitut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehun-
gen in der Europäischen Gemeinschaft,
MPI für ausländisches und internationales
Sozialrecht, Heidelberg: Müller, 
- Jg. 15, H. 1-4. 2001, 418 S. 
- Jg. 16, H. 1-4. 2002, 424 S. 
- Jg. 17, H. 1-4. 2003, 418 S.

EU-ERWEITERUNG UND ARBEITS-
KRÄFTEMIGRATION, Wege zu einer
schrittweisen Annäherung der Arbeitsmärk-
te, Studie im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Sozialordnung, von H.-
W. Sinn, in Zusammenarbeit mit dem Max-
Planck-Institut für ausländisches und inter-
nationales Sozialrecht, A. Hänlein, J. Kruse,
H.-J. Reinhard, B. Schulte, ifo-Inst. für
Wirtschaftsforschung, Bundesministerium
für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.), Bonn,
2001, XI, 345 S.

SOZIALE GRUNDRECHTE IN DER
EUROPÄISCHEN UNION, Bundesmini-
sterium für Arbeit und Sozialordnung und
Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Sozialrecht (Hrsg.), Baden-
Baden: Nomos, 2001, 275 S. und Anhänge.
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OFFENE KOORDINIERUNG DER AL-
TERSSICHERUNG IN DER EUROPÄI-
SCHEN UNION, Internationale Tagung
am 9. und 10. November 2001 in Berlin,
Hrsg. vom Verband Deutscher Rentenversi-
cherungsträger in Zusammenarbeit mit dem
Bundesministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung und dem Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Sozial-
recht, Frankfurt am Main: VDR, 2002, 147
S. (DRV-Schriften. Bd 34); Engl. Fassung:
Open coordination of old-age security in
the European Union, International Con-
ference in Berlin on 9 and 10 November
2001, 2002, 135 S. (DRV-Schriften. Bd.
35); Franz. Fassung: Coordination ouverte
de l' assurance vieillesse dans l' Union eu-
ropéenne, Congrès international les 9 et 10
novembre 2001 à Berlin, 2002, 146 S.
(DRV-Schriften. Bd. 36).

OFFENE METHODE DER KOORDI-
NIERUNG IM BEREICH DER AL-
TERSVERSICHERUNG – QUO VA-
DIS?, Internationale Tagung von Bundes-
ministerium für Arbeit und Sozialordnung,
Verband Deutscher Rentenversicherungs-
träger und Max-Planck-Institut für auslän-
disches und internationales Sozialrecht am
26. und 27. März 2003 in Berlin, in: Ver-
band Deutscher Rentenversicherungsträger
in Zusammenarbeit mit dem Bundesmini-
sterium für Arbeit und Sozialordnung und
dem Max-Planck-Institut für ausländisches
und internationales Sozialrecht (Hrsg.),
DRV-Schriften, Bd. 47, 2003.

2. Veröffentlichungen der
Institutsmitglieder

ALES, Eduardo, Sozialhilfe in Italien: Neu-
este Entwicklung, in: Sozialrecht und Sozi-
alpolitik in Deutschland und Europa, Fest-
schrift für Bernd Baron von Maydell, Win-
fried Boecken/Franz Ruland/Heinz-Dietrich
Steinmeyer (Hrsg.), Neuwied (u.a.): Luch-
terhand, 2002, S. 1-17.

AUKTOR, Christian (bis 2002), Der Wel-
lenstreik im System des Arbeitskampf-
rechts, München: Beck, 2002, XVII, 182 S.
(Schriften des Instituts für Arbeits- und
Wirtschaftsrecht der Universität zu Köln,
Bd 88), zugl.: München, Univ., Diss., 2001.

- und Melanie HÖVELER; Angelika
SCHMIDT, Entwicklung sozialer Sicher-
heit unter den Bedingungen der Globali-
sierung, Bericht über die Korresponden-
tentagung des Max-Planck-Instituts für
ausländisches und internationales Sozial-
recht vom 14./15.12.2000 in München,
in: Zeitschrift für ausländisches und
internationales Arbeits- und Sozialrecht
15(2001)2, S. 200-213.

- Landesbericht Deutschland, in: Behinde-
rung in Asien und Europa im Politik- und
Rechtsvergleich, mit einem Beitrag zu
den USA; Bernd von Maydell/Rainer Pit-
schas/Bernd Schulte (Hrsg.), Baden-Ba-
den: Nomos, 2003, S. 27-55 (Studien aus
dem Max-Planck-Institut für ausländi-
sches und internationales Sozialrecht,
Bd. 26).

BECKER, Ulrich (ab 2002), SGB I
(Bandhrsg.), Gesamthrsg.: K. Hauck/W.
Noftz, Berlin, ab 2001.

- Gemeinschaftsrechtliche Einwirkungen
auf das Vertragsarztrecht, in: Handbuch
des Vertragsarztrechts, hrsg. von Friedrich
Schnapp; Peter Wigge, München: Beck,
2002, S. 526-555.

- Hat die gemeinsame Selbstverwaltung
noch eine Zukunft?, in: 7. Münsterische
Sozialrechtstagung: Gesetzliche Kranken-
versicherung in der Krise. Von der staat-
lichen Regulierung zur solidarischen
Wettbewerbsordnung, 16./17. November
2001 in Münster, Veranst.: Münst. Sozi-
alrechtsvereinigung e.V., Karlsruhe, VVW
2002, S. 122-166 (Münsteraner Reihe/
Forschungsstelle für Versicherungswesen
Bd. 81).

- Unionsbürgerschaft und soziale Rechte,
Zur Anwendung des Diskriminierungsver-
bots zugunsten von Unionsbürgern in der
neueren Rechtsprechung des EuGH, in:
Zeitschrift für europäisches Arbeits- und
Sozialrecht 1(2002)1, S. 8-12.

- und Wolfgang BOMBA, Die Auslegung
von Bürgerbegehren und Bürgerentscheid
2002, in: Bayerische Verwaltungsblätter
133 (2002) 6, S. 167-178.
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- und Eberhard EICHENHOFER; Hart-
mut OETKER (u.a.) (Hrsg.), Zeitschrift
für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht,
Jg. 1, H. 1-10, Wiesbaden: Chmielorz,
2002.

- Arbeitnehmerfreizügigkeit - § 9, in: Euro-
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wortung – Partizipation im Sozialstaat“.
Prof. Becker am 8.5.: Podiumsdiskussion
mit Statements zu „Wie kann die soziale Si-
cherung die Kluft zwischen Arm und Reich
schließen?“ im Workshop 1.1 „Wer oder
was sichert die Systeme der sozialen Siche-
rung und wie? – Ausblicke auf die Zu-
kunft“, Freiburg im Breisgau.

26. Mai 2003: Max-Planck-Forum Berlin
zum Thema „Fortschritte des Alterns – Per-
spektiven einer älter werdenden Gesell-
schaft“. Podiumsdiskussion „Die Zukunft ist
das Altern“. Landesvertretung Mecklen-
burg-Vorpommern, Berlin.

30. Juni 2003: Ansprache auf dem Wis-
senschaftlichen Kolloquium „Reformper-
spektiven des Sozialrechts“ anlässlich des
75. Geburtstages von Prof. Dr. Hans F. Za-
cher, MPI für Sozialrecht, München.

17. – 19. September 2003: 29. Tagung für
Rechtsvergleichung in der TU Dresden, Sit-
zung der Fachgruppe für Arbeits- und Sozi-
alrecht, Generalbericht und Landesbericht
für Deutschland: „Funktion und rechtliche
Ausgestaltung der Zusatzversicherungssy-
steme bei der Reform der Alterssicherungs-
systeme“.

4. – 10. Oktober 2003: „Statement zur Re-
form der gesetzlichen Alterssicherung in
Deutschland“, Deutsch-japanisches Semi-
nar, Tokio.

8. Oktober 2003: „Organisation und Risi-
kostrukturausgleich in der Gesetzlichen
Krankenversicherung“, Vortrag am National
Institute of Population and Social Security
Research, Tokio, Japan.

31. Oktober 2003: Fachvortrag beim Ge-
meinsamen Festakt der bayerischen Lan-
desversicherungsanstalten „50 Jahre Selbst-
verwaltung“, Meistersingerhalle Nürnberg.
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3. November 2003: „Lockerung des Mehr-
besitzverbots und Verbot des Fremdbesitzes
von Apotheken im Lichte des GG und der
Grundfreiheiten des EG-Vertrags“. Work-
shop zur Neuregelung des Apotheken-
rechts. Forschungsstelle für Pharmarecht
der Philipps-Universität Marburg.

21. November 2003: „Die alternde Gesell-
schaft - Recht im Wandel“. Öffentliche An-
trittsvorlesung an der Ludwig-Maximilians-
Universität München. 

27. November 2003: Europäische Debat-
ten im Siemens-Forum (deutsch-französ.
Podiumsdiskussionen): „Europas Zukunft:
wie viel soziale Sicherheit können wir uns
leisten?“ Veranstalter: Siemens-Forum, In-
stitut Français München, Bayerisch-Franzö-
sisches Hochschulzentrum. 

28./29. November 2003: Vortrag „Die sozi-
ale Dimension des Binnenmarktes“. Kollo-
quium „Die europäische Wirtschaftsverfas-
sung in der Verfassungsreform – Die Be-
deutung des Konventsentwurfs für die
Wirtschaft -“ des Europa-Instituts Freiburg
e.V. in Verbindung mit dem Institut für Öf-
fentliches Recht, Abt. Europa- und Völker-
recht der Univ. Freiburg im „Haus zur Lie-
ben Hand“, Freiburg.

4./5. Dezember 2003: Vortrag „Generatio-
nengerechtigkeit als juristischer Begriff und
Maßstab“ auf der Jahrestagung 2003 des
Forschungsnetzwerkes Alterssicherung
(FNA): „Generationengerechtigkeit – In-
halt, Bedeutung und Konsequenzen für die
Alterssicherung“ im Radisson SAS Hotel,
Erfurt.

Barbara DARIMONT:

30. Juni 2003: „Rezeptionen im chinesi-
schen Sozialrecht: Rechtsrezeption und die
Suche nach der Lösung `chinesischer Prä-
gung´“, Kolloquium „Refomperspektiven des
Sozialrechts“ anlässlich des 75. Geburtsta-
ges von Professor Dr. Hans F. Zacher, MPI
Sozialrecht, München.

22. November 2003: „Antworten aus Bei-
jing: Die Sozialpolitik der chinesischen Re-
gierung“, Tagesseminar: Sozialer Spreng-
stoff in China, Haus der Kirche, Bonn.

Alexander GRASER:

13. Februar 2001: „Die soziale Dimension
der EU - Zum Zielkonflikt von ökonomi-
scher Integration, Wohlfahrtsstaatlichkeit
und Subsidiarität“; Vortragsreihe des Sozio-
logischen Instituts der Universität Heidel-
berg.

4. Juni 2001: „Der nationale Sozialstaat im
europäischen Standortwettbewerb“; Kon-
gress „Junge Wissenschaft und Wirtschaft“
der Hanns Martin Schleyer-Stiftung zum
Thema „Old and New Economy auf dem
Weg in eine innovative Symbiose? Domi-
nanz der Prozesse – Flexibilität der Struktu-
ren – Konstanz der ökonomischen Grundre-
geln“ in Innsbruck.

12. November 2001: „Alterssicherung in
den USA“, Schulungsveranstaltung „Alters-
sicherung im internationalen Vergleich“ des
VDR in Erkner bei Berlin.

12. Februar 2002: „Sozialrecht ohne
Staat?“, Tagungsreihe „Politik und Recht
unter Bedingungen von Globalisierung und
Dezentralisierung“ innerhalb der geisteswis-
senschaftlichen Sektion der Max-Planck-
Gesellschaft, Max-Planck-Projektgruppe
Recht der Gemeinschaftsgüter, Bonn.

12. April 2002: „Das internationale Sozial-
recht als Forschungsgegenstand des Insti-
tuts“, Vortrag vor dem Fachbeirat des Max-
Planck-Instituts für internationales und
ausländisches Sozialrecht, München.

6. – 10. April 2002: „Behindertenrecht in
den USA“, Tagung „Teilhabe Behinderter
Menschen an der Bürgergesellschaft Euro-
pa und Asien“, veranstaltet von der Deut-
schen Hochschule für Verwaltungswissen-
schaften, Speyer, und dem Max-Planck-In-
stitut für ausländisches und internationales
Sozialrecht, München, im Japanisch-Deut-
schen Zentrum Berlin.

4. Juni 2002: „Sozialpolitik in Deutschland
und den USA“, 2 „Schulvorträge“ im Rah-
men der Jahrestagung der Max-Planck-Ge-
sellschaft vor Oberstufenschülern aus der
Region Halle/Saale.

69

V. VORTRÄGE UND

LEHRVERANSTALTUNGEN



14. November 2002: „Anspruch und Wirk-
lichkeit aktivierender Arbeitsmarktpolitik“,
Tagung „Wege aus der Arbeitslosigkeitsfal-
le? Reformbedarf und Reformperspektiven
aktivierender Sozialpolitik für Arbeitslose“,
Frankfurter Sozialrechtsforum, J. W. Goe-
the-Universität Frankfurt/Main.

28. November 2002: „Demokratie? - Kon-
sistenzängste im deutschen Staatsrecht“,
Tagungsreihe „Politik und Recht unter Be-
dingungen von Globalisierung und Dezen-
tralisierung“ innerhalb der geisteswissen-
schaftlichen Sektion der Max-Planck-Ge-
sellschaft, Max-Planck-Institut für Gesell-
schaftsforschung, Köln.

23. April 2003: „Die Vorschläge zur Re-
form des deutschen Kündigungsschutzes -
Anmerkungen aus rechtsvergleichender
Perspektive“, Tagung "Kündigungsschutz
und soziale Sicherheit - Überschneidungen
von Bestandsschutz, Abfindungen und Ar-
beitslosenversicherung", MPI für Sozial-
recht, München.

2./3. Juni 2003: „Rechtliche Rahmenbe-
dingungen des Arbeitsmarkts in Deutsch-
land und den USA“, 2 „Schulvorträge“ im
Rahmen der Jahrestagung der Max-Planck-
Gesellschaft vor Oberstufenschülern aus
Hamburg.

26. Juni 2003: „Die schulische Integration
von Kindern mit Behinderung aus recht-
licher Perspektive“, Tagung "Perspektiven
der integrativen Beschulung von Kindern
mit Behinderung", MPI für Sozialrecht,
München.

30. Juni 2003: „Zur Fragmentierung der
Mindestsicherung“, Kolloquium anlässlich
des 75. Geburtstages von Hans F. Zacher,
MPI für Sozialrecht, München.

12. September 2003: „Recent Develop-
ments in the System of Social Security in
the US“, Seminar "Sozialpolitik und Reform
des sozialen Sicherheitssystems", Konrad-
Adenauer-Stiftung, Rio de Janeiro, Brasi-
lien.

15. September 2003: „Aktuelle Entwick-
lungen in Verfassungsrecht und Grund-
rechtsschutz in der EU“, Gastvortrag im
Rahmen der Vorlesung "Verfassungsrecht"
von Prof. Sarlet, Pontificia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul, Porto Ale-
gre, Brasilien.

16. September 2003: „Föderalismus, De-
zentralisierung und soziale Rechte”, Semi-
nário Internacional de Direitos Fundamen-
tais, Pontificia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasilien.

17. September 2003: „Sozialpolitik und
das System der sozialen Sicherheit in den
USA“, Tagung „Sozialpolitik und Reform
des sozialen Sicherheitssystems - Die Er-
fahrungen in den Vereinigten Staaten von
Amerika und Europa“, Bundesuniversität
von Santa Catarina, Florianópolis, Brasilien.
19. September 2003: „Social Policy and the
System of Social Security in the US”, Coló-
qui Internacional "Protecao Social na Uniao
Europeia, Estados Unidos e Brasil", Pontifi-
cia Universidade Católica de Sao Paulo,
Sao Paulo, Brasilien.

Eva-Maria HOHNERLEIN:

12. Juli 2001: „Zur Bedeutung des bilate-
ralen Abkommensrechts und des europäi-
schen Assoziationsrechts aus deutscher
Sicht unter besonderer Berücksichtigung
der Familienleistungen“, Deutsch-türkische
Tagung zum Einfluss internationalen
Rechts auf das türkische und das deutsche
Arbeits- und Sozialrecht, Schloß Ringberg/
Tegernsee.

18. September 2001: „Eigenständige und
abgeleitete soziale Sicherung der Frauen in
Deutschland vor und nach der Reform von
2001“, Deutsch-Japanisches Symposium
„Reform der sozialen Sicherungssysteme in
Japan und Deutschland“, Berlin.

24. Novemer 2001: „Deutsch-brasiliani-
sche Adoptionsfälle – Theorie und Praxis“,
Jahresversammlung der deutsch-brasiliani-
schen Juristenvereinigung, Dresden.

8. April 2002: „Behindertenrecht und –po-
litik in Italien“, Internat. Tagung im Japa-
nisch-Deutschen Zentrum Berlin:
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9. Mai 2002: “A proteção internacional dos
direitos fundamentais sociais na Europa: A
Carta Social e a Convenção dos Direitos
Humanos do Conselho da Europa”, Katho-
lische Universität von Rio Grande do Sul –
PUC, Porto Alegre/Brasilien:

10. Mai 2002: “Requisitos para la adopci-
ón de menores en el derecho aleman”,
Richterakademie des Staates Rio Grande do
Sul: Porto Alegre/Brasilien

7. Juni 2002: „Rentenreformen in Europa
und Gleichstellung von Männern und Frau-
en Rechtsfakultät“, Universität Rijeka, Rije-
ka/Kroatien.

8. November 2002: „Internationale Adop-
tion aus deutscher Sicht – neue Regelun-
gen zur internationalen Adoptionsvermitt-
lung von Kindern“, 10. Kongreß der SEJU-
BRA (Brasilianisch-Deutsche Gesellschaft
f. Juristische Studien), Fortaleza/Brasilien.

Otto KAUFMANN:

10. Oktober 2001: „Problèmes et reformes
dans l´assurance allemande“, INPC, Exper-
tengruppe fr. solidarischer Zusatzversiche-
rer, MPI Sozialrecht, München.

26. Oktober 2001: „La concurrence dans
l´assurance maladie allemande“, Institut de
l´Ouest, Universität Rennes I, Rennes.

29. Oktober 2001: „Comparaison des assu-
rances sociales allemande et francaise: As-
surance maladie, protection en cas de vieil-
lesse, chômage“, Universität Poitiers, IPAG,
Poitiers.

30. Oktober 2001: „Tendence et réformes
dans l´assurance allmande“, URSSAF Vien-
ne, Poitiers.

11. Dezember 2001: „La protection sociale
et les nouvelles formes d´emploi“, Kommis-
sion EU/IPSE, Brüssel.

26. April 2002: „Abeitszeitflexibilisierung
im deutschen Arbeitsrecht“, Deutsch-türki-
sche Tagung „Flexibilisierung des Arbeits-
rechts“, Antalya.

24. Mai 2002: „Osterweiterung der EU –
Alterssicherung/L´Elargissement de l´UE“,
IPSE/Commission UE, Madrid.

14. Dezember 2002: „Les institutions de
protection sociale et la citoyenneté de
l´Union européenne“, Vortrag und Diskus-
sionsleitung anläßlich der Tagung IPSE/Eu-
ropäische Kommission über die Osterweite-
rung der EU, Kopenhagen.

24. Februar 2003: „La protection sociale
dans l’espace communautaire – droit com-
munautaire et droits nationaux“, Groupe
éthique, Université Marc Bloch, Strassburg.
27. Juni 2003: „Europäischer Betriebsrat
und die sozialen Belange“, Universität Ro-
bert Schuman, Straßburg.

30. Juni 2003: „Reformbestrebungen“, Re-
ferat anlässlich des Kolloquiums zum 75.
Geburtstages von Prof. Dr. Hans F. Zacher,
MPI für Sozialrecht, München.

15. Oktober 2003: „Soziale Sicherheit in
Frankreich“, Universität Robert Schuman,
Straßburg.

18. November 2003: Seminarvortrag „Die
Sicherung im Alter in Deutschland“, CFDT,
Strassburg; ähnlicher Vortrag in der Univer-
sität Robert Schuman, Straßburg.

18. Dezember 2003: Vortrag über „Beam-
tenstatus, Arbeitnehmer und soziale Siche-
rung im öffentlichen Dienst“; Universität
Robert Schuman, Straßburg.

Peter A. KÖHLER:

22. Oktober 2001: „Die Rentenreform in
Schweden“, Friedrich Ebert Stiftung/Berlin.
12./13. September 2002: „Die Rentenre-
form in Schweden“, Nordische Sozial-
rechts-tage des LSG Schleswig und der
AOK Lübeck, Lübeck.

4. April 2003: „Alterssicherung in Europa -
Probleme und Reformen“, CDU Frauen-
Union, Berlin.

13. Mai 2003: „Europäische Strategien für
die Alterssicherung“, Politische Informatio-
nen der Arbeitsgemeinschaft der Betrieb-
lichen Alterssicherung, Bonn.

71

V. VORTRÄGE UND

LEHRVERANSTALTUNGEN



19. September 2003: „Zusatzsicherung in
Schweden“, 29. Tagung für Rechtsverglei-
chung in der TU Dresden, Sitzung der
Fachgruppe für Arbeits- und Sozialrecht,
Dresden.

30. September/1. Oktober 2003: „Alterssi-
cherung in Europa“, 4. Praktikertagung der
Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes
(VvaG), SOKA/Bau, Wiesbaden.

Bernd Baron VON MAYDELL:

12. Januar 2001: „Wettbewerb der Syste-
me oder Fortbestand des Territorialprin-
zips“, Symposion der Gesellschaft für Recht
und Politik im Gesundheitswesen e.V.
(GRPG, Geschäftsstelle Widenmayerstr.
29, 80538 München), Wiesbaden.

24./25. Januar 2001: „Social security
transformation: preconditions, pitfalls, poli-
cy-making and processes“, Transformations-
seminar (FES/Prof. Marius Olivier) in Jo-
hannesburg, Südafrika.

31. Januar 2001: „Entwicklungstendenzen
des deutschen Gesundheitssystems im
Rahmen der Europäischen Union“. Europa-
Forum der AOK Bayern („Europa – Chance
oder Risiko für die Versicherten der GKV“)
im Europäischen Patentamt, München.
Auch Ms zur Veröffentlichung an die AOK
Bayern.

8./9. März 2001: „The influence of inter-
national organizations on national social se-
curity law in the European Union: The
example of old-age pensions“, Seminar der
Nachwuchsgruppe Jorens in Antwerpen
(Chairman am 8. März: Professor v. May-
dell).

16. März 2001: „Staatliche, frei-gemein-
nützige und gewinnorientierte Institutionen
der Gesundheits- und Pflegeversorgung so-
wie der Sozialfürsorge in Europa“, anläss-
lich der Veranstaltung „Die Zukunft der öf-
fentlichen Unternehmen zur Daseinsvorsor-
ge – eine europäische Diskussion“, Kollo-
quium der Schader-Stiftung, Darmstadt,
Schloß Reinhartshausen, Eltville.

18./19. Januar 2002: „Rechtliche Vorga-
ben für die Absicherung des Lebensstan-
dards“. Kick-off Workshop der Projektgrup-
pe „Lebensstandards“ der Europäischen
Akademie zur Erforschung von Folgen wis-
senschaftlich-technischer Entwicklungen,
St. Gallen.

23. Januar 2002: „Offene Koordinierung
als Indikationsstrategie“, Europäisches Zen-
trum für Staatswissenschaften und Staats-
praxis in Berlin.

13. Februar 2002: „Für ein Europa der so-
zialen Gerechtigkeit – Voraussetzungen,
Chancen, Risiken“, Sozialpolitischer
Aschermittwoch der Kirchen in der Evange-
lischen Kreuzkirche in Essen.

1./2. März 2002: „Open method of coordi-
nation – objectives of European healthcare
policy“, Seminar der Nachwuchsgruppe,
Harnack-Haus, Berlin.

18. März 2002: „Aus der Arbeit des ILO-
Sachverständigen-Ausschusses“, Universität
Gent.

19. März 2002: Treffen der Kerngruppe
des Projekts „Europäische Sozialpolitik“
(ESP) in der Europäischen Akademie zur
Erforschung von Folgen wissenschaftlich-
technischer Entwicklungen, Bad Neuenahr-
Ahrweiler.

6. – 10. April 2002: Allgemeine Ein-
führung „Grundlagen und zentrale Frage-
stellungen des Forschungsprojekts“ sowie
Moderation zum Thema „Status quo und
Perspektiven des Rechts und der Politik für
Menschen mit Behinderung“ auf der inter-
nationalen Konferenz „Teilhabe von Men-
schen mit Behinderung an der Bürgerge-
sellschaft in Asien und Europa: Eingliede-
rung im Sozial- und Rechtsvergleich“ im Ja-
panisch-Deutschen Zentrum in Berlin (Ver-
anstalter: MPI/SR, Deutsche Hochschule
für Verwaltungswissenschaften, Speyer, Ja-
panisch-Deutsches Zentrum, Berlin.

7. April 2002: „Die Eingliederung behin-
derter Menschen als Gegenstand verglei-
chender rechtswissenschaftlicher For-
schung“, Deutsch-japanische Tagung über
Eingliederung von Behinderten in die Ge-
sellschaft.
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24. – 27. April 2002: Teilnahme am Semi-
nar „Flexibilisierung des Arbeitsrechts“ der
türkischen und deutschen Sektionen der
IGRAS in Antalya/Türkei.

5. – 9. Juni 2002: „Sozialreformen – Mög-
lichkeiten und Probleme“, gleichnamiges
deutsch-kroatisches Seminar an der Univer-
sität Rijeka.

7. – 8. Juni 2002: „Sozialreform – Heraus-
forderungen und Probleme – insbesondere
im Gesundheitssystem“, Tagung in Rijeka/
Kroatien: „Alterssicherung und Gesund-
heitswesen – nationale (Re)Formen – im
Kontext europäische Integration“, Veranstal-
ter: Juristische Fakultät (Europarecht/
Sozialrecht) der Universität Rijeka und die
Deutsche Stiftung für Internationale Recht-
liche Zusammenarbeit i.V. (IRZ).

18. Juni 2002: Impulsreferat zum Thema
„Utopie Weltsozialstaat? Internationale Zu-
sammenarbeit im internationalen Wettbe-
werb“ im Workshop „Internationale Sozial-
politik im Kontext von internationalem
Wettbewerb“ im Rahmen der Eschborner
Fachtage in Eschborn, veranstaltet von der
GTZ, Sektorprojekt Krankenversicherung in
Entwicklungsländern c/o AOK-Bundesver-
band, Bonn.

30. August 2002: „Kapitalbildung in der
Sozialversicherung“, Club de Genève, Genf.

12. September – 11. Oktober 2002: Vor-
tragsreise in Japan mit Vorträgen in Tokio
(Sozialministerium), Matsumoto (Univer-
sität) und Yamaguchi (Universität).

14. Oktober 2002: VDR-Jubiläumsveran-
staltung für Professor Ruland „Alterssiche-
rung und Familie“.

6. – 12. Januar 2003: „Alterssicherung im
öffentlichen Dienst“ und „Altersversiche-
rung und Demographie“, GTZ-Seminar in
Peking.

24. Januar 2003: „Europäische Sozialpoli-
tik“, Forschungskolloquium der Firma
Schering in Berlin.

2. Juli 2003: „Daseinsvorsorge zwischen
Staat und Markt, insbesondere zur sozialpo-
litischen Relevanz dieser Fragestellung in
der Europäischen Union“, Arbeitsrechtli-
ches Praktikerseminar der Universität Bonn.

4. – 10. Oktober 2003: „Reform der ge-
setzlichen Alterssicherung in Deutschland“,
Deutsch-japanisches Seminar in Tokio.

20. – 23. Oktober 2003: „Wandel der in-
dustriellen Beziehungen“, Jubiläumskonfe-
renz der türkischen Metallarbeitgeberver-
bände in Antalya.

18. November 2003: „Reformen des Sozi-
alstaats im Europäischen Vergleich“, Juristi-
sche Studiengesellschaft in Hannover.

Hans-Joachim REINHARD:

20. Mai 2001: „Reform der Alterssiche-
rungssysteme im internationalen Vergleich“,
17. Sozialrichterratschlag, Tabarz.

22. Mai 2001: „Demographische Entwick-
lung und Alterssicherung im Vergleich“,
MPI für Sozialrecht, München.

7. Juni 2001: „Übergangsregelungen beim
Beitritt der MOE-Staaten im Bereich der
Arbeitnehmerfreizügigkeit“, Verband Deut-
scher Rentenversicherungsträger, Würz-
burg.

8. Juni 2001: „Das Verfahren der offenen
Koordinierung – Sozialpolitische Kompe-
tenzverlagerung durch die Hintertür“, Ar-
beitsgruppe der MPG „Recht und Politik
unter den Bedingungen und der Globalisie-
rung und Dezentralisierung, Frankfurt/
Main.

11. Juni 2001: „Réforme des pensions de
retraite en Allemagne“, Observatoire de re-
traites, Paris.

25. September 2001: „Sozialrechtliche Fol-
gen der Osterweiterung der Europäischen
Union durch den VDR“, Würzburg.

26. September 2001: „Alterssicherungs-
systeme im internationalen Vergleich“, 
Sozialrichtertagung, Königslutter.
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10. Oktober 2001: „Réforme de la Sécurité
Sociale en Allemagne“, IPSE, München.

20. Oktober 2001: „Grundprinzipien der
Rentenversicherung in Deutschland“, KAB,
Roding.

31. Oktober 2001: „Reforma de la pension
de vejez en Alemania“, Universidad Pompeu
Fabra, Barcelona.

2. – 3. November 2001: „Computer, Infor-
mation Technology and Privacy for Workers
– German Report“, Universidad Oberta de
Catalunya, Barcelona.

10. Dezember 2001: „Der Pensionsfonds-
Grenzen und Möglichkeiten der neuen
Durchführungswege“, AiB, Hannover.

14. März 2002: „A compensação de 
amparo na Alemanha“, Faculdade de 
Direito da Universade Milton Campos, 
Belo Horizonte.

8. Mai 2002: „Soziale Grundrechte in 
Europa“, Pontíficia Universidade Católica
do Rio Grande do Sol PUC, Porto Alegre.

7. Juni 2002: „Rentenreform in Deutsch-
land“, Universität Rijeka, Rijeka.

7. Oktober 2002: „Splitting of pensions
credits under German law and other means
to improve old age pensions for women“,
National Womens’ University of Japan, 
Tokio.

11. Oktober 2002: „Pension Reform in
Germany: Is Privatisation a Way to Cope
with The Demographic Crisis?“, Tokyo 
University, Tokio.

3. Dezember 2002: „La fonction publique
en Espagne“, Université Robert Schuman
Institut de Travail, Strasbourg.

Bernd SCHULTE:

25. Januar 2001: “Ende der Wehrpflicht –
das Ende jeder Pflicht? Artikel 12 (2) des
Grundgesetzes und seine Kernaussagen“,
Referat auf der Fachtagung der Landesar-
beitsgemeinschaft der öffentlichen und
freien Wohlfahrtspflege in Bayern zum The-
ma „Weder umsonst noch kostenlos – zur
Zukunft freiwilliger sozialer Arbeit“, Bayeri-
sches Staatsministerium für Arbeit und So-
zialordnung, Familie und Frauen, Mün-
chen.

23. Mai 2001: „Statement zum Thema
‚Europa’s Gesellschaftsmodell entwickeln –
Solidarität im Wettbewerb sichern“ im Rah-
men des Europapolitischen Fachdialogs in
Kooperation zwischen dem Bundeskanz-
leramt und der Bertelsmann Stiftung, Ber-
lin.

20. Juni 2001: „Europatauglichkeit des
deutschen Gesundheitswesens“, Vortrag vor
dem Wirtschaftsrat der CDU e.V., Berlin.

13. Juli 2001: „Der ’Acquis Communautai-
re’ im Arbeits- und Sozialrecht. Der Stand
des europäischen Arbeits- und Sozialrechts
– Überblick“, Referat auf der deutsch-türki-
schen Tagung in Schloss Ringberg, Tegern-
see.

7. Oktober 2001: „Issues following the im-
plementation of the long-term care insuran-
ce”, Referat auf dem Japan-German Sympo-
sium on Social Security Systems, Chiba/Ja-
pan.

22./23. November 2001: „Koordinierungs-
regelungen im Bereich der Renten ein-
schließlich der Vorruhestandsleistungen“,
Referat auf der Tagung „Soziale Sicherheit
der Grenzgänger in Europa“ des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Sozialordnung in
Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für
Versicherungswissenschaft und –gestaltung
e.V. (GVG) mit Unterstützung der Europäi-
schen Kommission, Aachen.

März 2002: „Flexicurity in an International
Perspective“, Vortrag auf der Internationa-
len Konferenz “Flexibility and Social Pro-
tection“ des Spanischen Arbeits- und Sozi-
alministeriums mit Unterstützung der Euro-
päischen Kommission, Toledo (Spanien).
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6. Juni 2002: Die Leistungsfähigkeit des
Sozialstaats – aus rechtswissenschaftlicher
Sicht“, Referat auf dem Symposium „Lei-
stungsfähigkeit von Sozialstaaten“, Arnolds-
heim.

10. Juni 2002: „Schlusswort“: Abschluss-
Statement im Anschluss an die Podiums-
diskussion auf der Fachtagung „Europäi-
sche Verfassung und soziales Recht – ein
Beitrag zum EU-Konvent“ des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSF), Berlin.

10. September 2002: „Age- and Gender-
Specific Legal Issues in Germany“, Vortrag
auf der Internationalen Konferenz „Indivi-
dual Responsibility vs. Social Solidarity –
Current Economic and Legal Issues Con-
cerning Social Policy in Japan and Germany
–“ der Universität Tsykuba, Tokio und der
Franz-von-Siebold-Stiftung/Deutsches Insti-
tut für Japan-Studien, Tokio, International
Conference Center, der Waseda Universität
Tokio, Tokio.

13. September 2002: “Reform of Guardi-
ansthip Law (“Betreuungsrecht” – Care and
Assistance Law - ) in Germany, Leading
Principles and Experiences”, Symposium
„Betreuungsrecht in Deutschland und Ja-
pan”, Vortrag vor dem Betreuungsverein –
Legal Center – in Tokio.

23. September 2002: “Community co-ordi-
nation for the self-employed from the per-
spective of candidate CEE States social se-
curity schemes” Round table debate, Athen.
10. Oktober 2002: „Die Bedeutung der Ver-
ordnung 1612/68 und der Verordnung
1408/71“, Referat auf dem Seminar „Zum
Status des Berufspendlers“ an der Europäi-
schen Rechtsakademie (EEA), Trier.

23. Oktober 2002: „Europa und die soziale
Arbeit – Herausforderungen und Chancen
–“, Referat auf der CONSOZIAL 2002. 4.
Fachmesse und Congress für den Sozial-
markt in Deutschland „Soziale Arbeit im ge-
sellschaftlichen Wandel – Ziele, Inhalte
und Strategien“, Nürnberg.

5./6. November 2002: „Europarechtliche
Rechtsvorgaben und die Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs“, in: EU-
ROFORUM Konferenz „Arzneimittel-Han-
del“, Düsseldorf.

12. – 14. November 2002: „Zur Europäi-
schen Entwicklung: „Flexicurity – Arbeits-
flexibilität und soziale Sicherung“, Referat
auf dem japanisch-österreichischen Sympo-
sium „Reorganisation of Legal Protection
for dependent Workers“ der Universität Ky-
oto und Wien, Kyoto/Japan.

14. November 2002: „Europäische Union
zwischen Erweiterung und Integration“,
Vortrag am Zentrum für Sozialpolitik an der
Universität Bremen im Rahmen der Jour-fi-
xe-Reihe „Europäische Union zwischen Er-
weiterung und Integration“, WS 2001/2002,
Bremen.

15. November 2002: „Europäische Sozial-
politik – Politik ohne politisches Mandat?,
Referat auf dem 75. Deutschen Fürsorgetag
„Europa sozial gestalten“, Hamburg.

19. November 2002: „So nah und doch so
fern – ein einheitliches soziales Europa“,
Vortrag vor dem Diözese-Caritasverband für
das Erzbistum Köln e.V., Köln.

4. Dezember 2002: „Der Europäische
Binnenmarkt und das Gesundheitswesen –
Europäische Rechtsprechung und stationä-
rer Sektor“, Referat auf dem DKG-Forum
Europa „Chancen für die Krankenhäuser
im Binnenmarkt“ der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft (DKG), Berlin.

6. Februar 2003: „Vom Vertrag von Rom
zum Vertrag von Nizza – Zur Entwicklung
der Europäischen Sozialpolitik“, Seminar
Europäischer Betriebsräte, Überlingen.

5. April 2003: „Die neue Askese – Heraus-
forderungen in der Sozialstaatskrise“, Refe-
rat auf der Tagung „Der Sozialstaat – Besser
oder schlechter als sein Ruf?“ der Evangeli-
schen Akademie Tutzing, Rothenburg ob
der Tauber.
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5. – 7. Mai 2003: „Migration in einer
alternden Gesellschaft – Überlegungen aus
juristischer Sicht“, Vorbereiteter Diskus-
sionsbeitrag auf der 4. Internationalen For-
schungskonferenz über soziale Sicherheit
der Internationalen Vereinigung für Soziale
Sicherheit, Antwerpen (Belgien), zum
Thema „Soziale Sicherheit in einer Gesell-
schaft des langen Lebens“.

8. Mai 2003: „Freizügigkeit in der Europäi-
schen Union: Auswirkungen auf Soziale Si-
cherung im Gesundheitswesen vor dem
Hintergrund der Erweiterung“, Referat auf
dem 5. Europatag der Gesellschaft für Ver-
sicherungswissenschaft und –gestaltung
e.V. (GVG), Berlin.

22. Mai 2003: „Strategic Legislation as a
Means of the Community Method in the
Social Inclusion Framework”, Referat auf
der Internationalen Tagung “The Moderni-
zation of the European Social Model &
E.U. Policies and Instruments” des Griechi-
schen Ministeriums für Arbeit und Soziale
Sicherheit mit Unterstützung der Europäi-
schen Kommission im Rahmen des Works-
hop 2: Policies to Combat Social Exclusion:
Interaction between national and EU levels
via the OMC“, Ioannina (Griechenland).

31. Mai 2003: „Der europäische Weg.
Herausforderung an die Sozialpolitik“, Vor-
trag auf dem ersten ökomenischen Kirchen-
tag, Berlin.

4. Juni 2003: „Kartell-, vergabe-, förder-
und arbeitsrechtliche Grenzen“, Referat auf
dem Seminar zum Thema „Überleben im
Wettbewerb“ des Instituts für Gesundheits-
wissenschaften an der Technischen Univer-
sität Berlin, Berlin.

24. Juni 2003: „Arbeits- und sozialrechtli-
che Maßnahmen der Gemeinschaft zur Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit in Europa“,
Referat auf der Summer Conference des
Graduiertenkollegs „Die Zukunft des Euro-
päischen Sozialmodells“ der Georg August
Universität Göttingen, Göttingen.

25. Juni 2003: „Das Institutionelle System
der Europäischen Union“ und “Die Rechts-
ordnung der Europäischen Gemeinschaften
und ihre Einwirkung auf die Rechtsordnun-
gen der Mitgliedstaaten“, Referate auf der
Fachtagung „Europäisches Arbeitsrecht in
der Praxis“ der Europäischen Rechtsakade-
mie Trier (ERA), Trier.

11. Juli 2003: „Die Entwicklung der Sozi-
alpolitik in der Europäischen Union“, Refe-
rat auf der Tagung „Europäisches Sozialmo-
dell: Nationaler und transnationaler Sozial-
staat“ des Wissenschaftszentrum Berlin
(WZB), Berlin.

15. Juli 2003: „The Open Method of Co-
ordination – A new political strategy in the
field of social protection“, Referat auf dem
Discussion Roundtable of the Bertelsmann
Foundation “Migration and Integration in
an Enlarged European Union – Towards an
Operational Approach for Integration in Eu-
rope”, Brüssel: European Commission/DG
Justice and Home Affairs.

27. Juli 2003: „Nochmals: Wird es einen
europäischen Sozialstaat geben ?“, Referat
auf dem Symposium zu Ehren des 75. Ge-
burtstags von Hans F. Zacher München:
MPI Sozialrecht, München.

2. September 2003: “Panel Discussion
Part I: Social Services of General Interest”,
Referat auf der Tagung des Bundesmini-
steriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend und des Observatoriums für
die Entwicklung der sozialen Dienste in
Europa zum Thema „Social Services as
Services of General Interest in the EU –
Objectives, Reponsibilities and Condi-
tions“, Berlin.

3. – 5. September 2003: „Die armen Fami-
lien und der Arbeitsmarkt“, Fortbildungs-
veranstaltung des Rumänischen Ministeri-
ums für Arbeit und Solidarität in Zu-
sammenarbeit mit der Hanns Seidel Stif-
tung, München, Mangalia (Rumänien).
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14. September 2003: „Aktuelle Herausfor-
derungen für die Sozialpolitik in Deutsch-
land und Europa – am Beispiel der Alterssi-
cherung“, Referat auf einer Fachtagung der
Konrad-Adenauer-Stiftung in Rio de Janeiro
zum Thema „Neue Entwicklungen der So-
zialpolitik“, Rio de Janeiro.

16. September 2003: „Herausforderungen
für die Sozialschutzsysteme und anstehen-
de Reformen“ Referat auf dem Seminario
Internacional de Direitos Fundamentais Ju-
stica Social der Pontifica Universidade Ca-
tolica do Rio Grande do Sul/Faculdade de
Direito Porto Alegre (Brasilien).

17. September 2003: „Sozialpolitik und Sy-
steme der sozialen Sicherheit in den EU-
Staaten“ Referat auf einer Konferenz zum
Thema „Sozialpolitik und Reform der sozia-
len Sicherungssysteme – Die Erfahrungen
in den Vereinigten Staaten und Europa“ der
Konrad-Adenauer-Stiftung an der Bundes-
universität von Santa Catarina (Brasilien)
Florianopolis.

19. September 2003: „Sozialpolitik und so-
ziale Sicherheit in der Europäischen
Union“, Referat auf dem Internationalen
Colloquium „Sozialschutz in der Europäi-
schen Union, den Vereinigten Staaten und
Brasilien“ an der Pontificia Universidade
Catolica de Sao Paolo, Sao Paolo.

9. Oktober 2003: „Europarechtliche
Aspekte der Bürgerversicherung“, Referat
auf der Tagung „Bürgerversicherung“ des
Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit
und Sozialordnung, Familie und Frauen,
München.

11. November 2003: „Einführung in das
Europäische Sozialrecht“ Referat auf der
Tagung 32 2003 „Europäisches Sozialrecht“
der Deutschen Richterakademie Wustrau,
Wustrau.

12. November 2003: „Europäische Wirt-
schafts- und Sozialpolitik“ – Was ändert
sich mit dem Verfassungsvertrag?“ Referat
im Rahmen des DGB DIALOG NRW „Auf
dem Weg zu einer europäischen Verfas-
sung“, Düsseldorf.

4. Dezember 2003: „Die Durchführung der
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 in den
EU-Staaten unter besonderer Berücksichti-
gung der nationalen und Europäischen Ge-
richtsbarkeit“ Bericht an die Europäische
Kommission/Generaldirektion Beschäfti-
gung und Soziale Angelegenheiten im Rah-
men des Observatoriums für die soziale Si-
cherheit der Wanderarbeitnehmer in den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union
Brüssel.

9. Dezember 2003: „Der Entwurf eines
Europäischen Verfassungsvertrages durch
den Konvent für die Zukunft Europas: Aus-
wirkungen auf die Sozialpolitik“ Vortrag vor
dem Ausschuss „Internationale Angelegen-
heiten“ des Deutschen Vereins für öffentli-
che und private Fürsorge, Berlin (Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend).

Hans F. ZACHER: (eine Auswahl)

13. Januar 2001: „Die europäische Sozial-
politik als Beispiel für den institutionellen
Irrweg der Europäischen Gemeinschaften“
in der Sabbatina in München (Fortsetzung
am 2. 6. 2001).

5. Februar 2001: „Die Dilemmata des
Wohlfahrtsstaates“ in der Bayerischen Aka-
demie der Wissenschaften in München.

8. Mai 2001: „Der Sozialstaat an der Wen-
de zum neuen Jahrtausend“ im Kaufmanns-
kasino München.

29. Januar 2002: „Wird es einen europäi-
schen Sozialstaat geben? im Institut für Öf-
fentliches Recht der Albert-Ludwigs-Uni-
versität Freiburg.

8./9. März 2002: „Dimensionen eines sozi-
alen Europa“ auf der Tagung der Kath. Aka-
demie in Bayern: „Europas Erbe – Europas
Zukunft: demokratisch und sozial. Perspek-
tiven für ein bürgernahes Europa“ in Nürn-
berg.

19. Juli 2002: Ansprache anlässlich der
Überreichung der Festschrift zum 68. Ge-
burtstag an Prof. v. Maydell in München.

77

V. VORTRÄGE UND

LEHRVERANSTALTUNGEN



28. September 2002: Ansprache zum 60.
Geburtstag von Professor Ruland im Kloster
Eberbach. 

14. Oktober 2002: Ansprache anlässlich
der Feierstunde des VDR zum 60. Geburts-
tag von Franz Ruland in Berlin.

15. Oktober 2002: Ansprache (i.V. des
Präsidenten) in der Festveranstaltung an-
lässlich der Emeritierung von Prof. Frowein
und des Eintritts von Prof. v. Bogdandy im
MPI für ausl. öffentl. Recht und Völker-
recht in Heidelberg.

7. Dezember 2002: Festvortrag „Deutsch-
land den Deutschen? Die wechselvolle Ge-
schichte des sozialen Einschlusses im
Deutschland des 19. und 20. Jahrhunderts
in der Jahressitzung der Bayerischen Akade-
mie der Wissenschaften in München. 

2. – 6. Mai 2003: „Globalisierung, Gover-
nance und Wissen“ anlässlich der IX. Ple-
narversammlung der Päpstlichen Akademie
für Sozialwissenschaften, Vatikanstadt.

30. Juni 2003: Ansprache anlässlich des
Empfangs im Rahmen des Wissenschaft-
lichen Kolloquiums zum 75. Geburtstag
von Hans F. Zacher im MPI Sozialrecht in
München.

8. Juli 2003: Ansprache anlässlich des
Abendessens des Präsidenten zum 75. Ge-
burtstag von Hans F. Zacher im Präsiden-
tenhaus in München.
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2. Lehrveranstaltungen

Ulrich BECKER (ab 2002):

WS 2002/2003: Übungen im Öffentlichen
Recht für Anfänger (2st.), Universität Re-
gensburg.

WS 2002/2003: Vorlesung im Wahlfach
12, Sozialrecht, Sozialrecht I: „Grundlagen
und Sozialversicherungsrecht“ (2st.), LMU
München.

SS 2003: Seminar im Öffentlichen Recht,
„Rechtsfragen der Zuwanderung nach
Deutschland und Europa“ (2st.), LMU
München.

WS 2003/2004: Vorlesung im Öffentlichen
Recht: Verwaltungsrecht II (Kommunal-
recht) (2st.), LMU München.

WS 2003/04: (mit Alexander Graser) Se-
minar im Öffentlichen Recht „Dimensionen
rechtlicher Gleichheit – dogmatische, ver-
gleichende und theoretische Aspekte“
(2st.), LMU München.

2003/2004: Course „EC Social Security
Law (except coordination)“ im Rahmen des
Programms “European Master in Social Se-
curity” an der Katholischen Universität
Leuven, Belgien.

10. März 2003: Gastvorlesung an der
Ghent University, Faculty of Law, Depart-
ment of Social Law: “Basic economic free-
doms and public health services in Euro-
pe”.

27. Oktober 2003: Gastvorlesungen an der
Universität Ljubljana, Slowenien: 1. „Intro-
duction to German Social Insurance Law”,
2. „Recent developments in old age pen-
sions”, 3. „Recent developments in health
insurance”.

Carlos L. COTA:

2001 – 2003: „Basics in Legal English“,
Ludwig-Maximilians-Universität München,
Juristische Fakultät (2st.).

Alexander GRASER:

WS 2001/02, SS 2002, WS 2002/03, SS
2003: 2-std. Arbeitsgemeinschaft im Öf-
fentlichen Recht an der LMU München.

WS 2003/04 (mit Prof. Becker): Seminar
"Dimensionen rechtlicher Gleichheit", (das
Seminar findet Anfang 2004 statt, die Vor-
besprechungen fielen in 2003).

Andreas HÄNLEIN (bis 2002):

WS 2000/2001: Vertretung einer zivil-
rechtlichen C 3- Professur an der Univer-
sität München.

SS 2001: Vertretung einer zivilrechtlichen
C 4-Professur an der Ludwig-Maximilians-
Universität München

WS 2001/2002: Lehrveranstaltungen als
Privatdozent an der Universität Freiburg/Br.
SS 2002: Vertretung der Professur Fachge-
biet Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht,
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften.an
der Universität Kassel
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Otto KAUFMANN:

2001 – 2003: Seminare über deutsches,
französisches und europäisches Arbeits-
und Sozialrecht, Institut de travail, Univer-
sité Robert Schuman, Straßburg. 

2001 – 2003: DEA (Diplôme d’études ap-
profondies), Licence und Magistère franco-
allemand de droit des affaires: Europäi-
sches Sozialrecht, deutsches Arbeits- und
Sozialrecht, Faculté de droit, Université Ro-
bert Schuman, Straßburg.

10. Dezember 2003: Vorlesung über deut-
sches. Sozialrecht im DESS (Diplôme d’é-
tudes supérieures spécialisées) de protec-
tion sociale, Université Rennes I, Rennes.

8. April 2003: Les retraites en droit com-
paré, FGTE, Université Robert Schuman,
Straßburg.

Bernd Baron VON MAYDELL:

25. Mai 2001: Vorlesung (6 Stunden) über
„Social Security Law (Social Law) of the
European Union“ im Rahmen des Postgra-
duiertenstudiums zum Europäischen Ge-
meinschaftsrecht an der Juristischen Fakul-
tät in Rijeka, Kroatien.

2. Juni 2001: Vorlesung im Rahmen eines
Seminars veranstaltet von der FES in Istan-
bul und TÜSES (Türkische Stiftung für So-
ziale, Wirtschaftliche und Politische For-
schungen) zum Thema „Soziale Sicherheits-
systeme im Jahre 2000: Probleme und Lö-
sungsalternativen“, Hotel Dedeman, Esen-
tepe.

2001/2002: Gastprofessur Universität Ant-
werpen, Vorlesungen über Internationales
und Europäisches Arbeits- und Sozialrecht.

Angelika NUSSBERGER (bis 2001):

2001: Lehrauftrag für russisches Recht,
Ludwig-Maximilians-Universität München.

Hans-Joachim REINHARD:

2003: Fachhochschule Fulda, Sozialrecht
(Arbeitsförderungsrecht SGB III), Staats-
und Verfassungsrecht, Betreuungs-, Vor-
mundschafts, Adoptions- und Pflegschafts-
recht.
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VI. Stipendiaten und Gäste



1. Stipendiaten

01.04.2001 – 30.09.2001:
Prof. Yasushi IGUCHI, Kwansei Gakuin
University, Nishinomiya/Japan.

01.06.2001 – 30.09.2001:
Jana CAPEKOVA, Rechtswissenschaftliche
Fakultät der Universität Trnava, Lehrstuhl
für Arbeits- und Sozialrecht, Slowakische
Republik.

11.07.2001 – 30.09.2001:
Prof. Dr. Ali SÖZER, DEÜ.Iktisadi ve Idari
Bilimler Fakültesi, Buca/Izmir/Türkei.

10.08.2001 – 2209.2001:
Prof. Kotaro TANAKA, Yamaguchi Prefec-
tural University, Faculty of Social Welfare,
Yamaguchi/Japan.

17.09.2001 – 28.02.2002:
Jing CHEN, Associate Researcher, Institute
for Labour Science Studies, Ministry of La-
bor and Social Security, Peking/China.

05.11.2001 – 10.11.2001:
George MPEDI, Rand Afrikaans University,
Auckland Park, Südafrika.

15.01.2002 – 28.02.2002:
Grega STRBAN, Univerza v Ljubljani,
Pravna Fakulteta, Ljubljana, Slowenien.

01.02.2002 – 31.03.2002:
Mag. Alpay HEKIMLER, University of
Istanbul, Iktisat Fakültesi, Istanbul/Türkei.

04.02.2002 – 04.03.2002:
Dr. Nada BODIROGA-VUKOBRAT,
Universität Rijeka, Pravi Fakultet, Rijeka/
Kroatien.

01.04.2002 – 31.07.2002:
Prof. Dr. jur. Miyoko MOTOZAWA,
University of Tsukuba, Institute of Social
Science, Tsukuba,/Japan.

01.07.2002 – 31.08.2002:
Professor Dr. jur. Makoto ARAI, LL.M.,
Gakuen Nishimachi, Tokio/Japan.

02.07.2003 – 21.09.2003:
Prof. Yan Yuan CHENG, Assistant Profes-
sor, Universität Peking/China.

01.03.2003 – 31.03.2003:
Grega STRBAN, Univerza v Ljubljani,
Pravna Fakulteta, Ljubljana, Slowenien.

23.6. – 11.7.2003:
Dr. Peter HERRMANN, European Social,
Organisational and Science Consultancy –
ESOSC The Jasnaja Poljana Clonmoyle Ag-
habullogue Co. Cork, Irland und University
College Cork, Dept. of Applied Social
Studies, Cork, Co. Cork, Irland.
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2. Gäste

2001

26.10.1999 – 23.8.2002:
Dr. Beatrix KARL, Institut für Arbeitsrecht
und Sozialrecht der Karl-Franzens-Univ.
Graz, Österreich. Arbeit an der Habilitation
„Der Zusammenhang zwischen dem
europäischen Wettbewerbsrecht sowie der
Dienstleistungs- und Warenverkehrsfreiheit
in Europa einerseits und nationaler
Gesundheitspolitik andererseits“.

1.9.2000 – 31.3.2001:
Dr. Hardy LANDOLT, Glarus, Schweiz.
Recherchen zum Behindertenrecht der
europäischen Länder und der EU.

1.1. – 24.3.2001:
Frau Nuria PUMAR BELTRÁN, Universi-
dad Pompeu Fabra, Facultad de Dret,
Barcelona, Spanien. Forschungsthema: Die
europäische aktive Arbeitsmarktpolitik und
ihre Auswirkungen auf die Arbeitslosenver-
sicherung in den EU-Mitgliedstaaten.

2.4.2001 – 31.3.2002:
Prof. Dr. Yasushi IGUCHI, Wirtschaftswis-
senschaftliche Fakultät der Kwansei Gakuin
Universität, Nishinomiya, Japan. For-
schungsthemen: 1) Effektivität der Beschäf-
tigungspolitik als Policy-Mix in Deutschland
und Japan. Versuch der Bilanzierung von
Ausgaben und Wirkungen relevanter Maß-
nahmen inkl. Sozialleistungen; 2) Sozialver-
sicherung und Arbeitslosigkeit: gegenseitige
Wirkung, ihre Mechanismen und Reform-
vorschläge für Deutschland und Japan; 3)
Vergleich der industriellen Restrukturierung
in Deutschland und Japan und die Konse-
quenzen auf dem Arbeitsmarkt in den 90er.

1.6. – 30.9.2001:
Frau Mgr. Jana CAPEKOVA, Rechtswissen-
schaftl. Fakultät der Universität Trnava,
Lehrstuhl für Arbeits- und Sozialrecht, Slo-
wak. Rep. Forschungsthema: „Das verfas-
sungsrechtliche Sozialstaatsprinzip in der
Bundesrepublik Deutschland – Bedeutung
der deutschen Erfahrungen für die
Slowakei“.

8.6. – 16.8.2001:
Prof. Dr. Kwang-Seok CHEON, Hallym
University, Department of Law, Kangwon-
do, Korea. Forschungsthema: „Wachstum
und Anpassung des Sozialrechts bei der Ge-
staltung des Sozialstaates in der Republik
Korea“ oder anders ausgedrückt „Forschung
auf dem Gebiet internationaler Standards
des Sozialrechts und Koordinierung des So-
zialrechts mit Blick auf die Erfordernisse in
der Republik Korea“.

9. – 27.7.2001:
Dr. Ingo SARLET, Professor für Verfas-
sungsrecht und Grundrechtstheorie an der
Katholischen Universität in Porto Alegre
und an der Richterakademie in Porto
Alegre, Brasilien. Forschungsthema:
„Menschenwürde, soziale Grundrechte und
Privatrecht“.

22. – 31.7.2001:
Frau Prof. Dr. Miyoko MOTOZAWA,
Osaka, Japan, Forschungsthema: „Probleme
der japanischen Pflegeversicherung“.

11.7. – 30.9.2001:
Prof. Dr. Ali Nazim SÖZER, DEÜ. Iktisadi
ve Idari Bilimler, Fakültesi Buca, Izmir,
Türkei. Forschungsthema: „Auslegungsme-
thoden im Recht der sozialen Sicherheit“.

3.8. – 10.9.2001:
Prof. Dr. Makoto ARAI, Chiba University,
Faculty of Law and Economics, Japan. For-
schungsprojekt: „Behindertenrecht“.

10.8. – 22.9.2001:
Prof. Dr. Kotaro TANAKA, Yamaguchi-
Prefectural-University, Faculty of Social
Work, Yamaguchi-shi, Japan. Forschungs-
thema: „Weiterentwicklung der gesetzlichen
Krankenversicherung im Zusammenhang
mit dem Risikostrukturausgleich“.

30.8. – 20.9.2001:
Prof. Dr. Kazuaki TEZUKA, Chiba Univer-
sity, Department of Law, Chiba, Japan. For-
schungen auf dem Gebiet der Pflegefall-
und Krankenversicherung.
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17.9.01 – 28.02.2002:
Herr CHEN Jing, Associate Researcher,
Institute for Labour Science Studies,
Ministry of Labor and Social Security,
Peking. Forschungsthema: „Administration
of social security funds, unemployment
insurance in Germany, pension plans,
medical care“.

8.10. – 22.11.2001:
Frau Daleen VAN DER NEST, Vista Uni-
versity, Faculty of Law, Pretoria, Mamelodi,
RSA (über Prof. Jorens). Forschungsthema:
„Compensation for loss of earning capacity
in South African law“.

5. – 10.11.2001:
George MPEDI, Rand Afrikaans University,
Auckland Park, RSA (über Prof. Marius
Olivier). Recherchen zu seiner Dissertation:
„Redesigning the South African unemploy-
ment protection system: a socio-legal
enquiry“.

19.11. – 8.12.2001:
Olga ANGELOPOULOU, National and
Capodistrian University of Athens, Institute
of Social Insurance, Health and Assistance,
Forschungsthema: “Sozialrecht im Ver-
gleich”.

26.11.2001 – 6.3.2002:
Frau Dr. Ildikó PÁKOZDI, Central Admini-
stration of the National Pension Insurance
Hungary, Budapest. Forschungsthema:
“Theoretical and empirical approaches to
the employability and integration of people
with disabilities in the EU Member States”.

2002

26.10.1999 – 23.8.2002:
Dr. Beatrix KARL, vgl. 2001.

2.4.2001 – 27.3.2002:
Prof. Dr. Yasushi IGUCHI, vgl. 2001.

17.9.2001 – 28.2.2002:
Herr CHEN Jing, Associate Researcher,
Institute for Labour Science Studies, Mini-
stry of Labor and Social Security, Peking.
Forschungsthema: „Administration of social
security funds, unemployment insurance in
Germany, pension plans, medical care“.

26.11.2001 – 6.3.2002:
Frau Dr. Ildikó PÁKOZDI, vgl. 2001.

15.1. – 28.2.2002:
Herr Grega STRBAN, Univerza v Ljubljani,
Pravna Fakulteta, Ljubljana, Slowenien.
Forschungsthema: „Rechtsstatus der ver-
sicherten Personen in der gesetzlichen
Krankenversicherung“.

1.2. – 30.3.2002:
Herr Alpay HEKIMLER, Istanbul
Üniversitesi, Iktisat Fakültesi Calisma
Eko.Bölümü, Istanbul. Forschungsthema
(Dissertation): „Human Resource
Management bei in Deutschland tätigen
multinationalen Unternehmen“.

4.2. – 4.3.2002:
Dr. Nada BODIROGA-VUKOBRAT,
Juristische Fakultät der Universität Rijeka,
Kroatien. Forschungsthema: „Gleichbe-
handlung von Mann und Frau im EG-
Recht“.

1.4. – 31.7.2002:
Prof. Dr. Miyoko MOTOZAWA, Universität
Tsukuba, Institut für Sozialwissenschaft,
Tsukuba/Ibaraki, Japan. Forschungsthema:
„Probleme der Pflegeversicherung in
Deutschland und Japan“.

1.5.2002 – 31.1.2003:
Miryam MEILE, lic.iur., Freiburg, Schweiz.
Arbeit an ihrer Dissertation „Alleinerzie-
hung im Familien- und Sozialrecht“.
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1.7. – 28.9.2002:
Prof. Dr. Carmelo MESA-LAGO,
University of Pittsburgh, Faculty of Arts
and Sciences, Department of Economics,
Pittsburgh/USA. Studien zur Alters-
sicherung.

3. – 27.7.2002:
Irène POLITIS, Universität Paris-I
Panthéon Sorbonne, Forschungsthema:
„Sozialrecht im Vergleich“ (PhD-Studium).

15.7. – 23.8.2002:
Prof. Dr. Makoto ARAI, The University of
Tsukuba, Tokyo/The Institute for Advanced
Postgraduate Studies of Business Law.
Forschungsthema: „Die soziale Sicherheit
in der überalterten Gesellschaft und die
Rolle des Rechts“.

15.7. – 2.8.2002:
Dr. Ingo SARLET, Katholische Universität
und Richterakademie, Porto Alegre,
Brasilien. Forschungsthema: „Soziale
Grundrechte, Menschenwürde und Privat-
recht“.

1.10.2002 – 20.3.2003:
Ovidiu-Adrian TUDORACHE, National
Agency for Employment, Bukarest,
Rumänien. Forschungsthema:
“Koordinierung der Systeme für soziale
Sicherheit in der Europäischen Union“.

1.10.2002 – 20.3.2003:
Ioan-Alexandru ILIE, National Agency for
Employment, Bukarest, Rumänien. For-
schungsthema: „Die soziale Politik in der
Arbeitsförderung – Staatsunterstützungen
in der Europäischen Union“.

4. – 11.11.2002:
Prof. Dr. Kazuaki TEZUKA, Universität
Chiba, Japan, Forschungsthema: “Sozial-
recht im Vergleich Deutschland - Japan“.

25.11. – 20.12.2002:
Prof. Dr. Herbert SZURGACZ, Universität
Wroclaw, Polen. Recherchen auf dem
Gebiet des europäischen Sozialrechts.

2003

1.5.2002 – 31.1.2003:
Miryam MEILE, vgl. 2002.

1.10.2002 – 20.3.2003:
Ovidiu-Adrian TUDORACHE, vgl. 2002.

1.10.2002 – 20.3.2003:
Ioan-Alexandru ILIE, vgl. 2002.

1. – 31.3.2003:
As.mag. Grega STRBAN, Univerza v
Ljubljani, Pravna Fakulteta, Ljubljana,
Slowenien. Forschungsthema: „Rechts-
status der versicherten Personen in der
gesetzlichen Krankenversicherung“.

10. – 15./16.6.2003:
Prof. Dr. Erwin MURER, Universität Frei-
burg i.Ue., Seminar für Arbeits- und Sozial-
versicherungsrecht, Freiburg, Schweiz. For-
schungsthema: „Berufliche Eingliederung
von vor allem Versicherten mit psychischen
Problemen“.

23.6. – 11.7.2003:
Dr. Peter HERRMANN, European Social,
Organisational and Science Consultancy –
ESOSC The Jasnaja Poljana Clonmoyle
Aghabullogue Co. Cork, Irland und
University College Cork, Dept. of Applied
Social Studies, Cork, Co. Cork, Irland.
Forschungsthema: „Personenbezogene
Dienstleistungen und soziale Einrichtungen
in vergleichender und europäischer
Perspektive“.

26.6. – 6.7.2003:
Prof. Dr. Jan JONCZYK, Universität
Wroclaw, Polen. Forschungsthema: „Sozial-
risiko ‚Ungesundheit’ und Formen der Absi-
cherung“.

1. – 25.7.2003:
Dr. Ingo SARLET, Porto Alegre, Brasilien.
Forschungsthema: “Menschenwürde, sozia-
le Grundrechte und Privatrecht”.
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2.7. – 21.9.2003:
Ass. Prof. CHENG Yanyuan, Peking,
China. Forschungsthema: „Comparative law
between social jurisdiction in Germany and
the judicial settlement of disputes in social
law cases in the P.R. China“.

1. – 29.8.2003:
Dr. Beatriz GUTIERREZ-SOLAR CALVO,
Madrid, Spanien, Forschungsthema:
„Sozialrecht im Vergleich“.

1. – 29.8.2003:
Dr. Jesus LAHERA FORTEZA, Madrid,
Spanien, Forschungsthema: „Sozialrecht im
Vergleich“.

22.7. – 22.8.2003:
Prof. Dr. Miyoko MOTOZAWA, Osaka,
Japan, Forschungsthema: „Probleme der
japanischen Pflegeversicherung“.

4. – 28.8.2003:
Prof. Dr. Makoto ARAI, The University of
Tsukuba, Tokyo/The Institute for Advanced
Postgraduate Studies of Business Law.
Forschungsthema: “Die soziale Sicherheit
in der überalterten Gesellschaft und die
Rolle des Rechts“.

26.8. – 5.9.2003:
Prof. Dr. Wolfgang SCHÜTTE, Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften
(HAW) Hamburg, FB Sozialpädagogik,
Arbeitsbereich Pflege & Management.
Forschungsthema: „Sozialstaat und Human-
dienstleistungen“.

5. – 27.9.2003:
Prof. Dr. Kazuaki TEZUKA, Faculty of Law
and Economics, University of Chiba, Japan.
Vorbereitung des Deutsch-Japan. Symposi-
ums vom 7.-9.10.03 in Tokyo; Forschungs-
themen: “Aktuelle Gesundheitsreform und
“Rentenreform mit Blick auf die demogra-
phische Entwicklung in Deutschland“.

6.10. – Mitte Dezember 2003:
Elena HRITCU, National House for
Pensions and Other Social Insurance
Rights, Ministry of Labour, Social Solidarity
and Family, Bukarest, Rumänien: For-
schungsthema: “Koordinierung der Systeme
für soziale Sicherheit (im Pensionsbereich)
in der Europäischen Union“.
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1. Personalia 

Wissenschaftliche Mitglieder

Prof. Dr. Ulrich Becker, LL.M. (EHI)
Geschäftsführender Direktor (ab 2002)

Prof. Dr. Bernd Baron von Maydell
Emeritus 

Prof. Dr. Hans F. Zacher
Emeritus

Fachbeirat

Prof. Dr. Jos Berghman, Leuven
Prof. Dr. Dagmar Coester-Waltjen,
München
Prof. Dr. Danny Pieters, Leuven
Prof. Dr. Franz Ruland, Frankfurt/M.
Prof. Dr. Bruno Simma, München
Prof. Dr. Michael Stolleis, Frankfurt/M.
Prof. Dr. Petr Tröster, Prag 

Referenten/innen

Carlos L. Cota (ab 2002)
Dr. Barbara Darimont (ab 2002)
Dr. Alexander Graser, LL.M. (Harvard)
PD Dr. Andreas Hänlein (bis 2002)
Dr. Eva-Maria Hohnerlein
Dr. Otto Kaufmann
Dr. Peter A. Köhler
George Mpedi, LL.M. (ab 2003)
Dr. Angelika Nußberger (bis 2001)
Prof. Dr. Hans-Joachim Reinhard
Ass. Friso Ross (ab 2003)
Dr. Bernd Schulte
Dr. Christina Walser (ab 2003)

Bibliothek

Christiane Hensel (Leitung)
Petra Golombek (bis 2002)
Irina Neumann (ab 2003)
Eliane Rammler
Andrea Scalisi
Melanie Winkler (ab 2003 ATZ bis 2004)

Sekretariat

Vera Rosburg

Roswitha Ellwanger

Herta Fricke

Kuratorium

Prof. Dr. Friedrich Buttler, Genf
Dr. Rob Cornelissen, Brüssel 
Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier, Karlsruhe
Dr. Günther Sokoll, St. Augustin
Staatsministerin Christa Stewens,
München
Dr. Werner Tegtmeier, St. Augustin
Johan Verstraeten, Brüssel
Prof. Dr. Georg Wannagat, Kassel
Dr. Manfred Wienand, Berlin
Matthias von Wulffen, Kassel

Schreibdienst und weitere
Serviceleistungen

Marlin Freise
Gabriele Klauda (bis 2002)
Werner Pfaffenzeller
Dr. Martha Roßmayer
Ingrid Werner-Böll (ab 2003 ATZ bis 2005)
Heike Wunderlich

Übersetzungsdienst

Esther Ihle (ab 2002)
Eva Lutz
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Doktoranden/innen

Christian Auktor (bis 2002)
Barbara Darimont (bis 2002)
Marcus Goebel (bis 2002)
Monika Goller (ab 2002)
Roland Klein (bis 2002)
Martin Landauer (ab 2003)
Claudia Matthäus (ab 2003)
Angelika Schmidt (bis 2002)
Ariane Wiedmann (ab 2002)

Wissenschafliche Hilfskräfte

Katrin Christiansen (bis 2002)
Maria Grienberger-Zingerle (bis 2003)
Melanie Höveler (bis 2003)
Nikolai Kley (2003)
Simone Knab (ab 2003)
Matthias Knecht (ab 2001)
Claudia Laes (ab 2003)
Michael Nunner (2003)
Quirin Vergho (ab 2003)

Studentische Hilfskräfte

Michael Baba (2001)
Axel Bachmeier ((2001)
Martin Breuer (ab 2002)
Lena Dobnig (2003)
Carolin Drägert (ab 2003)
Kim Heimerer (bis 2003)
Pia Jaeger (ab 2002)
Eirini-Nektar Kitsara (ab 2003)
Dimitrios Kremalis (2002)
Claudia Matthäus (2002)
Claudia Mayer (ab 2003)
Christian Mayr (2002)
Hana Meyer (ab 2003)
Michael Nunner (2003)
Christine Regnauer (ab 2003)
Jens Riech (2001)
Marc Schenk (bis 2002)
Dan Tidten (ab 2003)
Sabine Tobies (2003)
Christine Wachter (ab 2003)
Carola Winkler (2001)

Verwaltung 
(gemeinsam mit MPI für Psychol.
Forschung)

Josef Kastner (Leitung)
Annemarie Batzek
Jutta Czöppan
Daniela Gratzl
Elfriede Hurmer
Karl-Heinz Katzbach
Sylvia Klemm
Christine Moser (ab 2003)
Hans Puchberger
Michael Reinert
Hermann Spiegl

EDV
(gemeinsam mit MPI für Psychol.
Forschung)

Dr. Andreas Wohlschläger (Leitung)
Fiorello Banci
Karl-Heinz Honsberg
Henryk Milewski
Axel Römmelmayer
Andreas Schmidt
Max Schreder
Alfons Schwarz (bis 2001)
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2. Bibliothek

Die Bibliothek bietet mit ihrer Sammlung an
Spezialliteratur zum ausländischen und
internationalen Sozialrecht einen einzigarti-
gen Bestand an Gesetzesmaterialien und Li-
teratur aus über 100 Ländern, zum überwie-
genden Teil in Originaltexten. Hinzu kom-
men sehr spezifische Sammelgebiete zu je-
weiligen Forschungsprojekten und Literatur
zu Themen, die aufgrund der aktuellen poli-
tischen Entwicklungen in Europa an Bedeu-
tung gewinnen, wie beispielsweise die EU-
Osterweiterung. Ergänzende Rechtsgebiete
(z.B. Europarecht, Arbeitsrecht, Wirt-
schaftsrecht) sind in ihrer wesentlichen Ba-
sisliteratur repräsentiert.

Die Bibliothek umfaßt derzeit - Stand 31.
Dezember 2003 – ca. 77.500 Bände, davon
200 Loseblattsammlungen, ca 7.140 gebun-
dene Zeitschriften und Fortsetzungswerke
und 246 laufende Zeitschriften – davon 121
deutsche und 125 ausländische sowie 7 Zei-
tungen. Der Bestand wächst jährlich um ca.
2200 Veröffentlichungen.

Die Publikationen der wissenschaftlichen
Mitarbeiter/innen werden  archiviert und
seit kurzem auf einem zentralen elektroni-
schen Server (eDoc) der Max-Planck-Ge-
sellschaft zur Verfügung gestellt. Außerdem
werden 4 mal jährlich Neuerwerbungslisten
in gedruckter Form und auf der Homepage
des Bibliothekskataloges veröffentlicht.

Der gesamte Bestand von Monographien
und Zeitschriften sowie alle Bestellungen
sind im Online-Katalog nachgewiesen. Die
Recherchen ermöglichen Bibliotheksbenut-
zern und Mitarbeitern einen schnellen und
effektiven Zugriff zum Bibliotheksbestand.
Im August 2001 wurde das alte elektroni-
sche Bibliothekssystem abgelöst durch das
moderne leistungsfähige international re-
nommierte System Aleph. Im Rahmen eines
einjährigen Projektes wurde zusammen mit
10 anderen Pilotbibliotheken ein in der Bi-
bliothekslandschaft einzigartiges Konzept
entwickelt. Das System wird auf einem zen-
tralen Server in Göttingen verwaltet, die ein-

zelnen Bibliotheken greifen auf die von ih-
nen entwickelte und für ihre Bedürfnisse
spezifische Anpassung zu. Der gesamte Be-
stand wurde in das neue System transferiert,
die Oberfläche des Webkataloges wurde be-
nutzerfreundlicher gestaltet, und es wird
jetzt auch eine englische Version angeboten.
Mittlerweile setzen über 30 Max-Planck-Bi-
bliotheken Aleph ein, und es besteht die
Möglichkeit, über Vlib (Informationsportal
der MPG) auf die Bestände zuzugreifen.

Neben dem Online-Katalog stehen dem Be-
nutzer Online-Datenbanken und Datenban-
ken auf CD-ROM zur Verfügung. Die Bi-
bliothek bietet darüber hinaus Informatio-
nen und Recherchemöglichkeiten zu be-
stimmten Themen aus juristischen und all-
gemeinbibliographischen Quellen im Inter-
net. Das betrifft sowohl die für die Max-
Planck-Institute frei zugänglichen elektroni-
schen Zeitschriften (EZB) als auch Online-
Datenbanken einiger Verlagskonsortien, mit
denen institutsübergreifend Verträge beste-
hen. Über Internet bestehen weitere Nut-
zungsmöglichkeiten von Bibliotheken, Da-
tenbanken, elektronischen Zeitschriften und
anderen relevanten Diensten.

Bücher, die in der Bibliothek nicht vorhan-
den sind, werden von der Bayerischen
Staatsbibliothek oder anderen umliegenden
Bibliotheken besorgt. Für dringend benötig-
te Literatur, die nicht in München verfügbar
ist, wird ein Dokumentlieferdienst genutzt,
der sowohl Zeitschriftenaufsätze (in der Re-
gel per email) als auch Bücher verschickt.

Der Leihverkehr über den Dokumentliefer-
dienst und mit den benachbarten Bibliothe-
ken – der Bayerischen Staatsbibliothek, der
Bibliothek des Ludwig-Maximilian-Universi-
tät, München u.a. – führte im Berichtszeit-
raum 2001 bis 2003 zu rd. 2000 Entleihun-
gen.

Außer den ausländischen Gästen, die über
einen längeren Zeitraum in Institut arbeite-
ten, benutzten ca. 470 Gäste die Bibliothek.
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3. Homepage und Internet

Es wurde damit begonnen, das Internet-Por-
tal des Instituts stärker zu akzentuieren, um
der Öffentlichkeit nützliche Informationen
über unsere Aktivitäten, Struktur und Publi-
kationen zugänglich zu machen und den Zu-
griff auf forschungsrelevantes Material auf
dem Gebiet des ausländischen und interna-
tionalen Sozialrechts weiter zu verbessern.

www.mpisoc.mpg.de

Der erste Schritte wurde bereits mit der Re-
gistrierung von „mpisoc“ als Subdomäne und
der anschließenden Einrichtung der neuen
Website vollzogen. Design und Layout von
mpisoc richteten sich nach den gängigen An-
sprüchen, die Website-Nutzer an ein moder-
nes und gut strukturiertes Kommunikations-
mittel stellen. Dabei mussten zum einen die
von der Max-Planck-Gesellschaft vorgegebe-
nen Erkennungsstandards sowie die im
World Wide Web allgemein gebräuchlichen
Modelle und Muster berücksichtigt werden.
Zum anderen aber soll die Website die Indi-
vidualität des Instituts und seines Teams
zum Ausdruck bringen. Die Herausforde-
rung bestand vor allem darin, technische
Funktionalität mit graphischen Elementen
zu verbinden – Elemente, die dem Nutzer
themenbezogene Verknüpfungen bieten und
mithin die Präsentation insgesamt interes-
santer gestalten, ohne Kompatibilität und
Datenübertragungsgeschwindigkeit zu be-
einträchtigen. Um Effizienz und Kontinuität
der Struktur zu gewährleisten, wurde ein
System gewählt, mit dem der gesamte Inhalt
der Website in einer Schablone modifiziert
werden kann.

Implementierung

Nachdem man sich für das Design entschie-
den hatte, ging es auch bei der Implemen-
tierung darum, Inhalte zu verwenden, die
den schnellen Zugriff auf Web-Informatio-
nen ermöglichen, deren Updates und Bear-
beitung vereinfachen und zugleich die Da-
tenintegrität verschiedener Publikationsfor-
men sicherstellen. Als wichtigster Schritt
auf dieser Ebene galt die Vereinheitlichung
von Informationsquellen in Form von Daten-
banken. Die Gestaltung der zur Erzeugung
dynamischer Websites eingesetzten Daten-
banken zielte auf höchstmögliche Effizienz,
um jede Verlangsamung der Datentransfer-
rate zu vermeiden. Überdies sollte ein Sys-
tem geschaffen werden, das in der Lage ist,
regelmäßige Ausdrücke in diversen Spra-
chen zu erstellen, ohne dabei die Kerninfor-
mationen der unterschiedlichen Datenfelder
modifizieren zu müssen.

Nicht dynamisch generierte Abschnitte, d.h.
Inhalte, die sich ausschließlich aus Web-
orientiertem Material zusammensetzen,
wurden ebenso in Bausteine bestehend aus
reinen Texteinfügungen zerlegt, um sie in
vorformatierte Webseiten eingliedern zu
können. Ziel dabei war es, eine schnelle Be-
arbeitung zu ermöglichen und den Inhalt der
Website unabhängig von Layout oder Design
aufzubewahren. Diese Konzeptionen zeigen
nun bereits ihre Vorzüge bei den Koopera-
tionsgesprächen zwischen den rechtswissen-
schaftlichen Max-Planck-Instituten im Hin-
blick auf die Zusammenlegung von Ressour-
cen im Bereich der Web-Entwicklung.
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Websites auf dem Gebiet des Rechts

Heute entsprechen die meisten Websites
bestimmten Layout-„Traditionen“, die sich
mit leicht erkennbaren Strukturen für den
Nutzer als erfolgreich erwiesen haben, was
sich wiederum in allgemeiner Akzeptanz
niederschlägt. Gewisse Gruppierungen so-
wohl aus der Wissenschaft als auch inner-
halb einzelner Berufsstände haben überdies
eine Art Konsens darüber erzielt, welche Er-
wartungen an eine „erfolgreiche“ Website zu
stellen sind. Angesichts dieser Tatsache, ver-
bunden mit der Erkenntnis, dass auf einem
bestimmten Gebiet tätige Forschungsinsti-
tutionen generell ähnliche Bedürfnisse auf-
weisen, haben die juristischen Institute der
Max-Planck-Gesellschaft einen Koopera-
tionsrahmen erstellt, der dazu dienen soll,
Ressourcen zusammenzulegen und den
Website-Besuchern – in einem gewissen
Umfang – branchenspezifische Informatio-
nen zu den jeweils erforschten Rechtsdiszi-
plinen eines Instituts gemeinsam bereitzu-
stellen. 

Entwicklung

Das World Wide Web hat im vergangenen
Jahrzehnt erstaunliche Entwicklungsschritte
vollzogen; eine Verlangsamung dieser Ten-
denz ist nicht in Sicht. Mithin war es auch
für Wissenschaftler noch nie so einfach –
zumal jene, die international oder grenzüber-
schreitend tätig sind – an Informationen
heranzukommen und sie zu vergleichen.
Selbst unter Juristen, die sich bekannterma-
ßen streng an gedrucktes Material halten,
sind die durch das Internet erhältlichen Pu-
blikationen zu einer unentbehrlichen Quelle
geworden und haben allen Beteiligten wert-

volle Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, die
imstande sind, die Qualität (und sogar
Quantität) einschlägiger Werke zu einem be-
stimmten Thema oder Problem zu verbes-
sern. Erfreulicherweise sind wir zudem
nicht nur in der Lage, Informationen zur
Untermauerung von Forschungsergebnissen
zu beschaffen, sondern auch Interessenten,
die Zugang zu unserem Material suchen, die
Vorteile unserer Ressourcen mit einem
Mausklick anzubieten.

Inhalte

Bislang bestand das vorrangige Ziel der Web-
site in der Vermittlung seiner Inhalte. Logi-
scherweise ist und bleibt dieser Aspekt der
wichtigste, um die Erwartungen der Max-
Planck-Gesellschaft wie auch die des Insti-
tuts zu erfüllen. Schwerpunkte der von uns
bereitgestellten Informationen umfassen
derzeit Institutsveranstaltungen, einschließ-
lich (soweit möglich) der dazugehörigen Do-
kumentationen, sowie Verweise auf veröf-
fentlichtes Material. Die Vereinfachung des
Publikationsvorgangs und des Zugriffs auf
gesammelte, sortierte und strukturierte In-
formationen macht die Website zu einer er-
sten Adresse bei der Initiierung jeder Art von
Forschung. Wie bereits erwähnt, wurde die
neue Plattform so konzipiert, dass sie jeder-
zeit erweitert werden kann. Dennoch stellen
Website, Server wie auch alle anderen
Extras nichts Weiteres dar als eine zuverläs-
sige Schreibfeder und eine unendliche Fülle
Papier. So gesehen besteht der wahre Grund
für mpisoc wie auch deren Funktion darin,
zu „erforschen, was erforscht wurde und er-
forscht wird“ und die daraus gewonnenen
Ergebnisse im Netz zur Verfügung zu stel-
len.
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VIII. Sonstiges



1. Dissertationen, Habilita-
tionen und Berufungen

a) Dissertationen

Betreuer: Bernd Baron VON MAYDELL

2001: Niklas WAGNER: „Internationaler
Schutz sozialer Rechte - die Kontrolltätig-
keit des Sachverständigenausschusses der
IAO“, Studien aus dem Max-Planck-Insti-
tut für ausländisches und internationales
Sozialrecht, Baden-Baden: Nomos, Bd. 23,
2002, 332 S.

2002: Marcus GOEBEL: „Verfahren der
Europäischen Gemeinschaft zur Annähe-
rung der Ziele und Politiken im Bereich des
sozialen Schutzes: Von der Konvergenzstra-
tegie zur Methode der offenen Koordinie-
rung“, Studien aus dem Max-Planck-Insti-
tut für ausländisches und internationales
Sozialrecht, Baden-Baden: Nomos, Bd. 24,
2002, 185 S.

2002: Angelika SCHMIDT: „Europäische
Menschenrechtskonvention und Sozial-
recht. Die Bedeutung der Straßburger
Rechtsprechung für das europäische und
das deutsche Sozialrecht“, Studien aus dem
Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Sozialrecht, Baden-Baden:
Nomos, Bd. 29, 2003, 307 S.

2002: Markus HOLLICH: „Die Absiche-
rung von Arbeitszeitguthaben für den Fall
der Insolvenz des Arbeitgebers“, München:
Utz-Verlag, 2003, 156 S.

Betreuer: Ulrich BECKER (ab 2002)

2002: Veronika GRIESER: „Flexible Inte-
gration in der Europäischen Union: Neue
Dynamik oder Gefährdung der Rechtsein-
heit?“, Schriften zum Europäischen Recht,
Bd. 100 (2003).

2002: Ulrike KUMMER: „Vom Eigen-
oder Regiebetrieb zum Kommunalunterneh-
men – Ziel und Weg der Umwandlung nach
Art. 89 Abs. 1 BayGO“, Schriften zum Öf-
fentlichen Recht, Bd. 930 (2003).

2002: Götz SCHIMMING: „Konvergenz
der Grundfreiheiten des EGV unter beson-

derer Berücksichtigung mitgliedstaatlicher
Einfuhr- und Einreisebeschränkungen“.

2003: Kirsten NIESSEN: „Kollektiver und
landesverfassungsrechtlicher Abschiebungs-
schutz von Ausländern – unter besonderer
Berücksichtigung der Stellung der Bundes-
länder“.

2003: Claus LOOS: „Die Sozialhilfe, der
Tod und das Recht“, SdeS, Bd. 4 (2003).

2003: Doris KOLLER: „Die Bedeutung
von EG-Richtlinien im Zeitraum vor Ablauf
der Umsetzungsfrist – Wirkungen für die
nationale Rechtsordnung“.

2003: Jutta KAEMPFE: „Die Systemfunk-
tionen von privater Altersvorsorge im Ge-
samtsystem sozialer Alterssicherung –
Großbritannien, Deutschland und die
Schweiz im Vergleich“.

b) Habilitationen

2001: Dr. Andreas HÄNLEIN: „Rechts-
quellen im Sozialversicherungsrecht“,
Rechtswissenschaftliche Fakultät der Al-
bert-Ludwigs-Universität Freiburg/Breisgau.

2002: Dr. Angelika NUSSBERGER: „So-
zialstandards im Völkerrecht. Eine Studie
zu Entwicklung und Bedeutung der Norm-
setzung der Vereinten Nationen, der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation und des Eu-
roparats zu Fragen des Sozialschutzes“,
Ludwig-Maximilians-Universität München.

c) Berufungen:

2003: Frau Dr. Angelika NUSSBERGER,
Universität Köln, Rechtswissenschaftliche
Fakultät, Direktorin des Instituts für Ost-
recht.

2003: PD Dr. Andreas HÄNLEIN, Univer-
sität Kassel, Lehrstuhl für Wirtschafts-, Ar-
beits- und Sozialrecht, Fachbereich Wirt-
schaftswissenschaften.

2003: Dr. Hans-Joachim REINHARD,
Fachhochschule Fulda, Professur für Sozi-
alrecht und Privatrecht, Fachbereich Sozial-
und Kulturwissenschaften, Studiengang So-
zialrecht.
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2. Gutachten

Eva-Maria HOHNERLEIN:

- Gutachten zum italienischen Recht:

18. Januar 2001:
AmtsG Köln: Versorgungsausgleich (VA)/
ital. Rentenansprüche.

8. Februar 2001:
SG Düsseldorf: Vergleichbarkeit einer
ital. Altersrente mit einer Altersrente aus
der deutschen GRV (§§ 118 Abs 1 Nr 4,
142 AFG).

14. August 2001:
AmtsG Schöneberg: VA.

5. März 2002:
LSG München: Vergleichbarkeit einer
ital. Pension mit einer deutschen Beam-
tenpension bzw. einer Altersrente aus der
gesetzlichen Rentenversicherung.

30. Dezember 2002:
AmtsG Kiel: VA.

- Gutachten zum venezolanischen Recht:

19.10.2001: Arbgericht Nürnberg, Ar-
beitsrecht Venezuelas - sozialpolitische
Zwecke von Arbeitgeberleistungen nach
Art. 37 und 39 des Arbeitsgesetzes 1973.

Bernd Baron VON MAYDELL:

2002:
Gutachten für die Förderinitiative der
VolkswagenStiftung „Zukunftsfragen der
Gesellschaftswissenschaftlichen Analyse
und Beratung“. 

August 2002:
Rechtsnatur der Arbeitslosenhilfe – Anfor-
derungen an den Gesetzgeber - erstattet zu-
sammen mit Herrn Dr. Reinhard für das
Bundesministerium für Arbeit.

2002 – 2003:
Mitarbeit an dem Gutachten des Instituts
für die GTZ.

Hans-Joachim REINHARD:

2002 – 2003:
Mitarbeit an dem Gutachten des Instituts
für die GTZ.

2003:
Diverse Gutachten für Gerichte zum Ver-
sorgungsausgleich.

3. Ehrungen

Alexander GRASER:

2001:
Otto-Hahn-Medaille der Max-Planck-
Gesellschaft für die im Jahre 2000 abge-
schlossene Promotion.

2003:
Bayerischer Habilitationsförderpreis des
Freistaats Bayern.

Bernd Baron VON MAYDELL:

2001:
Heinrich-Lünendonk-Medaille für be-
sondere Verdienste im Bereich der Sozial-
versicherung.

18.12.2002:
Japanischer Orden vom Heiligen Schatz am
Halsband, Goldene Strahlen.

Hans F. ZACHER:

2001:
Österreichisches Ehrenkreuz für Wissen-
schaft und Kunst 1. Klasse der österreichi-
schen Bundesregierung, verliehen durch
den österreichischen Bundespräsidenten.

VIII. SONSTIGES
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